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Abkürzungsverzeichnis 
 

1-14 Bereich Revision der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 

A Aktiva 

Abs. Absatz 

AG Aktiengesellschaft 

EH Ergebnishaushalt 

EU Europäische Union 

EUR Euro 

f. folgende 

i. V. m. in Verbindung mit 
 
GemEBilBewVO 

Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung vom 28. Dezember 

2007 (GVBl. 2008 S. 23) 
GemHVO 

Gemeindehaushaltsverordnung in der Fassung vom 18.05.2006, zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26.11.2019 (GVBl. S. 333) 

GemO Gemeindeordnung vom 14.12.1973 in der Fassung vom 31.01.1994, zu- 

GmbH 

letzt geändert am 26.06.2020 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
 
KomDoppikLG 

Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006, 

zuletzt geändert am 08.10.2013 

Land Rheinland-Pfalz 

MEUR Millionen Euro 

Nr. Nummer 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

P Passiva 

SGB Sozialgesetzbuch 

Stadt Stadt Ludwigshafen am Rhein 

Stadt Ludwigshafen 

TWL 

Stadt Ludwigshafen am Rhein 

Technische Werke Ludwigshafen AG 

u.a. unter anderem 

VV-AfA Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegen- 

VV-GemHSys 

ständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsricht-

linie) in der Fassung vom 23.11.2006 

VV-Gemeindehaushaltssystematik; Produktrahmenplan und Kontenrah-

menplan für die kommunale Haushaltswirtschaft und Muster zur Ge-

meindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung vom 23. November 
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2006 (MinBl. 2007 S. 16), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 

30. Dezember 2016 (MinBl. 2017 S. 66) 

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen 

am Rhein  

zum Beispiel 

WBL 

z.B. 
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1 Prüfungsauftrag 

1 Als Rechnungsprüfungsausschuss der 

Stadt Ludwigshafen am Rhein 
(im Folgenden „Stadt“ bzw. „Stadt Ludwigshafen“ genannt) 

haben wir gemäß § 112 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 113 f. GemO den Jahresabschluss sowie dessen 
Anlagen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 geprüft. 

2 Die Stadt Ludwigshafen hat gemäß § 1 KomDoppikLG ihre Bücher nach den Regeln der dop-
pelten Buchführung für Gemeinden zu führen und gemäß § 108 GemO einen Jahresabschluss 
mit Anlagen zu erstellen. 

3 Wir als Rechnungsprüfungsausschuss bestätigen, dass wir bei unserer Prüfung die anwend-
baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. Weisungen, die den Umfang, die Art 
und Weise oder das Ergebnis der Prüfung betreffen, wurden nicht getätigt. 

4 Bei der Erstellung des Prüfungsberichts haben wir uns an die Grundsätze ordnungsmößiger 
Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandard des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer – IDW PS 450 n.F) angelehnt. 

5 Gemäß § 113 Abs. 3 GemO hat der Rechnungsprüfungsausschuss einen Prüfungsbericht über 
Art und Umfang sowie über das Ergebnis seiner Prüfung zu erstellen. Der Rechnungs-
prüfungsausschuss berücksichtigt für seine Prüfungshandlungen die Prüfungstätigkeit des Be-
reichs Revision (1-14). 

6 Die Oberbürgermeisterin und der Stadtkämmerer als gesetzliche Vertreter der Stadt tragen die 
Verantwortung für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie dessen 
Anlagen und die uns gegebenen Auskünfte. Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung, den Jahresabschluss sowie dessen Anlagen unter Einbeziehung der 
Buchführung und der gegebenen Auskünfte zu beurteilen. 

7 Gemäß § 113 Abs. 1 GemO ist der Jahresabschluss nebst Anlagen dahingehend zu prüfen, 
ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Stadt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses sowie dessen Anlagen erstreckt sich auch darauf, ob die 
gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen kommunal-
rechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. In die Prüfung sind die Buchführung, das 
Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegen-
stände einzubeziehen. 

Der Rechenschaftsbericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, und ob seine sonstigen Angaben nicht 
eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt erwecken. 
Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dargestellt sind. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses umfasst darüber hinaus weder, ob die Haushaltswirtschaft 
(über die Erstellung des Jahresabschlusses hinausgehend) vorschriftsmäßig geführt worden 
ist (§ 112 Abs. 1 Nr. 5 GemO), noch, ob die Haushaltsgrundsätze der Ordnungsmäßigkeit, 
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Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 93 Abs. 3 GemO) eingehalten wurden. Letztere Auf-
gabe hat der Gesetzgeber explizit als Kann-Aufgabe im Sinne von § 112 Abs. 2 GemO klassi-
fiziert. Wir verweisen diesbezüglich auf unsere jährlichen Schlussberichte. 

8 Nach Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses mit dessen Anlagen haben wir das 
Ergebnis gemäß § 113 Abs. 3 GemO zum Ende unseres Prüfungsberichtes in Abschnitt 3 zu-
sammengefasst. 

2 Art und Umfang der Prüfungen 

Unter Berücksichtigung der vom Bereich Revision gewonnenen Prüfungserkenntnisse haben 
wir zusätzlich eigene Prüfungstätigkeiten durchgeführt, dafür benötigte Informationen wurden 
uns seitens der Verwaltung zur Verfügung gestellt. Zudem haben wir folgende Prüfungs-
schwerpunkte Jahresabschluss 2019 gebildet: 

- Sonderposten aus Zuwendungen (P 2.2.1) 

Im Folgenden werden Auszüge aus den Niederschriften der Sitzungen des Rechnungsprü-
fungsausschusses eingefügt.
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Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 04.09.2019: 

TOP 2: Jahresabschluss 2019 
Benennung der Unterlagen - Aktiva - zur weiteren Verwendung  
einer Stichprobenauswahl in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
am 20.11.2019 (Prüfung Schritt 1) 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Bilanz – Aktiva 2019 – 
benannt: 

 

2.1 
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Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 20.11.2019: 

TOP 1: Jahresabschluss 2019 
Benennung der Unterlagen - Passiva - zur Verwendung einer Stichprobenauswahl  
in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.01.2020, Prüfung Schritt 1 
 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Bilanz - Passiva 2019 -
benannt: 
 

 

2.2 
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TOP 2: Jahresabschluss 2019 
Stichprobenauswahl zur Prüfung der Aktiva in der Sitzung am 29.01.2020, Prüfung 
Schritt 2 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der Aktiva 
2019 benannt. Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungs-
prüfungsausschusses am 29.01.2020 die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen 
zu ermitteln sowie die entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 

Dies betrifft folgende Vorgänge: 
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Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.01.2020: 

TOP 1: Jahresabschluss 2019 
Benennung der Unterlagen - Ergebnisrechnung – zur Verwendung einer 
Stichprobenauswahl in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
am 10.06.2020 1, Prüfung Schritt 1 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus Ergebnisrechnung 
benannt: 

 

                     
1 Termin entfallen 

2.3 
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TOP 2: Jahresabschluss 2019 
Stichprobenauswahl zur Prüfung der Passiva in der Sitzung am 10.06.2020, 
Prüfung Schritt 2 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus der Passiva 2019 
benannt. Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses am 10.06.2020, die zur Prüfung erforderlichen 
rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die entsprechenden Unterlagen und Belege 
vorzulegen. 

Dies betrifft folgende Vorgänge: 
TOP 2, Teil 1 

 
  

 



 

   

 
TOP 2, Teil 2: 
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TOP 11: Jahresabschluss 2020 
Prüfung der Stichproben aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
am 20.11.2019, Aktiva (Prüfung Schritt 3) 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse: 
 

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  :  
Begleitende Prüfer bei 1-14  :  
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10  
Sitzungstermin  : 29.01.2020 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz Passiva 1.4 - Sachkonto 5710000 

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen – 

Verlustausgleiche verbundener Unternehmen und Unternehmen mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht 

in Verbindung mit Finanzrechnung Sachkonto 7710000 

 
 
 

P Gesamtwert Bilanzpos. bei 
Prüfungsbeginn 
(25.11.2019) 

Sachkonto 5710000 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(25.11.2019) 
 

1.4 28.791.390,76 EUR Verlustausgleiche verbundene 
Unternehmen und Unternehmen 
mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 

 

15.852.589,81 EUR 
 

geprüfter Beleg: 
4894, ÖPNV-Verlust, 2. Quartal 2019. -2.023.000,00 € 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 Gemo i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff 
KomDoppikLG zu beachten. 

1.2 Nach § 47 Abs. 5 GemHVO ist ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag unter 
1.4 in der Passivseite der Bilanz auszuweisen. 

 



 

   

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
  
2.1.  
 

 
 
Die Stadt Ludwigshafen am Rhein trägt im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge die Verantwortung 
für den ÖPNV im Stadtgebiet einschließlich seiner Finanzierung. Hierzu wurde zwischen der 
Stadt und den T. Werken mit Datum vom 19.08.2013 eine „Vereinbarung zur Gewährleistung 
einer ausreichenden fahrplanmäßigen Bedienung der Allgemeinheit im ÖPNV in der Stadt 
Ludwigshafen am Rhein“ abgeschlossen. 
Diese Vereinbarung liegt vor und kann während der Sitzung eingesehen werden. 
Nach § 1 Abs. 2 haben die Vertragsparteien für die Geschäftsjahre 2013 bis 2020 Beträge 
definiert, bis zu deren Höhe die T. die jährlichen kumulierten Verluste der V. und R tragen soll. 
Für das Jahr 2019 waren dies 8 Mio. €. Überschreiten die sich aus den festgestellten 
Jahresabschlüssen von V. und R. ergebenden kumulierten Verkehrsverluste beider 
Gesellschaften in einem Geschäftsjahr die für dieses Geschäftsjahr festgelegte 
Betragsgrenze, wird die Stadt in ihrer Eigenschaft als Gesellschafterin von T. für das jeweilige 
Geschäftsjahr ein Aufwandszuschuss in Höhe des die Betragsgrenze übersteigenden 
Verkehrsverlustes an die T bezahlen.  
 
Nach Abs. 3 wird die Stadt an die T. unterjährig quartalsweise Vorauszahlungen in Höhe von 
90 % eines Viertels des für das jeweilige Geschäftsjahr geplanten Aufwandszuschusses nach 
entsprechender Zahlungsaufforderung und Rechnungstellung durch die T. leisten. 
 
Berechnung der zu zahlenden Raten in 2019: 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die 1. Rate für 2019. 
 
Die Zahlungsanforderung der T. liegt vor und kann während der Sitzung eingesehen werden. 
 

Erträge aus Verlustübernahme 2019 16.991.000,00 € 

Eigenanteil T. 8.000.000,00 €-   

8.991.000,00 €   

90% 8.091.900,00 €   

1/4 2.022.975,00 €   

gerundet 2.023.000,00 €   

 

 



 

15 

 

3. Prüfungsergebnis 

 

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 

 

Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142. 
 

 

 

Verteiler: 

1-14 11 04 07 

1-14 30 20/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 

 

  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  : 
Begleitende Prüferin bei 1-14  :  
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10  
Sitzungstermin  : 29.01.2020 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz Aktiva 1.2.8 - Sachkonto 0821420 

Brand und Katastrophenschutz – Zugang  
 

 
 
 

A Gesamtwert Bilanzpos. bei 
Prüfungsbeginn 

(25.11.2019) 

 
Sachkonto 0821420 

 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 

(25.11.2019) 
 

1.2.8 957.641,29 EUR Brand- und Katastrophen- 
schutz – Zugang  

 

144.345,94 EUR 
 

geprüfte Belege: 
GEK0222363, 1 Schlauchboot RTB, 3.538,23 € 
GEK0222895, 2 Schlauchboote SEB, 9.110,28 € 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 

 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 Gemo i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff 
KomDoppikLG zu beachten. 

1.2 Nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet, Bücher nach den Regeln 
der doppelten Buchführung zu führen, in denen alle Vorgänge die zur Änderung der 
Höhe oder der Zusammensetzung des Vermögens, des Eigenkapitals, der 
Sonderposten, der Rückstellungen oder der Verbindlichkeiten führen, nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufgezeichnet werden. Nach § 47 Abs. 1 
GemHVO sind in der Bilanz das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das 
Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellung, die Verbindlichkeiten und die 
Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen. Die 
Posten der Aktivseite dürfen nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung 
gilt § 47 Abs. 4,5 GemHVO entsprechend. Die Vermögensgegenstände sind unter 
Absatz 4, Aktiva, Posten 1.2.8 als Gegenstände der „Betriebs- und 
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Geschäftsausstattung“ in der Kontenklasse 08 (Betriebs- und Geschäftsausstattung, 
Pflanzen und Tiere) auszuweisen und mithin als Vermögen bilanziell zu aktivieren. 

 
1.3 Abschreibung von Vermögensgegenständen 
  

Gem. § 35 I GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren 
Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um 
planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Entsprechend dem Grundsatz der 
Einzelbewertung (§ 33 I 2 Nr. 2 GemHVO) ist für jeden einzelnen 
Vermögensgegenstand ein Abschreibungsplan zu erstellen. Die Abschreibung beginnt 
grundsätzlich mit Lieferung oder Fertigstellung des Vermögensgegenstandes im Laufe 
des Haushaltsjahres und erfolgt zeitanteilig. Die Fertigstellung ist erfolgt, wenn der 
Vermögensgegenstand bestimmungsgemäß genutzt werden kann; auf den Zeitpunkt 
der tatsächlichen Ingebrauchnahme kommt es nicht an (siehe Ziffer 1 VV-AfA). 
Die planmäßige Abschreibung erfolgt grds. in gleichen Jahresraten über die 
wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Diese ergibt sich aus der 
Abschreibungstabelle für Gemeinden (siehe Ziffer 1.1 VV-AfA). 
Bei Beschaffungen mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 1.000,00 EUR ohne 
Umsatzsteuer, handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter (Ziffer 3 VV-AfA). 
Diese müssen gem. § 32 V GemHVO nicht erfasst werden und können gem. § 35 III 
GemHVO im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung aufwandswirksam gebucht oder 
voll abgeschrieben werden. 
 

 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
  

Auskunftsgemäß 1-22 sind bei den auf den Wasserrettungsfahrzeugen der 
Feuerwachen 1 und 2 (Taucher- und Strömungsretter-Einsatzfahrzeuge) verlasteten, 
aufblasbaren Schlauch-Paddelbooten erhebliche Beschädigungen (Risse, Porositäten 
mit entsprechenden Luftverlusten) aufgetreten. Die 3 Schlauchboote sind seit ca. 30 
Jahren im Wasser- und Eisrettungseinsatz. Da diese Boote ausschließlich zur Rettung 
und Versorgung von Menschen in Notlagen, z.B. in Überschwemmungsgebieten, in 
Gewässern auf denen motorbetriebene Boote nicht zugelassen, auf nicht „anfahrbar“ 
oder schwer zugänglichen Gewässern, gefluteten Bauwerke usw. eingesetzt werden, 
unterliegen diese genormten Fahrzeuge (DIN 14961:32013-04) besonderen 
Anforderungen, was u.A. auch ihren einwandfreien Zustand betrifft.  
Der Bereich 1-22 hat im Rahmen einer freihändigen Vergabe Angebote bei 3 möglichen 
Lieferanten eingeholt. 
Der Auftrag zur Lieferung von 2 Schlauchbooten SEB (9.110,28 €) und 1 
Schlauchboote RTB (3.538,23 €) wurde der Fa. B. Feuerwehrtechnik zum Preis von 
insgesamt 12.648,51 € erteilt.  
Die Teil-Rechnungen sind im Anhang beigefügt. 

 
 
2.1.  Buchung: 1 Schlauchboot RTB 
 

 
  



 

   

2.2. Buchung: 2 Schlauchboote SEB 

 

 

2.3 Nach der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von 

Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen 

(Abschreibungsrichtlinie – VV-AfA) ist für Schlauchboote, da der Anschaffungspreis 

jeweils über 1.000,00 € liegt, eine Abschreibungsdauer von 5 Jahren vorgesehen: 

 

 

Die entsprechenden Anlageposten wurden gebildet (siehe 2.3.1 und 2.3.2).  Die 

Beschaffung erfolgte im September 2019. Demgemäß wurde der 

Abschreibungsbeginn auf den 01.09.2019 festgelegt.  
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2.3.1 

 

 

 

 

2.3.2 

 

 

 

 
 

Allerdings waren zum Prüfungszeitpunkt (26.11.2019) die Abschreibungen für das 

Jahr 2019 noch nicht gebucht. Nach Auskunft der Geschäftsbuchhaltung erfolgt dies 

erst nach der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.01.2020 im Zuge 

der Erstellung des Jahresabschlusses 2019.  



 

   

3. Prüfungsergebnis 

 

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 

 

Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 

 

Anhang: 2 Rechnungen 

 

 

Verteiler: 

1-14 11 04 07 

1-14 30 20/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlagen: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  : 
Begleitende Prüferin bei 1-14  :  
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10  
Sitzungstermin  : 29.01.2020 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz Aktiva 2.2.4 - Sachkonto 1512000 

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen gegen verbundene 

Unternehmen 

 
 
 

A Gesamtwert Bilanz Pos. bei 
Prüfungsbeginn 
(25.11.2019) 

Sachkonto 1512000 

Öffentlich-rechtliche Forderungen, 
Forderungen aus 

Transferleistungen gegen 
verbundene Unternehmen 

 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(25.11.2019) 
 

2.2.4 -1.748.721,42 EUR  -711.520,24 EUR 
 

geprüfte Belege: 
9999-19-00087316, Mahngebühren, -100,00 €  
ZE0210781, Umb. von 349549-BB3790171, -140,10 € 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 Gemo i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff 
KomDoppikLG zu beachten. 

1.2 Nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet, Bücher nach den Regeln 
der doppelten Buchführung zu führen, in denen alle Vorgänge die zur Änderung der 
Höhe oder der Zusammensetzung des Vermögens, des Eigenkapitals, der 
Sonderposten, der Rückstellungen oder der Verbindlichkeiten führen, nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufgezeichnet werden. Nach § 47 Abs. 1 
GemHVO sind in der Bilanz das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das 
Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellung, die Verbindlichkeiten und die 
Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen. Die 
Posten der Aktivseite dürfen nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet 
werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die 



 

   

Gliederung gilt § 47 Abs. 4,5 GemHVO entsprechend. Die Vermögensgegenstände  
 
sind unter Absatz 4, Aktiva, Posten 2.2.4 als „Forderungen gegen Unternehmen, mit 
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht“ in der Kontenklasse 15 (öffentlich-rechtliche 
Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen) auszuweisen und mithin als 
Vermögen bilanziell zu aktivieren. 

 
1.3 Abschreibung von Vermögensgegenständen 
  

Gem. § 35 I GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren 
Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um 
planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Entsprechend dem Grundsatz der 
Einzelbewertung (§ 33 I 2 Nr. 2 GemHVO) ist für jeden einzelnen Vermögensgegenstand 
ein Abschreibungsplan zu erstellen. Die Abschreibung beginnt grundsätzlich mit 
Lieferung oder Fertigstellung des Vermögensgegenstandes im Laufe des 
Haushaltsjahres und erfolgt zeitanteilig. Die Fertigstellung ist erfolgt, wenn der 
Vermögensgegenstand bestimmungsgemäß genutzt werden kann; auf den Zeitpunkt 
der tatsächlichen Ingebrauchnahme kommt es nicht an (siehe Ziffer 1 VV-AfA). 
Die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche 
Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Diese ergibt sich aus der Abschreibungstabelle 
für Gemeinden (siehe Ziffer 1.1 VV-AfA). 
Bei Beschaffungen mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 1.000,00 EUR ohne 
Umsatzsteuer, handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter (Ziffer 3 VV-AfA). 
Diese müssen gem. § 32 V GemHVO nicht erfasst werden und können gem. § 35 III 
GemHVO im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung aufwandswirksam gebucht oder 
voll abgeschrieben werden. 

 
 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1. Buchung über -100,00 € 
 

 
 
Bei der Buchung erfolgte eine Gutschrift von Mahngebühren in Höhe von 100,00 €.  
Im Zusammenhang mit dem Brand einer Lagerhalle in der Hafenstraße im Jahr 2013 hat 2-

17 (jetzt 1-22) die bei diesem Großeinsatz entstandenen Kosten aller beteiligten externen 

Helfer und die eigenen Kosten ermittelt und den H. mit Bescheid vom 01.12.2014 in 

Rechnung gestellt. Dagegen haben die H. Widerspruch eingelegt. Da schon damals klar war, 

dass sich der anhängige Rechtsstreit über einen längeren Zeitraum hinziehen wird, wurde in 

Absprache mit 1-13 eine Mahnsperre eingelegt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren bereits 

Mahnkosten in Höhe von 100 € aufgelaufen. 

Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße hat mit Urteil vom 20.11.2018 den 

Bescheid vom 01.12.2014 und den Widerspruchsbescheid vom 22.09.2017 aufgehoben. 

Daraufhin musste die Forderung der Stadt gegen die H. und die Nebenkosten 

(Mahngebühren, Säumniszuschläge und Beitreibungskosten) ausgebucht werden.  

Das Urteil liegt vor und kann während der Sitzung eingesehen werden. 
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2.2 Buchung über 140,10 €: 

Die Verbuchung des unklaren Zahlungseinganges durch die Stadtkasse erfolgt zunächst im 

Verwahrbuch: 

 

Und wurde dann richtig auf Sachkonto 1512000 „öffentlich-rechtliche Forderungen und 

Transferleistungen von verbundenen Unternehmen“ und dem Debitor 270767 „R.“ 

zugeordnet: 

 

 

 

Bei der Zahlung handelt es sich um eine Gebührenberechnung und Kostenfestsetzung des 

Bereichs 4-17 (Bauaufsicht) für die Gebrauchsabnahme eines „fliegenden Baus“ (Zelt) am 

08.04.2019 in Lu-Friesenheim, Carl-Bosch-Straße. 

Berechnet wurden 2 Stunden Arbeitszeit eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin im dritten 

Einstiegsamt bzw. in den Entgeltgruppen E 9 bis E 12 zu je 70,05 €, das entspricht 140,10 €.   

 

 

 



 

   

 
Anlagen: Gebührenberechnung und Kostenfestsetzung 
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3. Prüfungsergebnis 

 

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 

 

Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142  
 

 

Anhang: Rechnung  

 

 

Verteiler: 

1-14 11 04 07 

1-14 30 20/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 

  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 29.01.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 2.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - 

Sachkonto 6022000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(07.01.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(07.01.2018) 

A 2.4 
 

 

14.252.570,77 EUR 

 
6022000  
 

 
74.686,66 EUR 

geprüfter Beleg:  
1. ZE0203731 i. H. v. 74.686,66 
 

 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Gemäß § 8 der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) vom 

28. Dezember 2007 sind liquide Mittel folgendermaßen bilanziell zu bewerten bzw. 

anzusetzen: 

(1) Schecks sind wie Forderungen zu bewerten. 

(2) Der auf Euro lautende Kassenbestand ist mit dem Nominalwert anzusetzen. 

(3) Der Kassenbestand an Devisen ist mit den Anschaffungskosten zu bewerten. Diese 

bestimmen sich nach dem Wechselkurs als Geldkurs der ausländischen Währung zum 

Zeitpunkt der Hereinnahme der Devisen. Liegt der Wechselkurs als Geldkurs zum 

Bilanzstichtag unter dem Wechselkurs als Geldkurs zum Zeitpunkt der Hereinnahme der 

Devisen, ist dieser Wert anzusetzen. 

(4) Guthaben bei Kreditinstituten in Euro sind mit dem Nominalwert anzusetzen. 

(5) Fremdwährungsguthaben bei Kreditinstituten sind zu bewerten wie der Kassenbestand 

an Devisen. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 

 
 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um eine Nachzahlung zum Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer nach Endabrechnung durch das Statistische Landesamt. Die Stadt 
Ludwigshafen hat entsprechend eine Nachzahlung i. H. v. 74.686,66 EUR bekommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-142  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion:     
Begleitende Prüferin bei 1-14:      
Aktenzeichen:      1-14 11 04 01 
Sitzungstermin:      29.01.2020 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
 

Prüfung der Aktiva; Bilanzposition A 1.2.1 Wald, Forsten – Sachkonto 0214030 Gehölz 
– Abgang, 

korrespondierend mit Finanzrechnung – F 07 Sonstige laufende Einzahlungen – 
Sachkonto 6611200 Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanz 

 
Gesamtwert A 1.2.1 bei 

Prüfungsbeginn 
(12.12.2019) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(12.12.2019) 

A 1.2.1 4.824.258,86Euro 
0214030  

Gehölz – Abgang 
- 3.115,13 Euro 

 

geprüfter Beleg: GVR0550273 über – 2.343,52 Euro 

 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 

 
Städtische Grundstücke gehören zum städtischen Vermögen und teilen sich auf die bebauten 
und unbebauten Grundstücke. 
 

(1) Kommunales Vermögen ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (vgl. § 
93 Abs. 2 GemO) nachzuweisen. Für die Bilanzierung der städtischen Grundstücke gelten 
allgemeine Bewertungsgrundsätze, gem. § 33 GemHVO2. Dabei gilt insbesondere, dass die 
Grundstücke einzeln zu bewerten sind und dass die Bewertung nach dem Vorsichtsprinzip zu 
erfolgen hat (vgl. § 33 Abs. 1, Nr. 2 und Nr.3 GemHVO).  
Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. Grundstücke unterliegen 
nicht der Abschreibungspflicht nachdem sie nicht einer zeitlich begrenzten wirtschaftlichen 
Nutzung unterliegen3. 
 
(2) Die Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen 

                     
2 Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) Fassung vom 18.05.2006 
3 Vgl. Bellefontaine, Deisenroth u. a. Kommunale Doppik Rhl.-Pfalz (Seite 368) 



 

   

Rechten richtet sich nach dem § 34 Abs. 2 bis 4 GemHVO. Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte sind Sachanlagen und daher grundsätzlich mit den AHK zu 
bewerten. Anschaffungskosten gem. § 34 Abs. 2 GemHVO sind Aufwendungen, die geleistet 
werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten 
Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden 
können. Sie setzen sich aus dem Anschaffungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und den 
nachträglichen Anschaffungskosten zusammen4. 
 
(3) Sind die tatsächlichen AHK nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand zu 
ermitteln, sind Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte auf der Grundlage von 
Vergleichswerten aus dem An- oder Verkauf vergleichbarer Grundstücke oder 
grundstücksgleicher Rechte, unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die 
Besonderheiten des zu bewertenden Grundstücks oder Rechts, anzusetzen. Liegen solche 
Vergleichswerte nicht vor, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage von Erfahrungswerten5. 
Gemäß § 1 Abs. 2 GemEBilBewVO6, die Vergleichs- oder Erfahrungswerte dürfen nur bei 
Vermögensgengenständern angesetzt werden, die vor dem 1. Januar 2000 angeschafft oder 
fertig gestellt wurden, vermindert um Abschreibungen und erhöht um Zuschreibungen für die 
Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung und dem Bilanzstichtag. 
 
(4) Bilanzposition A 1.2.1 gehört zu der Aktivseite der Bilanz (Vermögensseite) und ist unter 
1. Anlagevermögen, 1.2 Sachanlagen, 1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte und darunter Wald, Forsten ausgewiesen.  
 
Die Bewertung der unbebauten Grundstücke: Wald und Forsten, richtet sich nach § 3 Abs. 2 
und 4 GemEBilBewVO sowie nach § 3 Abs. 4 Nr. 2 Buchstabe l GemEBilBewVO i. V. m § 196 
Baugesetzbuch. Demnach erfolgt die Bewertung bei Wald und Forsten mit dem 
Bodenrichtwert7 der entsprechenden Bodenrichtwertzone. 
 
Werden bei der Bewertung der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte 
Bodenrichtwerte zugrunde gelegt, sind die Bodenrichtwerte des Jahres 2000 oder 2004 
zugrunde zu legen. Ferner sind Erfahrungswerte und Bodenrichtwerte auf den Zeitpunkt der 
Anschaffung der Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zurückzuindizieren, längstens 
jedoch bis auf das Jahr 1975. 
 
(5) Veräußerung von Vermögen ist gesetzlich nach § 79 GemO geregelt. Die Gemeinde darf 
die Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht braucht, veräußern. 
Grundstücksverkauf ohne Bauverpflichtung ist Vergabefrei8  
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer GVR0550273 über 2.343,52 Euro 
 
Bilanzposition  1.2.1 Wald, Forsten 
Sachkonto  0214030 Gehölz Abgang 
Buch.Datum  01.09.2019 
BelegNr  GVR0550273  
Beschreibung  Kaufpreis Rg 3792/11 u. a L R P 
Betrag   2.343,52 Euro 

                     
4 Kommentar Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein/Meiborg/Rößler, Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz 
5 § 3 Abs. 4 Nr. 2 GemEBilBewVO 
6 § 1 Abs. 2 GemEBilBewVO Bewertungsgrundsätze, Fassung vom 28.12.2007 
7 § 196 Baugesetzbuch, Fassung vom 24.12.2008 
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Bei der Stichprobe mit der Belegnummer GVR0550273 vom 01.09.2019 i. H. v. 2.343,52 Euro 
handelt sich um die Erfassung des Abgangs von Vermögen (Anlagevermögen) der Stadt 
Ludwigshafen, aufgrund von Verkauf eines unbebauten Grundstücks (Gehölz) an das L R P. 
Gem. Kaufvertrag vom 25.07.2019, Urkunde Nr. W 1358/2019 vom 25.07.2019 des Notars Dr. 
W.9, verkaufte Stadt Ludwigshafen mehrere Grundstücke der Gemarkung Rheingönheim zum 
Gesamtpreis von 16.664,40 Euro, darunter das Fl. Nr. 4558/16 mit einer Teilfläche von 1.017 
qm (Gehölz) zu 3.661,20 Euro. Der Betrag von 3.661,20 Euro setzt sich zusammen aus dem 
Buchwert von 2.343,52 Euro und dem Buchgewinn von 1.317,68 Euro aus dem Verkauf dieses 
Grundstücks10.  
 
 

 
 
 

 
 
 
Der Bilanzabgang des Vermögens zu Anschaffungskosten (Bilanzposition A 1.2.1) wurde auf 
dem Sachkonto 0214030 (Gehölz Abgang) am 01.09.2019 erfasst:  
 

 
 
 
Der Buchwert von 2.343,52 Euro des verkauften Grundstücks (ANL0054259) ergibt sich aus 
der Anlagenbuchhaltung, als Differenzbetrag zwischen 5.085,00 Euro (aus Bewertung zum 
31.12.2008) und 2.741,48 Euro (aus Berichtigung zum 31.12.2011: Eröffnungsbilanz-
Korrektur Wald, aufgrund der Rückindizierung). 
 

 
 
 

 
 
Nach Veräußerung, wurde das Grundstück (ANL0054259) ordnungsgemäß in der 
Anlagenbuchhaltung ausgebucht: 
 

 

                     
9 Anlage 1: Kaufvertrag vom 25.07.2019, Urkunde Nr. W 1358/2019 vom 25.07.2019 des Notars Dr. 
W. 
10 Anlage 2: Aufstellung vom 2-131 (Grundstücksverkehr Vorgänge 2019.xlsx) gem. Kaufvertrag vom 

25.07.2019, Urkunde Nr. W 1358/2019 des Notars Dr. W.  
 
 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 
 
Die vollständige Einzahlung des Käufers erfolgte am 07.08.201911 und wurde in der 
Finanzbuchhaltung, wie unten abgebildet, erfasst: 
 

 
 
Die Verbuchung der Zahlung erfolgte auf folgenden Konten: 6853000 Einzahlungen für 
Infrastrukturvermögen 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (F26) sowie 
6611200 Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden (F07). 
 

 
 
 
Die Forderung der Stadt Ludwigshafen gegenüber dem Käufer, wurde am 01.09.2019 auf dem 
Sachkonto 1642000 (Forderungen gegen das L.) vollständig ausgebucht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                     
11 siehe Anlage 3, Kontoauszug Debitor / Kaufpreis Rg 3792/11  
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Anlage 1 
Kaufvertrag vom 25.07.2019, UR-Nr. W 1378 / 2019 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

   

 
 
 
 
 
 
Anlage 2: 
 
Aufstellung der verkauften Grundstücke lt. 2-131; gem. Kaufvertrag vom 25.07.2019, U-Nr. W 
1358/2019 des Notars Dr. W. 
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Anlage 3: 
Kontoauszug, Kaufpreis Rg 3792/11 u a LRP: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar 
und vollständig? 
 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
Bemerkungen: 
 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14210  1-14  1-142 
 
 
 
Anhang: Kaufvertrag vom 25.07.2019, Urkunde Nr. W 1358/2019 vom 25.07.2019 des Notars Dr. W.  
 Aufstellung der verkauften Grundstücke vom 2-131 (Grundstücksverkehr Vorgänge 2019.xlsx) 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion:      
Begleitende Prüferin bei 1-14:      
Aktenzeichen:       1-14 11 04 01 
Sitzungstermin:       29.01.2020 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Bilanzposition A 1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte – 
Sachkonto 0319930 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte – Abgang 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 

 

 
Bilanz 

 
Gesamtwert A 1.2.3 bei 

Prüfungsbeginn 
(23.12.2019) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(23.12.2019) 

A 1.2.3 450.203.847,88 Euro 
0319930 Grundstücke 
und grundstücksgleiche 
Rechte – Abgang 

- 97.040,71 Euro 

 

geprüfter Beleg: GVR0542930 über - 97.040,71 Euro 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städtischen 
Vermögensgegenstände die in § 93 GemO i. V. m. § 33 GemHVO verankerten allgemeinen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden zu beachten. Gemäß § 34 Abs. 1 
GemHVO12 sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um planmäßige 
Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. 
 
(2) Anschaffungskosten gem. § 34 Abs. 2 GemHVO sind Aufwendungen, die geleistet 
werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten 
Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden 
können. Sie setzen sich aus dem Anschaffungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und den 
nachträglichen Anschaffungskosten zusammen.13 
 
(3) Herstellungskosten gem. § 34 Abs. 3 GemHVO sind Aufwendungen, die durch den 
Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines 
Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen 
Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die 
Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. Bei der 

                     
12 § 34 GemHVO LRP: Wertansätze der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 
13 Kommentar Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein/Meiborg/Rößler, Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz 



 

   

Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen 
Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des 
Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden. Diese 
dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. 
 
(4) Bilanzposition A 1.2.3 gehört zu der Aktivseite der Bilanz (Vermögensseite) und ist unter 
1. Anlagevermögen, 1.2 Sachanlagen, 1.2.3 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte auszuweisen. 
 

(5) Grundstücke unterliegen nicht der Abschreibungspflicht, nachdem sie nicht einer zeitlich 
begrenzten wirtschaftlichen Nutzung unterliegen.14Innerhalb der Grundstücke ist zudem 
zwischen den bebauten und unbebauten Immobilien, den Gebäuden und Außenanlagen zu 
differenzieren.  
 
(6) Veräußerung von Vermögen ist gesetzlich nach § 79 LRPGemO geregelt. Die Gemeinde 
darf die Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht braucht, 
veräußern.  
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft 
 
2.1 Belegnummer GVR0542930 über 97.040,71 Euro  
 
Bilanzposition:  1.2.3  
Sachkonto:  0319930 Grundstück und grundstücksgleiche Rechte - Abgang 
Buch.Datum:  01.07.2019 
BelegNr.:  GVR0542930  
Beschreibung:  Kaufpreis Lu 1333/15vR und L. G. 
Betrag:   97.040,71 Euro 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer GVR0542930 vom 01.07.2019 i. H. v. 97.040,71 
Euro handelt sich um den Verkauf eines bebauten Grundstücks der Stadt Ludwigshafen an 
die Eheleute G. Der Betrag 97.040,71 Euro ist der Buchwert des o. g. Grundstückes, der auf 
dem Sachkonto 0319930 mit der ANL0067684 erfasst wurde. 
 
Gem. Kaufvertrag vom 28.05.2019, Urkunde Nr. 762/2019 vom Notar Dr. D.15 verkaufte die 
Stadt Ludwigshafen das Fl.St.Nr. 1333/15 (Gebäude- und Freifläche zu 752 qm) für 
200.000,00 Euro. Im Kaufpreis der Immobilie war ein Betrag in Höhe von 18.270,00 Euro für 
die sanierungsbedingte Bodenwertsteigerung enthalten. Nach Abzug von diesem Betrag 
ergab sich eine Forderung der Stadt Ludwigshafen gegenüber dem Käufer, in Höhe von 
181.730,00 Euro.  
 
 

 
 
 
Die Forderung setzte sich zusammen aus dem Buchwert von 97.040,71 Euro 
(Grundstücksabgang) und dem Ertrag aus der Grundstücksveräußerung, in Höhe von 
84.689,29 Euro. 
 

                     
14 vgl. Bellefontaine, Deisenroth u. a. Kommunale Doppik Rhl.-Pfalz (Seite 368). 
15 siehe Anlage 1, Kaufvertrag vom 28.05.2019, Urkunde Nr. 762/2019 des Notars Dr. D. 
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Der Verkauf des Flurstücks 1333/15 zum Preis von 200.000,00 Euro wurde gemäß BGA vom 
06.05.2019 beschlossen. Der Sanierungsausgleichsbetrag in Höhe von 18.270,00 Euro wurde 
durch 4-162 berechnet und vom Gutachterausschußss am 22.06.2016 ebenfalls beschlossen. 
Dieser Betrag war im Kaufpreis enthalten.  
 
Bei dem Flurstück 1333/15 in der Gemarkung Ludwigshafen handelt es sich um ein städtisches 

Grundstück, das als Bauplatzgrundstück im Hemshof (ehemaliges Sanierungsgebiet) 

anzusehen ist. Das Grundstück liegt in der Bodenrichtwertzone 1654 mit einem Richtwert von 

310,00 Euro/qm bei einem baulichen Nutzungsmaß von 1,5 (GFZ) zum Stichtag 1.1.2018 

(sanierungsunbeeinflusst).  

Gemäß Antrag vom 12.09.2018 von Herrn B. 4-162 (Anr. 160/2018) und unter Beachtung der 

vorgelegten Bebauungspläne wurde folgender Verkehrswert ermittelt: 

310,00 Euro/qm *530qm (Bauvorderland) + 155,0 Euro/qm *222 qm (Bauhinterland) = 

198.410 Euro Bodenwert. 

Für die Bemessung des Bodenwertes ist die tatsächlich vorgesehene Bebauung maßgebend. 

Im vorliegenden Fall ist eine Planung vorgelegt worden und eine GFZ-Anpassung wurde 

demnach berücksichtigt. 

Den vollen Kaufpreis16 bekam die Stadt Ludwigshafen am 28.06.2019, der in der 
Finanzbuchhaltung, wie unten abgebildet, am 01.07.2019 verbucht wurde:  
 

 
 
Die Einzahlung von 97.040,71 Euro wurde auf dem Sachkonto 6852000 Einzahlungen für 
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, unter Position F 26 der Finanzrechnung 
(Sonstige Investitionseinzahlungen) erfasst. 
 

 
 
Die Einzahlung von 84.689,29 Euro (Erträge aus Veräußerung der o. g. Immobilie) wurde unter 
Position F 07 der Finanzrechnung (Sonstige laufende Einzahlungen, Einzahlungen über 
Buchwert), auf dem Sachkonto 6611200 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken 
und Gebäuden gebucht. 
 
Die Gesamtforderung wurde somit beglichen.  
 

                     
16 siehe Anlage 2, Kontoauszug/ Einzahlung 

 

 

 



 

   

Der Bilanzabgang des verkauften Grundstücks (Buchwert) wurde auf dem Sachkonto 0319930 
Grundstück und grundstücksgleiche Rechte – Abgang, unter Bilanzposition A 1.2.3, erfasst 
 
 

 
 
 
und die ANL006768417 wurde in der Anlagenbuchhaltung ordnungsgemäß ausgebucht.  
 

 
 
 
 
  

                     
17 Siehe Anlage 3, Aufstellung ANL0067684 
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Anlage 1:  
Kaufvertrag vom 28.05.2019, Urkunde Nr. 762/2019 des Notars Dr. D. 
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Anlage 2:  
Kontoauszug (Einzahlung des Kaufpreises zum o. g. Kaufvertrag) 

 

 

 

 

 

  

 

 

   



 

   

Anlage 3: 

Aufstellung ANL0067684 / Immobilienverkauf, Rechnungsnummer GVR 0542930 
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3. Prüfungsergebnis 
 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar 
und vollständig? 
 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
 
Bemerkungen: 
 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14210  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Kaufvertrag vom 28.05.2019, Urkunde Nr. 762/2019 des Notars Dr. D. und 
Kontoauszug (Einzahlung des Kaufpreises zum o. g. Kaufvertrag) Aufstellung ANL0067684 / 

Immobilienverkauf, Rechnungsnummer GVR 0542930. 

 

 

Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 

  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 29.01.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 
Kreditinstituten u. Schecks  

– korrespondierend mit Finanzrechnung – F 10 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen– Sachkonto 7238110 Ersatzbeschaffung Grünpflege 

 
 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(08.01.2020) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbeginn 

(08.01.2020) 

 
A 2.4 

 
-3.000.840,46 Euro 

 
7238110 

 

 
-487.352,75 Euro 

 
geprüfte Belege Nr.: 4755 zu 37,75 Euro, 4855 zu 1.549,33 Euro, 4987 zu 16.337,51 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Nach § 47 Abs. 5 GemHVO ist der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 
der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks unter A 2.4 in 
der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Darüber hinaus werden diese Zahlungen in der 
Finanzrechnung ausgewiesen. 
 
(2) Die Finanzrechnung ist eine zeitraumbezogene Rechnung und hat die Aufgabe, sämtliche 
Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen und Auszahlungen 
auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über die tatsächliche 
finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1 Belegnummer 4755 über 37,75 Euro 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer 4755 über 37,75 Euro handelt sich um eine 
Abschlagszahlung von 4-21 an die Firma G. GmbH18, für die Nachpflanzung von einem Baum 
im Stadtteil Maudach der Stadt Ludwigshafen. 
 

 
 
Die Verbuchung der Auszahlung erfolgte in der Finanzbuchhaltung auf dem Sachkonto 
7238110 Ersatzbeschaffung Grünpflege: 
 

 
 
Die Zahlung erfolgte am 31.01.019, die Verbindlichkeit wurde vollständig beglichen: 
 

 
 
 
2.2 Belegnummer 4855 über 1.549,33 Euro 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer 4855 über 1.549,33 Euro handelt sich um eine 
Schlusszahlung von 4-21 an Firma L. GmbH für den Ausbau eines Weihnachtsbaums 
Fundaments19  
 

 
 
 
Die Verbuchung der Auszahlung erfolgte in der Finanzbuchhaltung auf dem Sachkonto 
7238110 Ersatzbeschaffung Grünpflege.  
 
Die Zahlung erfolgte am 12.04.2019 per Zahlungsdatei: 
 

 
  

                     
18 siehe Anlage 1, Rechnung der Firma G. GmbH vom 04.12.2018 
19 Siehe Anlage 3, Rechnung der Firma L GmbH vom 23.02.2019 

 

 

 



 

   

2.3 Belegnummer 4987 über 16.337,51 Euro 
 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer 4987 über 16.337,51 Euro handelt sich um eine 
Schlusszahlung von 4-21 an die Firma I. GmbH, für die Rodung der Baumstubben im 
Stadtgebiet Ludwigshafen, im Zeitraum von 18.02.2019 bis 22.03.201920. 
 

 
 
 
Die Auszahlung wurde in der Finanzbuchhaltung auf dem Sachkonto 7238110 

Ersatzbeschaffung Grünpflege, unter Position F 10 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen, erfasst. 
 
 

 
 
 
Die Zahlung erfolgte per Einzugsermächtigung, wie unten abgebildet:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     
20  Siehe Anlage 3, Rechnung der Firma I. GmbH vom 01.04.2019 

 



 

55 

 

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   

 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14210  1-14  1-142 

 
 
 
Anhang: Rechnungsbelege 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 20 / 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

   

 
Anlage 1: 
Rechnung der Firma G. GmbH vom 04.12.2018 
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Anlage 2: 
Rechnung der Firma L. GmbH vom 23.02.2019 
 
 

 
 
  

  

  

 

 

 

 



 

   

 
Anlage 3: 
 
Rechnung der Firma I. GmbH vom 01.04.2019 
 
 

 
  

 



 

59 

 

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 

Sitzungstermin: 29.01.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition A 2.4 „Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben 

bei Kreditinstituten u. Schecks“ 
 

korrespondierend mit Finanzrechnung F 5 –  Sachkonto 6412101  
 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 
Gesamtwert F 5  

bei Prüfungsbeginn 
(13.01.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(13.01.2020) 

A 2.4 7.549.007,66 EUR 

6412101 

„Miete, Vereine und 
Institutionen“  

38.224,13 EUR 

geprüfte Belege: GVGU0129265 über -233,45 EUR 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Nach § 47 Abs. 5 GemHVO ist der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der 
Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks unter Position 2.4 
auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen.  

Darüber hinaus werden diese Zahlungen in der Finanzrechnung erfasst. Die Finanzrechnung 
ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und hat die Aufgabe 
sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen und 
Auszahlungen abzubilden. Unter der Finanzposition F 5 werden privatrechtliche 
Leistungsentgelte ausgewiesen. 

 
  



 

   

2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
2.1  GVGU0129265 über -233,45 EUR 
 

 
 
Auf dem Sachkonto 6412101 werden Einnahmen aus Vermietung von städtischen 
Räumlichkeiten an Vereine und Institutionen gebucht. Der Verein D. hat seit dem 01.08.1999 
Räume in der Stadtgartenstr. angemietet. Zum 31.03.2019 endete gemäß dem 3. 
Vertragsnachtrag geltende Mietreduzierung. Die monatliche Miete ab 04/19 wurde 
entsprechend angepasst (von 178,21 EUR Kaltmiete auf 411,66 EUR). 
 
Gemäß des VK-Beschlusses vom 14.05.2019 wurde aufgrund der Notwendigkeit zur 
Erhaltung der Kleiderkammer durch den Verein die Mietreduzierung bis 31.03.2022 verlängert. 
Die Regelung trat zum 01.04.2019 mit Unterzeichnung des 4. Nachtrages zum Mietvertrag in 
Kraft. Das Mietkonto wurde entsprechend rückwirkend aktualisiert und eine Gutschrift zur 
Korrektur der Miete 04/19 in Höhe von 233,45 EUR eingebucht. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 

1-14 30 20/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 

  



 

   

 

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 

Sitzungstermin: 29.01.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition A 2.4 „Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben 

bei Kreditinstituten u. Schecks“ 
 

korrespondierend mit Finanzrechnung F 25 – Sachkonto 6825904  
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 
Gesamtwert F 25  

bei Prüfungsbeginn 
(13.01.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(13.01.2020) 

A 2.4 7.404.987,52 EUR 

6825904 

„Einz. Ausbaubeitrag 
Oppau“ 

537.196,84 EUR 

geprüfte Belege: 4773 über 94,87 EUR 

                             S007541958 über -12,29 EUR 

                             S006158459 über -36,40 EUR 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Nach § 47 Abs. 5 GemHVO ist der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der 
Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks unter Position 2.4 
auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen.  

Darüber hinaus werden diese Zahlungen in der Finanzrechnung erfasst. Die Finanzrechnung 
ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und hat die Aufgabe, 
sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen und 
Auszahlungen abzubilden. Unter der Finanzposition F 25 werden Einzahlungen aus Beiträgen 
und ähnlichen Entgelten ausgewiesen. 

Die Stadt Ludwigshafen erhebt zur Finanzierung der Investitionsaufwendungen für den 
Ausbau von Verkehrsanlagen (öffentliche Straßen, Wege und Plätze), die innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen, anstelle einmaliger Beiträge, wiederkehrende 
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Beiträge. Zum Ausbau zählen alle Maßnahmen an erstmals hergestellten Verkehrsanlagen, 
die der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen. 

Zu den Investitionsaufwendungen gehören die gesamten Ausgaben und die bewerteten 
Eigenleistungen der Stadt, die diese zum Ausbau der Verkehrsanlagen aufwenden muss. Der 
wiederkehrende Beitrag wird auf der Grundlage des Durchschnitts der im Zeitraum von 5 
Jahren zu erwartenden Investitionsaufwendungen erhoben. Weichen nach Ablauf dieses 
Zeitraums die tatsächlichen von den im Durchschnitt erwarteten Aufwendungen ab, ist das 
Beitragsaufkommen der folgenden Jahre entsprechend auszugleichen. Der wiederkehrende 
Ausbaubeitrag wird für das Kalenderjahr festgesetzt. Er wird als Vorausleistung zu je 1/4 
seines Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11 fällig.21 

 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
2.1  Beleg 4773 
 

 
 

Bei der Stichprobe handelt es sich um die Einzahlung des vierteljährlich wiederkehrenden 
Ausbaubeitrages für das Jahr 2019. Das betroffene Anwesen weist eine beitragspflichtige 
Fläche von 5421 qm auf. Bei einem Beitragssatz von derzeit 0,07 EUR22 in der 
Abrechnungseinheit Oppau ergibt dies einen Ausbaubeitrag von 379,47 EUR/Jahr. Insoweit 
fällt ein quartalsmäßiger Abschlag von 94,87 EUR an. 
 
 
2.2  Beleg S007541958 
 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um eine Gutschrift auf einen Ausbaubeitrag. Da 
zum 01.01.2018 der Beitragsschuldner wechselte, wurden die Beitragsforderungen für das 
Jahr 2018 durch Gutschriften wieder ausgeglichen. 
 

 

                     
21 Vgl. Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher 
Verkehrsanlagen vom 01.01.19961, zuletzt geändert durch Satzung vom 27.06.2013. 
22 Vgl. Anlage 1, Satzung über die Festlegung des Beitragssatzes bei der Erhebung wiederkehrender 
Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen in den Abrechnungseinheiten Süd, Nord, 
Friesenheim, Oppau, Gartenstadt, Mundenheim, Oggersheim, Rheingönheim, Maudach, Ruchheim, 
Mitte, West, Edigheim, Notwende, Pfingstweide und Nachweide vom 21.12.2000, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 10.12.2018. 



 

   

 
Bei einer beitragspflichtigen Fläche von 702 qm errechnet sich ein jährlicher Beitrag in Höhe 
von 49,14 EUR. Dies ergibt einen vierteljährlichen Betrag von 12,29 EUR. 
 
2.3  Beleg S006158459 
 

 

 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich ebenfalls um eine Gutschrift auf einen 
Ausbaubeitrag. 
 
Infolge des Weiterverkaufs wechselte zum 01.01.2017 der Beitragsschuldner für das 
betreffende Grundstück. Die Beitragsforderung für das Jahr 2017, die als Vorausleistung mit 
den Grundbesitzabgaben erhoben wird, wurde durch Gutschrift wieder ausgeglichen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 

1-14 30 20/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 

  



 

   

Anlage 1 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  : 
Begleitende Prüferin bei 1-14  :  
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10  
Sitzungstermin  : 29.01.2020 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz Aktiva 1.1.2 - Sachkonto 0120020 

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Zugang  
 
 

A Gesamtwert Bilanzpos. bei 
Prüfungsbeginn 
(25.11.2019) 

Sachkonto 0120020 

Immaterielle Vermögens-
gegenstände aus geleisteten 

Zuwendungen - Zugang 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(25.11.2019) 
 

1.1.2 2.754.962,62 EUR  2.754.962,62 EUR 
 

geprüfter Beleg: 
GWF_000378953, 2. Stufe Uml. Elektrifizierung Hbf - B., 350.000,00 €  
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 Gemo i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff 
KomDoppikLG zu beachten. 

1.2 Nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet, Bücher nach den Regeln 
der doppelten Buchführung zu führen, in denen alle Vorgänge die zur Änderung der 
Höhe oder der Zusammensetzung des Vermögens, des Eigenkapitals, der 
Sonderposten, der Rückstellungen oder der Verbindlichkeiten führen, nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufgezeichnet werden. Nach § 47 Abs. 1 
GemHVO sind in der Bilanz das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das 
Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellung, die Verbindlichkeiten und die 
Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen. Die 
Posten der Aktivseite dürfen nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung 
gilt § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO entsprechend.  
Die Vermögensgegenstände sind unter Absatz 4, Aktiva, Posten 1.1.2, als geleistete 
Zuwendungen in der Kontenklasse 01 (Immaterielle Vermögensgegenstände) 
auszuweisen und mithin als Vermögen bilanziell zu aktivieren. 

  



 

   

1.3 Entsprechend § 38 Abs. 1 GemHVO sind von der Gemeinde geleistete Zuwendungen 

mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder mit einer vereinbarten 

Gegenleistungsverpflichtung für die Anschaffung oder Herstellung von 

Vermögensgegenständen als immaterielle Vermögensgegenstände auf der Aktivseite 

auszuweisen. Von der Gemeinde eingeräumte Nutzungsrechte für 

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind als Sonderposten auf der 

Passivseite auszuweisen und über die Nutzungsdauer aufzulösen. Nach § 2 Abs. 1 

GemEBilBewVO sind immaterielle Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich 

begrenzt ist, mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen 

Abschreibungen gem. § 35 Abs. 1 GemHVO für die Nutzung in der Zeit zwischen dem 

Zeitpunkt der Anschaffung und dem Bilanzstichtag, anzusetzen. Bilanz Pos. A 1.1.2 

entspricht den Vorgaben des § 47 Abs. 4 GemHVO. Abgeleitet aus Teil II der VV zu § 

44 LHO, Ziff. 8.2.4, dritter Spiegelstrich, wonach die Bewilligungsbehörde von einem 

Widerruf des Zuwendungsbescheid und damit von einer Rückforderung der Zuwendung 

absehen kann, wenn seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände bei 

Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre, im übrigen 10 Jahre 

vergangen sind, lassen sich daraus allgemeine Zweckbindungsfristen ableiten, die auch 

Anwendung finden, wenn im Bewilligungsbescheid keine Zweckbindungsfrist 

eingeräumt wurde. 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1.  
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um die Umlage zur Finanzierung der 2. Stufe der S-Bahn 
Rhein-Neckar, Elektrifizierung Ludwigshafen Hbf - B., Baukosten Abschlagszahlung 03/2019 
in Höhe von 350.000,00 € 
Der Bau- und Grundstücksausschuss hatte in seiner öffentlichen Sitzung am 22.08.2011 der 
Maßnahme mit einem Kostenanteil von insgesamt 630.000,00 € zugestimmt. 
Der Realisierungs- und Finanzierungsvertrag für die Infrastrukturmaßnahme „Elektrifizierung 
Strecke 3405, Ludwigshafen Hbf – B.- Südtor“ liegt vor und kann während der Sitzung 
eingesehen werden. 
 
Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre.  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr.

Ergebnisglie

derungscode Belegnr. Betrag Beschreibung

Berechtigung

scode

Vermögensgl

iederungsco

de Externe Belegnummer

0120020 GWF_000378953 350.000,00 2. Stufe Uml. Elektrifizierung Hbf-BASF 414 A 1.1.2 40 0130 S-BAHN-UMLAGE 2. ST 
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Zum Prüfungszeitpunkt (25.11.2019) waren die Abschreibungen für das Jahr 2019 noch nicht 

gebucht. Nach Auskunft der Geschäftsbuchhaltung erfolgt dies erst nach der Sitzung des 

Rechnungsprüfungsausschusses am 29.01.2020 im Zuge der Erstellung des 

Jahresabschlusses 2019. 
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3. Prüfungsergebnis 

 

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 

 

Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 

 

  

 

Verteiler: 

1-14 11 04 07 

1-14 30 20/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 

 

  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  : 
Begleitende Prüferin bei 1-14  : 
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10  
Sitzungstermin  : 29.01.2020 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz Aktiva 1.2.6 - Sachkonto 0619020 

Sonstige Kunstgegenstände - Zugang 
 

A Gesamtwert Bilanzpos. bei 
Prüfungsbeginn 
(25.11.2019) 

Sachkonto 0619020 
Sonstige Kunstgegenstände - 

Zugang 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(25.11.2019) 
 

1.2.6 486.677,50 EUR  7.892,40 EUR 
 

geprüfter Beleg: 
GWF-000387198, 3088 Einfluss von Hegel (04.05.2019), 1.580,10 €  
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 Gemo i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff 
KomDoppikLG zu beachten. 

1.2 Nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet, Bücher nach den Regeln 
der doppelten Buchführung zu führen, in denen alle Vorgänge die zur Änderung der 
Höhe oder der Zusammensetzung des Vermögens, des Eigenkapitals, der 
Sonderposten, der Rückstellungen oder der Verbindlichkeiten führen, nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufgezeichnet werden. Nach § 47 Abs. 1 
GemHVO sind in der Bilanz das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das 
Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellung, die Verbindlichkeiten und die 
Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen. Die 
Posten der Aktivseite dürfen nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet 
werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die 
Gliederung gilt § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO entsprechend. Die Vermögensgegenstände 
sind unter Absatz 4, Aktiva, Posten 1.2.6 als „Kunstgegenstände, Denkmäler“ “ in der 
Kontenklasse 06 (Kunstgegenstände, Denkmäler) auszuweisen und mithin als 
Vermögen bilanziell zu aktivieren. 
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1.3 Abschreibung von Vermögensgegenständen 

Gem. § 35 I GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren 
Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um 
planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Entsprechend dem Grundsatz der 
Einzelbewertung (§ 33 I 2 Nr. 2 GemHVO) ist für jeden einzelnen 
Vermögensgegenstand ein Abschreibungsplan zu erstellen. Die Abschreibung beginnt 
grundsätzlich mit Lieferung oder Fertigstellung des Vermögensgegenstandes im Laufe 
des Haushaltsjahres und erfolgt zeitanteilig. Die Fertigstellung ist erfolgt, wenn der 
Vermögensgegenstand bestimmungsgemäß genutzt werden kann; auf den Zeitpunkt 
der tatsächlichen Ingebrauchnahme kommt es nicht an (siehe Ziffer 1 VV-AfA). 
Die planmäßige Abschreibung erfolgt grds. in gleichen Jahresraten über die 
wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Diese ergibt sich aus der 
Abschreibungstabelle für Gemeinden (siehe Ziffer 1.1 VV-AfA). 
Bei Beschaffungen mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 1.000,00 EUR ohne 
Umsatzsteuer, handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter (Ziffer 3 VV-AfA). 
Diese müssen gem. § 32 V GemHVO nicht erfasst werden und können gem. § 35 III 
GemHVO im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung aufwandswirksam gebucht oder 
voll abgeschrieben werden. 
 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1.  
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um die Beschaffung des Manuskripts zu einem 
Fernsehvortrag „Einfluss von Hegel und Marx“ von Ernst-Bloch für das Bloch-Zentrum. Der 
Gesamtrechnungsbetrag aller in der Auktion erworbenen Kunstgegenstände beläuft sich auf 
8.000,00 €. Auf das o.g. Manuskript entfallen 1.572,00 €. Die in Rechnung gestellten Porto- 
und Verpackungskosten in Gesamthöhe von 40,44 € wurden anteilig hinzugerechnet. Somit 
beläuft sich der verbuchte Betrag auf 1.580,10 €.  
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2.2 

Da der Wert die 1.000 €-Grenze übersteigt wurde ein Anlageposten gebildet: 

 

 

Für das Manuskript wurden analog zur Abschreibungsdauer von Büchern gem.der VV-AfA 

eine Abschreibungsdauer von 10 Jahren vorgesehen: 
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Das Manuskript wurde im Mai 2019 erworben, und der Beginn der Abschreibung auf den 

01.05.2019 festgesetzt.  

Allerdings waren zum Prüfungszeitpunkt (25.11.2019) die Abschreibungen für das Jahr 2019 

noch nicht gebucht. Nach Auskunft der Geschäftsbuchhaltung erfolgt dies erst nach der 

Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.01.2020 im Zuge der Erstellung des 

Jahresabschlusses 2019. 
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3. Prüfungsergebnis 

 

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 

 

Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14   1-142 
 

 

 

Verteiler: 

1-14 11 04 07 

1-14 30 20/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  :  
Begleitende Prüferin bei 1-14  :  
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10  
Sitzungstermin  : 29.01.2020 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz Aktiva 2.4 – in Verbindung mit Finanzrechnung 07 
Sachkonto 6611200 

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 
 
 

A Gesamtwert Bilanzpos. bei 
Prüfungsbeginn 
(25.11.2019) 

Sachkonto 6611200 
Einzahlungen aus der 

Veräußerung von Grundstücken 
und Gebäuden 

 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(25.11.2019) 
 

2.4 -11.993.243,63 EUR  1.144.682,47 EUR 
 

geprüfter Beleg: 
BB3882206, 141-KTO0460054000/K., 457.484,63€€  
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 Gemo i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff 
KomDoppikLG zu beachten. 

1.2 Nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet, Bücher nach den Regeln 
der doppelten Buchführung zu führen, in denen alle Vorgänge die zur Änderung der 
Höhe oder der Zusammensetzung des Vermögens, des Eigenkapitals, der 
Sonderposten, der Rückstellungen oder der Verbindlichkeiten führen, nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufgezeichnet werden. Nach § 47 Abs. 1 
GemHVO sind in der Bilanz das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das 
Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellung, die Verbindlichkeiten und die 
Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen. Die 
Posten der Aktivseite dürfen nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet 
werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die 
Gliederung gilt § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO entsprechend.  

 
Die Vermögensgegenstände sind unter Absatz 4, Aktiva, Posten 2.4 „Kassenbestand, 
Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei 



 

   

Kreditinstituten und Schecks“ auszuweisen und mithin als Vermögen bilanziell zu 
aktivieren. 

 
1.3 Abschreibung von Vermögensgegenständen 
  

Gem. § 35 I GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren 
Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um 
planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Entsprechend dem Grundsatz der 
Einzelbewertung (§ 33 I 2 Nr. 2 GemHVO) ist für jeden einzelnen 
Vermögensgegenstand ein Abschreibungsplan zu erstellen. Die Abschreibung beginnt 
grundsätzlich mit Lieferung oder Fertigstellung des Vermögensgegenstandes im Laufe 
des Haushaltsjahres und erfolgt zeitanteilig. Die Fertigstellung ist erfolgt, wenn der 
Vermögensgegenstand bestimmungsgemäß genutzt werden kann; auf den Zeitpunkt 
der tatsächlichen Ingebrauchnahme kommt es nicht an (siehe Ziffer 1 VV-AfA). 
Die planmäßige Abschreibung erfolgt grds. in gleichen Jahresraten über die 
wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Diese ergibt sich aus der 
Abschreibungstabelle für Gemeinden (siehe Ziffer 1.1 VV-AfA). 
Bei Beschaffungen mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 1.000,00 EUR ohne 
Umsatzsteuer, handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter (Ziffer 3 VV-AfA). 
Diese müssen gem. § 32 V GemHVO nicht erfasst werden und können gem. § 35 III 
GemHVO im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung aufwandswirksam gebucht oder 
voll abgeschrieben werden. 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1. Buchung über 457.484,63 € 
 

 
 
Die Buchung bezieht sich auf den Verkauf der Grundstücke der Gemarkung Oggersheim, 
Flur Stück Nr. 769/28 zu 392 qm, 787/9 zu 128 qm und 762/6 zu 1.398 qm zum Preis von 
537.040,00 € (Kaufvertrag vom 17.06.2019, UR-Nr. W. 1053/2019 des Notariats W. in 
Ludwigshafen, zwischen der Stadt und der Fa. K.), das entspricht einem Preis von 280,00 € 
q/m. Der Kaufvertrag liegt vor und kann während der Sitzung eingesehen werden. 
Der Bodenrichtwert beläuft sich auf 80,00 € q/m (s. Anlage).  
 
Bei der Buchung handelt es sich um den Buchwertgewinn aus dem Verkauf des og. 
Grundstücks. Dieser ermittelt sich wie folgt: 
 

 
  

Flur / Nr. qm Preis/qm Kaufpreis Buchwert Buchwertgewinn

769/28 392 280 € 109.760 € 16.259,49 €       93.500,51 €-            

787/9 128 280 € 35.840 € 5.309,22 €         30.530,78 €-            

762/6 1.398 280 € 391.440 € 57.986,66 €       333.453,34 €-          

1.918 537.040 € 79.555,37 €       457.484,63 €-          
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Der Buchwertgewinn in Höhe von insgesamt 457.484,63 € wurde wie folgt aufgeteilt und 
verbucht: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Da Grundstücke keiner Abnutzung unterliegen erfolgt keine Abschreibung. 

 

Sachkonto Bezeichnung Betrag

4611210 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken unbebaut 93.500,51 €   

4611230 Infrastrukturvermögen 30.530,78 €   

4611230 Infrastrukturvermögen 333.453,34 € 

457.484,63 € 

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr.

Ergebnisglie

derungscode Belegnr. Betrag Beschreibung

Berechtigung

scode

Vermögensgl

iederungsco

de

E

x

t

eHabenbetrag

Finanzgliede

rungscode

Buchungsdat

um

Fälligkeitsdat

um

Finanzbuchu

ngsgruppe

Abgabenart/

Verkaufsklas

se

4611210 E 07 GVR0545322 -93.500,51 Kaufpreis Og 762/6 ua Krieger Handel SE 213 P 1.4 93.500,51 15.07.2019 15.07.2019 6611200 8856

Bearbeiten - Explorer Sachposten
Sachkontonr.

Ergebnisglie

derungscode Belegnr. Betrag Beschreibung

Berechtigung

scode

Vermögensgl

iederungsco

E

xHabenbetrag

Finanzgliede

rungscode

Buchungsdat

um

Fälligkeitsdat

um

Finanzbuchu

ngsgruppe

Abgabenart/

Verkaufsklas

4611230 E 07 GVR0545322 -30.530,78 Kaufpreis Og 762/6 ua Krieger Handel SE 213 P 1.4 30.530,78 15.07.2019 15.07.2019 6611200 8856

4611230 E 07 GVR0545322 -333.453,34 Kaufpreis Og 762/6 ua Krieger Handel SE 213 P 1.4 333.453,34 15.07.2019 15.07.2019 6611200 8856

-363.984,12

 

 

 



 

   

3. Prüfungsergebnis 

 

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 

 

 

 

Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 

Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 

 

 

Anlage: Bodenrichtwert  

 

 

 

Verteiler: 

1-14 11 04 07 

1-14 30 20/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 29.01.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben - Sachkonto 

6925310 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(08.01.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(08.01.2020) 

 
A 2.4 

 

 
14.252.570,77 EUR 

 
6925310 
 

 
65.000.000,00 EUR 

geprüfter Beleg:  
1. A928070 zu 5.318.893,60 
2. WKB 759270 zu 11.406,80 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Gemäß § 8 der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) vom 
28. Dezember 2007 sind liquide Mittel folgendermaßen bilanziell zu bewerten bzw. 
anzusetzen: 
 
(1) Schecks sind wie Forderungen zu bewerten. 
 
(2) Der auf Euro lautende Kassenbestand ist mit dem Nominalwert anzusetzen. 
 
(3) Der Kassenbestand an Devisen ist mit den Anschaffungskosten zu bewerten. Diese 
bestimmen sich nach dem Wechselkurs als Geldkurs der ausländischen Währung zum 
Zeitpunkt der Hereinnahme der Devisen. Liegt der Wechselkurs als Geldkurs zum 
Bilanzstichtag unter dem Wechselkurs als Geldkurs zum Zeitpunkt der Hereinnahme der 
Devisen, ist dieser Wert anzusetzen. 
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(4) Guthaben bei Kreditinstituten in Euro sind mit dem Nominalwert anzusetzen. 
 
(5) Fremdwährungsguthaben bei Kreditinstituten sind zu bewerten wie der Kassenbestand an 
Devisen. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
1. Belegnummer A928070 
 
 
 
 
 
 
 
Hier wurde ein Investitionskredit umgeschuldet. Vorher bei der S. V. wurde dieser nach der 
Fälligkeit mit der Restschuld von 5.318.839,60 EUR zur I. Bank Berlin umgeschuldet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

2. Belegnummer WKB759270 
 
 
 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um eine Tilgungszahlung gemäß Tilgungsplan für einen 
bestehenden Kredit. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-142  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
 
  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 29.01.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben - Sachkonto 

7233809 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(08.01.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(08.01.2020) 

 
A 2.4 

 

 
14.252.570,77 EUR 

 
7233809 
 

 
65.000.000,00 EUR 

geprüfter Beleg:  
1. AUFR-2-12-0219056 zu 37.590,00 Euro 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Gemäß § 8 der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) vom 
28. Dezember 2007 sind liquide Mittel folgendermaßen bilanziell zu bewerten bzw. 
anzusetzen: 
 
(1) Schecks sind wie Forderungen zu bewerten. 
 
(2) Der auf Euro lautende Kassenbestand ist mit dem Nominalwert anzusetzen. 
 
(3) Der Kassenbestand an Devisen ist mit den Anschaffungskosten zu bewerten. Diese 
bestimmen sich nach dem Wechselkurs als Geldkurs der ausländischen Währung zum 
Zeitpunkt der Hereinnahme der Devisen. Liegt der Wechselkurs als Geldkurs zum 
Bilanzstichtag unter dem Wechselkurs als Geldkurs zum Zeitpunkt der Hereinnahme der 
Devisen, ist dieser Wert anzusetzen. 
 
(4) Guthaben bei Kreditinstituten in Euro sind mit dem Nominalwert anzusetzen. 
(5) Fremdwährungsguthaben bei Kreditinstituten sind zu bewerten wie der Kassenbestand an 
Devisen. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bei dem Beleg handelt es sich auskunftsgemäß 2-12 um eine Aufrechnung (durch die 
Stadtkasse) der Kosten für den Unterhalt der Fußgängerzone durch den W. (wird per Abschlag 
bezahlt), mit städtischen Forderungen an den W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-142  1-14  1-142 
 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion: 
 

Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 25.03.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 

Kreditinstituten u. Schecks – korrespondierend mit Finanzrechnung - F 14 – Sachkonto 

7624500 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(27.11.2019) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(27.11.2019) 

A 2.4 
(korrespondierend F 14) 

 

 50.711.975,75 EUR 

 
7624500  
 

 
916.700,71 EUR 

geprüfte Belege:  
 

1.) Nr. 4741, GWF_000370232 und GWF_000370152 über jeweils 238,00 EUR 
2.) Nr. 4915, GEK0217131 über 7.522,61 EUR 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Nach § 47 Abs. 5 GemHVO ist der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der 

Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks unter 2.4 in der 

Aktivseite der Bilanz auszuweisen.  

Darüber hinaus werden diese Zahlungen in der Finanzrechnung ausgewiesen. 
Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und hat 
die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen und 
Auszahlungen auszuweisen.  
 
Die Finanzposition beinhaltet im Wesentlichen folgende Auszahlungen: 
 

 Sonstige Personal- und Vorsorgeauszahlungen 

 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Miete, Leasing, 
Software-Wartung) 

 Geschäftsauszahlungen (z. B. Porto, Fernmeldegebühren, Büromaterial,  
Öffentlichkeitsarbeit) 

 Beiträge und Versicherungen 
 

 



 

   

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Zu Beleg 1) 4741 
 

 
 
 

 
 
Unter der Belegnr. 4741 wurden zwei Mietzahlungen für Internetzugänge an die TWLKOM 
aus einem bestehenden (europaweit ausgeschriebenen) fünfjährigen Rahmenvertrag Leasing 
Datenfestverbindung des städt. IT-Netzes für jeweils Dezember 2018 i.H.v. 238,00 EUR für 
das  
 

 Geschwister-Scholl-Gymnasium (GWF_000370152) und die  

 IGS Edigheim (GWF_000370232) 

 
verbucht. Es handelt sich um Internetzugänge Internet Connect Business mit 200 Mbit/s 
Download Flatrate für monatlich 200,00 EUR + 19% Mwst (38,00 EUR) über eine 
Sondervereinbarung für 24 Monate Mindestvertragslaufzeit (ausschreibungsfreie Einzelabrufe 
aus dem Rahmen. 
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Auszug Workflowsystem (WfMS) 
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Zu Beleg 2.) 

Der zu zahlenden Betrag von 7.522,61 EUR an den Kreditor P. aus dem vom 
Rechnungsprüfungsausschuss ausgesuchten Beleg 4915 / GEK0217131 setzt sich wie folgt 
zusammen: 
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Rechnung 
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Angebot 
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3. Prüfungsergebnis 

 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 2020/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 25.03.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 

Kreditinstituten u. Schecks  

korrespondierend mit Finanzrechnung - F 14 – Sachkonto 7925100 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(27.11.2019) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(27.11.2019) 

A 2.4 
(korrespondierend F 36) 

 

- 31.177.406,09 EUR 

 
7925100  
 

 
- 15.688.011,56EUR 

geprüfter Beleg:  
Nr. BB3989049 über 34.040,59 EUR 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Nach § 47 Abs. 5 GemHVO ist der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der 

Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks unter 2.4 in der 

Aktivseite der Bilanz auszuweisen.  

Darüber hinaus werden diese Zahlungen in der Finanzrechnung ausgewiesen. 
Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und hat 
die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen und 
Auszahlungen auszuweisen.  
 
Die Finanzposition beinhaltet im Wesentlichen folgende Auszahlungen: 
 

 Sonstige Personal- und Vorsorgeauszahlungen 

 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Miete, Leasing, 
Software-Wartung) 

 Geschäftsauszahlungen (z. B. Porto, Fernmeldegebühren, Büromaterial,  
Öffentlichkeitsarbeit) 

 Beiträge und Versicherungen 
 



 

   

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Kreditor 386226 

Der Bereich 2-12 erhält am Anfang des Jahres eine Tabelle von 2-111 wo die anfallenden 
Abbuchungen über das Jahr mit den Beträgen (Zinsen, Tilgung und Gesamtbetrag) aufgelistet 
sind.  

 

In diesem Falle erfolgte die Abbuchung der Sparkasse zum 17.10.19. Die Gegenbuchung 
wurde gegen die eingebuchte Rechnung (WKB798623) durchgeführt. Die Rechnungen 
werden vorab durch den Bereich 2-11 eingebucht. Hierzu werden auch die entsprechenden 
Sachkonten von 2-111 bebucht. 

Die aufgeführte Gutschrift (WKB798622) in Höhe von 34.040,59 EURO wurde gegen die 
untenstehende Rechnung (A348066) durch 2-113 aufgerechnet. 

Der Bereich 2-12 bucht in der Regel nur die Abbuchung gegen die eingebuchte Rechnung von 
2-111. 
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Summe BP und Sachkonto 
 

 
 
 

 
 

 
 
Nachstehend der Kreditvertrag sowie der Tilgungsplan zu dem den Vorgang betreffenden Kredit bei der 
Sparkasse Vorderpfalz: 
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Seite | 117  
 

 
  

 



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde,  

soll in der  nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über  
die weiteren Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 

Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 2020/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 10.06.2020: 

TOP 1: Jahresabschluss 2019 
Prüfung der Stichproben aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
am 29.01.2020 für die nächste RPA Sitzung am 25.03.2020, Passiva 2019, Prüfung 
Schritt 3 

 
Feststellung der Prüfungsergebnisse: 

   
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 25.03.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanz - Passiva 

Sachkonto 3511000  
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen 

 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

P Gesamtwert P 4.07 bei 
Prüfungsbeginn 
(05.02.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(05.02.2020) 

 
4.07 

 
9.698.566,44 Euro 

3511000 
Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen gegenüber 
verbundenen 
Unternehmen 

 
4.875.573,29 € 

geprüfte Belege:  

  1. GWF_000383482 Fa. T. Ludwigshafen 2.662,40 € 

  2. AUFR_2_12_0208030 Aufr. GWF_000369554 mit BB3620628 2.210,63 € 

  3. 4728 Erdgas Juli 2018, Freibad W. 6.967,91 € 

  4. GEK0215300 Strom 01/19, Grundlage: Stromliefervertrag 
zwische…. 

-3.805,86 € 

  5. AUFR_2_12_0224652 Aufr. GWF_000389008 mit BB3829426 19.091,96 € 

  6. BB3852406 123 - T. Ludwigshafen 6.429,00 € 

  7. 5109 Miete Westendstraße 6-8 MK 3720/1/83001/5 17.994,00 € 

  8. A921778 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 
2017+2018 

21.941,23 € 

  9. GWF_000377624 T. Ludwigshafen -5.773,20 € 

10. GEK0214941 Grundlage: Stromliefervertrag zwischen der 
Stadt€ 

-126.727,05 € 

11. 4778 Jahrespauschale 2019 L. -351.166,67 € 

12. GWF_000388940 Miet-u. NK Pfalzbau Bürgerforum 10.04.19 -9.338,53 € 

13. GWF_000388431 Miete Möbel -4.093,60 € 

2.4 

 



 

   

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 GemO i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff. 
KomDoppikLG zu beachten. 

1.2 Nach § 47 Abs. 5 GemHVO sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen unter 4.7 in der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Verbindlichkeiten 
sind gem. § 34 Abs. 6 GemHVO und analog § 13 GemEBilBewVO grundsätzlich mit 
ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem 
Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem 
Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver 
Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über die Laufzeit linear abzuschreiben, 
sofern er eine laufzeit- und kapitalabhängige Überlassungsvergütung darstellt oder mit 
ihm einmaliger Verwaltungsaufwand der Gläubigerin oder des Gläubigers abgegolten 
wird. 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Zur Prüfung ausgewählt wurden folgende Buchungen: 
 
2.1 GWF_000383482, Fa. T. Ludwigshafen, 2.662,40 € 
 

 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Gutschrift des Energieversorgers für den Monat 
Februar 2018, der für alle Bezugsstellen der Stadt – mit Ausnahme von an Dritte vermietete 
Wohnhäuser – einen Kommunalrabatt in Höhe von 10 % einräumt. 
 

 
  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

3511000 GWF_000383482 2.662,40 Technische Werke Ludwigshafen SPLITT P 4.07 251000073317 0,00 01.01.2019
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2.2 AUFR_2_12_0208030, Aufr. GWF_000369554 mit BB3620628, 2.210,63 € 
 

 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Jahresverbrauchsabrechnung des Energieversorgers 
T. für die Verbrauchsstelle „Am Brückelgraben 68“ (von 4-13 vermietetes Wohnhaus), 
Abrechnungszeitraum 15.12.2017 – 10.12.2018, in Höhe von 2.210,63 €.  
Die vollständige Abrechnung liegt vor und kann während der Sitzung eingesehen werden. 
 

  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

3511000 AUFR_2_12_0208030 2.210,63 Aufr. GWF_000369554 mit BB3620628 SPLITT P 4.07 0,00 03.01.2019
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2.3 4728, Erdgas Juli 2018, Freibad W., 6.967,91 € 
 

 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Rechnung vom 06.12.2019 über Erdgaslieferung des 
Energieversorgers T. für die Verbrauchsstelle „Freibad am Willersinnweiher – Strandweg 23 
a“ für den Abrechnungsmonat Juli 2018 in Höhe von 6.967,91 €.  
 
Die vollständige Rechnung liegt vor und kann während der Sitzung eingesehen werden. 
 

  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

3511000 4728 6.967,91 Erdgas Juli 2018, Freibad Willersinn ZAHL P 4.07 300001330200 0,00 09.01.2019

 

 

 



 

   

2.4 GEK0215300, Strom 01/19, Grundlage: Stromliefervertrag zwische…, -3.805,86 € 
 

 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Rechnung vom 06.03.2019 über die Stromlieferung 
des Energieversorgers T. für die Verbrauchsstelle „Beleuchtung Unterführung Berliner Platz – 
Walzmühle“ für den Abrechnungsmonat Januar 2019 in Höhe von 3.805,86 €.  
Die vollständige Rechnung liegt vor und kann während der Sitzung eingesehen werden. 
 

 
  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

3511000 GEK0215300 -3.805,86 Strom 01/19, Grundlage: Stromliefervertrag zwische 414 P 4.07 300001337667 3.805,86 31.01.2019



 

Seite | 125  
 

2.5 AUFR_2_12_0224652, Aufr. GWF_000389008 mit BB3829426, 19.091,96 € 
 

 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Rechnung vom 24.05.2019 über die Stromlieferung 
des Energieversorgers T. für die Verbrauchsstelle „Hermann-Hesse-Str. 11 (IGSLO)“ für den 
Abrechnungsmonat April 2019 in Höhe von 19.091,96 €.  
Die vollständige Rechnung liegt vor und kann während der Sitzung eingesehen werden. 

 
  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

3511000 AUFR_2_12_0224652 19.091,96 Aufr. GWF_000389008 mit BB3829426 SPLITT P 4.07 0,00 11.06.2019

 



 

   

2.6 BB3852406, 123 - T. Ludwigshafen, 6.429,00 € 
 

 
 

 
 
Aus der Jahresabrechnung des Energielieferers T. vom 19.12.2018 für die Verbrauchsstelle 
„Wollstr. 136 (Strandbad Blies)“ für den Zeitraum 07.12.2016 – 06.12.2017 und 07.12.2017 - 
06.12.2018 ergab sich eine Nachforderung in Höhe von 596,85. Gleichzeitig hat der 
Energielieferer den Abschlagsbetrag zum 01.07.2019 auf 6.429 € angepasst. Bei der Buchung 
handelt es sich um den zuvor genannten Abschlag.  
Die vollständige Rechnung kann während der Sitzung eingesehen werden. 

 
  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

3511000 BB3852406 6.429,00 123 - TECHNISCHE WERKE LUDWIGSHAF ZAHL P 4.07 203002087064 0,00 01.07.2019
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2.7 5109, Miete Westendstraße 6-8 MK 3720/1/83001/5, 17.994,00 € 
 

 
 

 
 
Nach dem 3. Nachtrag vom 04.05.2012 zum Mietvertrag vom 11.02.2010 zwischen dem 
Vermieter G. und der Stadt über die Anmietung der Kindertagesstätte in der Westendstr. 6-8 
ist ein monatlicher Mietpreis in Höhe von 17.994 € (Nettokaltmiete 17.430,00 € plus 
Nebenkosten in Höhe von 564,00 €) ab Juni 2012 zu zahlen. Bei der Buchung handelt es sich 
um die Zahlung für Monat November 2019. 
  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

3511000 5109 17.994,00 Miete Westendstraße 6-8 MK 3720/1/83001/5 ZAHL P 4.07 MIETE WESTENDSTRAßE 6-8 0,00 31.10.2019

 

 

 

 



 

   

 

 
Der 3. Nachtrag zum Mietvertrag liegt vor und kann während der Sitzung eingesehen 
werden.  
 
 
2.8 A921778 
Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018, 21.941,23 € 
 

 
 

 
 
Aufgrund von Uneinigkeiten bei den Abrechnungen (insbesondere nicht berücksichtigte 
Energieeinsparungen der Stadt) mit dem Energielieferer T. konnten die Abrechnungen im 
Contracting für die Jahre 2017 und 2018 bis zum 15.02.2019 nicht erstellt werden. Daher 
wurde insgesamt eine Rückstellung von 1.500.000 Euro eingebucht. 
  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

3511000 A921778 21.941,23 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 413 P 4.07 VBL. JA 18 0,00 01.01.2019

  



 

Seite | 129  
 

Die Buchung betrifft die Kostenstelle 41310342 – Niederfeldstr. 1 (Niederfeldschule). 
 

 
 
Auskunftsgemäß 4-13 sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Uneinigkeiten ausgeräumt. 
Die Rückstellung beläuft sich derzeit noch auf rd. 300.000 €. Des Weiteren steht die 
Abrechnung für 2019 noch aus. 
 
 
2.9 GWF_000377624, T. Ludwigshafen, -5.773,20 € 
 

 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Rechnung vom 14.02.2019 für Trink- und Abwasser 
des Energieversorgers T. für die Verbrauchsstelle „Friesenheimer Str. 53 (Feuerwache Nord)“ 
für den Zeitraum 06.01.2017 – 04.01.2019 in Höhe von 5.773,20 €. 
Die vollständige Rechnung liegt vor und kann während der Sitzung eingesehen werden. 
 

01.01.2019 Gutschrift A921846 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -11.682,42 Kreditor 41310331 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921844 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -25.033,99 Kreditor 41310322 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921842 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -40.094,56 Kreditor 41310404 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921840 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -50.312,72 Kreditor 41310363 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921838 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -36.296,45 Kreditor 41310382 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921836 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -20.674,00 Kreditor 41310317 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921834 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -45.193,60 Kreditor 41310315 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921832 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -35.203,01 Kreditor 41310361 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921830 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -55.664,17 Kreditor 41310392 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921828 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -173.607,09 Kreditor 41310393 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921826 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -10.822,40 Kreditor 41310387 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921824 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -40.275,56 Kreditor 41310386 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921822 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -21.601,40 Kreditor 41310340 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921820 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -4.585,84 Kreditor 41310397 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921818 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -21.733,19 Kreditor 41310396 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921816 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -46.315,68 Kreditor 41310335 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921814 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -105.349,27 Kreditor 41310405 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921812 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -39.156,23 Kreditor 41310345 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921810 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -30.071,77 Kreditor 41310393 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921808 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -42.215,15 Kreditor 41310367 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921806 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -6.835,48 Kreditor 41310385 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921804 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -33.969,29 Kreditor 41310384 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921802 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -6.120,29 Kreditor 41310351 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921800 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -2.618,21 Kreditor 41310350 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921798 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -44.449,59 Kreditor 41310349 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921796 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -39.906,60 Kreditor 41310375 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921794 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -82.940,06 Kreditor 41310380 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921792 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -17.700,74 Kreditor 41310321 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921790 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -22.197,11 Kreditor 41310332 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921788 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -8.289,54 Kreditor 41310360 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921786 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -10.104,77 Kreditor 41310358 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921784 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -30.090,87 Kreditor 41310328 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921782 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -29.505,49 Kreditor 41310399 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921780 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -22.141,39 Kreditor 41310402 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921778 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -21.941,23 Kreditor 41310342 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921776 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -108.794,03 Kreditor 41310369 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921774 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -26.151,68 Kreditor 41310401 VBL. JA 18

01.01.2019 Gutschrift A921772 5225100 Wg. Uneinigkeit Abrechnung Contracting 2017+2018 -30.260,31 Kreditor 41310409 VBL. JA 18

-1.500.000,00

Bearbeiten - Explorer Sachposten

3511000 GWF_000377624 -5.773,20 Technische Werke Ludwigshafen 217 P 4.07 203002028266 5.773,20 04.01.2019
 

 

 



 

   

 
 
 
 
2.10 GEK0214941, Grundlage: Stromliefervertrag zwischen der Stadt, -126.727,05 € 
 

 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Rechnung vom 06.03.2019 über die Stromlieferung 
des Energieversorgers T. für die Verbrauchsstelle „Beleuchtung Rathausplatz 20“ für den 
Abrechnungsmonat Januar 2019 in Höhe von 126.727,05 €.  
Die vollständige Rechnung liegt vor und kann während der Sitzung eingesehen werden. 
 

Bearbeiten - Explorer Sachposten

3511000 GEK0214941 -126.727,05 , Grundlage: Stromliefervertrag zwischen der Stadt 414 P 4.07 300001337737 - 2300480793 126.727,05 31.01.2019
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2.11 4778, Jahrespauschale 2019 L., -351.166,67 € 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Zahlung der Stadt an die L. als monatliche Vergütung 
im Rahmen des zwischen der L. und der Stadt abgeschlossenen 
Geschäftsbesorgungsvertrages für Februar 2019.  
 
Grundlage ist § 6 des Geschäftsbesorgungsvertrages vom 17.01.2013: 
 

Bearbeiten - Explorer Sachposten

3511000 4778 -351.166,67 Jahrespauschale 2019 Lukom ZAHL P 4.07 10003 / 19 351.166,67 15.02.2019
 



 

   

 

 
 
Mit dem 1.Nachtrag vom 17.03.2016 wurde die Jahrespauschale auf 4.214.000 € erhöht: 
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Verbucht wurde in 2019 Zahlungen in Höhe von 4.214.000 €, bestehend aus einer 1. Rate für 
Januar 2019 in Höhe von 351.166,63 € und 11 Raten für den Zeitraum Februar bis Dezember 
2019 in Höhe von jeweils 351.166,67 € 
Verbuchung der Rechnungen in 2019: 
       

 
 
Der Geschäftsbesorgungsvertrag vom 17.01.2013 und der 1. Nachtrag vom 24.08.2016 
liegen vor und können während der Sitzung eingesehen werden. 
 
2.12 GWF_000388940, Miet-u. NK Pfalzbau Bürgerforum 10.04.19, -9.338,53 € 
 

 
 

 
 
Mit Vertrag vom 05.04.2019 hat die Stadt für die Veranstaltung des 9. Bürgerforums am 
10.04.2019 den Konzertsaal inkl. 3 Künstlergarderoben und das obere Foyer im Pfalzbau von 
der L. angemietet (der Mietvertrag liegt in Kopie vor und kann während der Sitzung eingesehen 
werden). 
 

 
 
 
Mit Rechnung vom 06.06.2019 wurden der Stadt insgesamt 9.338,53 € in Rechnung gestellt. 
  

Bearbeiten - Explorer Kreditorenposten

Kreditorennr.

Kreditorenna

me Betrag Restbetrag

Buchungsdat

um

Fälligkeitsdat

um Belegart

Berechtigung

scode Belegnr.

Externe 

Belegnumme

r

Erweiterte 

Belegnumme

rn Beschreibung

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress--351.166,67 0,00 15.12.2019 15.12.2019 Rechnung 912 GWF_00037235410003 / 19 Ja Jahrespauschale 2019 Lukom

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress--351.166,67 0,00 15.11.2019 15.11.2019 Rechnung 912 GWF_00037235310003 / 19 Ja Jahrespauschale 2019 Lukom

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress--351.166,67 0,00 15.10.2019 15.10.2019 Rechnung 912 GWF_00037235210003 / 19 Ja Jahrespauschale 2019 Lukom

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress--351.166,67 0,00 15.09.2019 15.09.2019 Rechnung 912 GWF_00037235110003 / 19 Ja Jahrespauschale 2019 Lukom

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress--351.166,67 0,00 15.08.2019 15.08.2019 Rechnung 912 GWF_00037235010003 / 19 Ja Jahrespauschale 2019 Lukom

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress--351.166,67 0,00 15.07.2019 15.07.2019 Rechnung 912 GWF_00037234910003 / 19 Ja Jahrespauschale 2019 Lukom

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress--351.166,67 0,00 15.06.2019 15.06.2019 Rechnung 912 GWF_00037234810003 / 19 Ja Jahrespauschale 2019 Lukom

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress--351.166,67 0,00 15.05.2019 15.05.2019 Rechnung 912 GWF_00037234710003 / 19 Ja Jahrespauschale 2019 Lukom

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress--351.166,67 0,00 15.04.2019 15.04.2019 Rechnung 912 GWF_00037234610003 / 19 Ja Jahrespauschale 2019 Lukom

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress--351.166,67 0,00 15.03.2019 15.03.2019 Rechnung 912 GWF_00037234510003 / 19 Ja Jahrespauschale 2019 Lukom

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress--351.166,67 0,00 15.02.2019 15.02.2019 Rechnung 912 GWF_00037234410003 / 19 Ja Jahrespauschale 2019 Lukom

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress--351.166,63 0,00 15.01.2019 15.01.2019 Rechnung 912 GWF_00037223810003 / 19 Ja Jahrespauschale 2019 Lukom

-4.214.000,00

Bearbeiten - Explorer Sachposten

3511000 GWF_000388940 -9.338,53 Miet-u. NK Pfalzbau Bürgerforum 10.04.19 116 P 4.07 201925086 9.338,53 10.04.2019
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2.13 GWF_000388431, Miete Möbel, -4.093,60 € 
 

 
 
 

 
 
Im Zusammenhang mit der Durchführung der Kommunal- und Europawahlen am 26.05.2019 
hat die Stadt bei der L. 300 Stühle und 280 Tische für die Ausstattung von Wahlbezirken im 
Rathaus und verschiedenen Wahllokalen angemietet:  
 
  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

3511000 GWF_000388431 -4.093,60 Miete Möbel 119 P 4.07 201925124 4.093,60 24.06.2019
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14:  1-142: 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

   

 
  

 

Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:   

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 25.03.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 4.09 „Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, 
Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen 

Stiftungen“ – Sachkonto 3531000 „gegenüber Eigenbetrieben“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(03.02.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(03.02.2020) 

P 4.09 - 1.411.576,85 EUR 

3531000 
(Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen 
und Leistungen) 
gegenüber 
Eigenbetrieben 

-311.028,52 EUR 

geprüfte Belege:  
1. GWF_000386626  zu  -1.507,80 Euro 
2. 4734  zu  1.142,00 Euro 
3. 4777  zu  9.129,20 Euro 
4. GEK0227205  zu  -10.699,25 Euro 
5. 4900 zu  21.061,21 Euro  
6. 4900 zu  19.142,96 Euro  
7. GEK0213635 zu  -20.403,14 Euro  
8. GWF_000406926 zu  -37.841,89 Euro  
9. 4796 zu  17.003,60 Euro  
10. GWF_000391841 zu  -70.884,03 Euro  
11. GWF_000389338 zu  -1.426,65 Euro  

 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Gemäß § 108 Absatz 1 GemO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Nach § 108 Abs. 2 GemO besteht der 
Jahresabschluss u. a. aus der Bilanz. In der Bilanz sind u. a. die Verbindlichkeiten vollständig 
und getrennt voneinander auszuweisen (§ 47 Abs. 1 GemHVO). Dabei sind gemäß 
§ 47 Abs. 5 GemHVO die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen auf der Passivseite der 
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Bilanz zwingend auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und auf die 
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen aus Liquiditätssicherung aufzuteilen. 
 
(2) Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag 
(Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit ebenfalls mit dem Rückzahlungsbetrag zu 
passivieren.  
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Es wurden insgesamt 11 Stichproben ausgewählt:  

 
Unter-
punkt 

Buchungs-
datum 

Belegnummer Beschreibung Betrag 

2.1 01.01.2019 GWF_000386626 Blumenpräsente Okt/Nov 2018 -1.507,80 

2.2 11.01.2019 4734 Anlieferung Abfallsäcke 10/2018 1.142,00 

2.3 13.02.2019 4777 
, Grünpflege - Sachkonto 5232200 von: W. Nr.: 143 

9.129,20 

2.4 31.03.2019 GEK0227205 , Baumpflege - Sachkonto 5231210 von: W. Nr.: 143 -10.699,25 

2.5 17.05.2019 4900 
, Unterhalt der LKW Sperren auf der Hochstraße Nor 

21.061,21 

2.6 17.05.2019 4900 , Unterhalt der LKW Sperren auf der Hochstraße Nor 19.142,96 

2.7 01.01.2019 GEK0213635 , Unterhaltung der 3 LKW Sperren auf der Hochstraß -20.403,14 

2.8 01.01.2019 GWF_000406926 B. Aktionstag 08.06.2018 -37.841,89 

2.9 27.02.2019 4796 Pflege Jfz/freie Träger 4.Quartal 2018 17.003,60 

2.10 31.03.2019 GWF_000391841 Mittellos Verstorbene 1. Quartal 2019 -70.884,03 

2.11 11.05.2019 GWF_000389338 Nassreinigung Straßen/Wege Krähenkot -1.426,65 

 
Alle Stichproben dieser Prüfung sind auf dem Konto 3531000 „(Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen) gegenüber Eigenbetrieben“ gebucht.  
 
 
2.1. GWF_000386626 zu -1.507,80 Euro „Blumenpräsente Okt/Nov 2018“ 
 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Einbuchung einer Rechnung des W. die 
laut Rechnung für 84 Blumenarrangements für Ehrungen im Oktober und November 2018 an 
den Bereich „Teilhabe, Pflege und Senioren“ (5-13) gestellt wurde. 
 

 
 
Der gesamte Buchungsbeleg umfasst neben dieser Buchung noch die Gegenbuchung auf 
dem Aufwandskonto.  
 

 

 

 



 

   

 
 
Die Rechnungsstellung und die zu erbringende Leistung erfolgten in 2018. Die Verbuchung 
erfolgte mit Buchungsdatum 01.01.2019 erst im Jahr 2019. 
 
Der Scan der Rechnung erfolgte mit dem digitalen Datumsstempel des Scanners erst am 
11.06.2019 und somit fast ein halbes Jahr nach dem Zahlungsziel.   

 

 

 
 
Zudem handelt es sich um einen Wiederholungsdruck der Rechnung 
 

 
 
Wieso diese Rechnung erst zu diesem Zeitpunkt und als Wiederholungsdruck gescannt wurde 
und die Originalrechnung nicht im Workflow vorhanden ist, ließ sich nicht über die 
Sachbearbeiterin Frau A. (W.) und auch nicht über die Sachbearbeiterin Frau W. (5-13) 
ermitteln.  
 
 
2.2. 4734 zu 1.142,00 Euro „Anlieferung Abfallsäcke 10/2018“  

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Bezahlung eines Gebührenbescheides 
des W. die laut diesem Bescheid für 250 Abfallsäcke und 450 Jutesäcke für Oktober 2018 an 
die Abteilung „Bürgerbüro, Sozialversicherung“ (2-164) des Bereiches Bürgerdienste (2-16) 
gestellt wurde. 
 

 
 
Der Beleg 4734 setzt sich aus insgesamt 637 Sachposten mit einem Gesamtwert von 
453.281,61 Euro zusammen und wurde entsprechend dem Buchungsdatum am 11.01.2019 
auf dem Bankkonto gebucht. Damit wurde die Ausgabe periodengerecht zugeordnet.  
 

 
 
Der zugrundeliegende Gebührenbescheid wurde mit Belegnummer GWF_000366581 und 
Buchungsdatum 31.10.2018 eingebucht. Damit wurde der Aufwand periodengerecht 
zugeordnet.  
2.3. 4777 zu 9.129,20 Euro „Grünpflege - Sachkonto 5232200 von: W. Nr.: 143“ 
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Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Bezahlung einer Rechnung des W, die 
laut dieser Rechnung über die Grünflächenunterhaltung verpachteter Bürgerhäuser für das 3. 
Quartal 2018 gestellt wurde.  

 

 
 
Der Beleg 4777 setzt sich aus insgesamt 783 Sachposten mit einem Gesamtwert von 
625.022,43 Euro zusammen und wurde entsprechend dem Buchungsdatum am 13.02.2019 
auf dem Bankkonto gebucht. Damit wurde die Ausgabe periodengerecht zugeordnet.  

 

 
 
Die zugrundeliegende Rechnung GEK0212377 ist eine Abschlagszahlung und wurde mit 
Buchungsdatum 30.09.2018 eingebucht. Damit wurde der Aufwand periodengerecht 
zugeordnet.  
 
2.4. GEK0227205 zu -10.699,25 Euro „, Baumpflege - Sachkonto 5231210 von: W. 
Nr.: 143“ 
 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Einbuchung einer Abschlagsrechnung 
des W. die laut Rechnung über den Grünflächenunterhalt der Gesamtschulen für das erste 
Quartal 2019 gestellt wurde. 
 

 
 
Der gesamte Buchungsbeleg umfasst neben dieser Buchung noch die Gegenbuchungen auf 
den Aufwandskonten mit den entsprechenden Kostenstellen.  
 

 
 
Die Rechnungsstellung und die zu erbringende Leistung erfolgten in 2019. Die Buchung 
erfolgte mit Buchungsdatum 31.03.2019 im ersten Quartal 2019 und somit auch 
periodengerecht.  
 
  

 



 

   

2.5. 4900 zu 21.061,21 Euro „, Unterhalt der LKW Sperren auf der Hochstraße Nor“ 
 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Bezahlung einer Rechnung des W. die 
laut dieser laut Rechnung über Kontrolle und Unterhalt der B44 für Januar 2019 gestellt wurde. 

 

 
 
Der Beleg 4900 setzt sich aus insgesamt 1.288 Sachposten mit einem Gesamtwert von 
4.738.800,32 Euro zusammen und wurde entsprechend dem Buchungsdatum am 17.05.2019 
auf dem Bankkonto gebucht. Damit wurde die Ausgabe periodengerecht zugeordnet.  
 

 
 
Die zugrundeliegende Rechnung GEK0216545 wurde mit Buchungsdatum 31.01.2019 
eingebucht. Damit wurde der Aufwand periodengerecht zugeordnet.  

 

 
 
 
2.6. 4900 zu 19.142,96 Euro „, Unterhalt der LKW Sperren auf der Hochstraße Nor“ 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Bezahlung einer Rechnung des W. die 
laut Rechnung über Kontrolle und Unterhalt der Brückenbauwerke der B44 für Februar 2019 
gestellt wurde. 
 

 
 
Der Beleg 4900 setzt sich aus insgesamt 1.288 Sachposten mit einem Gesamtwert von 
4.738.800,32 Euro zusammen und wurde entsprechend dem Buchungsdatum am 17.05.2019 
auf dem Bankkonto gebucht. Damit wurde die Ausgabe periodengerecht zugeordnet.  
 

 
 
Die zugrundeliegende Rechnung GEK0216546 wurde mit Buchungsdatum 28.02.2019 
eingebucht. Damit wurde der Aufwand periodengerecht zugeordnet.  
 

 
 
2.7. GEK0213635 zu -20.403,14 Euro „Unterhaltung der 3 LKW Sperren auf der 
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Hochstraß“ 
 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Einbuchung einer Rechnung des W. die 
laut Rechnung über die LKW-Sperre, sowie die Kontrolle der Umleitung (U1- 
3) für Oktober 2018 gestellt wurde. 
 

 
 
Der gesamte Buchungsbeleg umfasst neben dieser Buchung noch die Gegenbuchung auf 
dem Aufwandskonto.  
 

 
 
Das Rechnungsdatum 17.12.2018 wurde entsprechend als Belegdatum übernommen. Als 
Buchungsdatum wurde der 01.01.2019 angegeben. Die Buchung eines Aufwands erfolgt 
grundsätzlich mit Buchungsdatum zu dem Zeitpunkt, in dem die Leistung auch erbracht wird.  
Der Zeitstempel des Scandienstes weist den 20.12.2018 als Eingangsdatum aus. 
 

 
 
Im Finanzprogramm newsystem ist die Buchung mit dem Zeitstempel 05.03.2019 und mit 
Buchungsdatum 06.03.2020 bezahlt.  

 
 
Zwischen Eingang der Rechnung bei der Stadtverwaltung und Buchung der Rechnung liegen 
somit 75 Tage. Die verspätete Zahlung ist begründet durch eine notwendige Mittelerhöhung. 
Das Buchungsjahr 2018 war zum Zeitpunkt der Buchung für Rechnungen bereits geschlossen.  
 
 
2.8. GWF_000406926 zu -37.841,89 Euro „B. Aktionstag 08.06.2018“ 
 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Einbuchung eines Buchungsbeleges für 
den W. Die Begründung für die Zahlung lautet „Spende B. Aktionstag 08.06.2018“. Als 
zusätzliche Bemerkung wurde angegeben „Rechn. 39.235,10; Rest 1.393,21 über Budget 4-
21“ 
 

 
 
Der gesamte Buchungsbeleg umfasst neben dieser Buchung noch die Gegenbuchung auf 
dem Aufwandskonto.  

 



 

   

 

 
 
Bei dem in der Begründung genannten Aktionstag am 08.06.2018 wurden von 
Mitarbeiter*innen der B. SE verschiedene Aktionen zur Verbesserung des Bliesbades und der 
Bliesschule geleistet. Der W. hat hier im Vorfeld die entsprechenden Materialien besorgt. Die 
Rechnungen liegen 1-14 vor und sind einsehbar. Der Aktionstag wurde wie folgt im Online-
Auftritt einer regionalen Tageszeitung angekündigt.  
 

 
 
Die Spende der B. für diese Aktion betrug 37.841,89 Euro. Aufgrund von internen 
Abstimmungsproblemen zwischen dem Budgetbereich Umwelt 4-15, dem Grünconsulting 4-
113 (damals noch 4-215) und dem Bereich Grünflächen und Friedhöfe 4-21 ist es zu einer 
Verzögerung gekommen und eine Finanzierungslücke von 1.393,21 Euro entstanden, die 
letztlich durch den Bereich 4-21 getragen wurde. Nach Auskunft der zuständigen 
Sachbearbeiterin Frau C. (4-15) hatte sich die Klärung dieser Lösung bis ins Jahr 2019 
gezogen, weshalb erst am 26.11.2019 die Überweisung an den W. erfolgte. Als 
Buchungsdatum wurde der 01.01.2019 gewählt. Dies ist aufgrund des bereits geschlossenen 
Buchungsjahres 2018 der nächstmögliche Zeitpunkt der Entstehung.  
 
 
2.9. 4796 zu 17.003,60 Euro „Pflege Jfz/freie Träger 4.Quartal 2018“ 
 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Bezahlung einer Rechnung des W. die 
laut dieser laut Rechnung über Grünflächenunterhaltung der Jugendfreizeiteinrichtungen und 
freie Träger für das 4. Quartal 2018 gestellt wurde. 
 

 
 
Der Beleg 4796 setzt sich aus insgesamt 1.223 Sachposten mit einem Gesamtwert von 
2.172.315,85 Euro zusammen und wurde entsprechend dem Buchungsdatum am 27.02.2019 
auf dem Bankkonto gebucht. Damit wurde die Ausgabe periodengerecht zugeordnet.  
 

 
 
Die zugrundeliegende Rechnung GWF_000375455 wurde mit Buchungsdatum 31.12.2018 
eingebucht. Damit wurde der Aufwand periodengerecht zugeordnet.  
 

 
2.10. GWF_000391841 zu -70.884,03 Euro „Mittellos Verstorbene 1. Quartal 2019“ 
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Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Einbuchung einer 
Gebührenerstattungsforderung des W. Es handelt sich dem Beleg nach um die Erstattung der 
Gebühren der örtlichen Ordnungsbehörde für das erste Quartal 2019. 
 

 
 
Der gesamte Buchungsbeleg umfasst neben dieser Buchung noch die Gegenbuchung auf 
dem Aufwandskonto.  
 

 
 
Das Forderungsdatum 10.07.2019 wurde entsprechend als Belegdatum übernommen. Als 
Buchungsdatum wurde der 31.03.2019 angegeben. Damit wurde die Ausgabe 
periodengerecht dem ersten Quartal 2019 zugeordnet. 
 
 
2.11. GWF_000389338 zu -1.426,65 Euro „Nassreinigung Straßen/Wege Krähenkot“ 

 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Einbuchung einer Rechnung des W. Es 
handelt sich dem Beleg nach um die am 11.05.2019 durchgeführte Nassreinigung zur 
Beseitigung von Krähenkot in der Bozener- und in der Salzburger Straße. 
 

 
 
Der gesamte Buchungsbeleg umfasst neben dieser Buchung noch die Gegenbuchung auf 
dem Aufwandskonto.  
 

 
 
Das Forderungsdatum 02.07.2019 wurde entsprechend als Belegdatum übernommen. Als 
Buchungsdatum wurde der 11.05.2019 angegeben. Damit wurde der Aufwand 
periodengerecht dem zweiten Quartal 2019 zugeordnet. 

 
  

 

 
 

 
 



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 25.03.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 Passiva 

Prüfungsschritt 2 

Prüfung der Bilanzposition P 4.11 – Sonstige Verbindlichkeiten – Sachkonto 3795582 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(04.02.2020) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(04.02.2020) 

 
P 4.11 

 
3.210.890,53 EUR 

 
3795582 

 
544.289,05 EUR 

 
geprüfte Belege: A944244 über 15.490,00 EUR und A944246 über 68.911,32 EUR 

 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen, die am Bilanzstichtag hinsichtlich ihres 
Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Der Bilanzausweis der 
Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten.23 
Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind alle Verbindlichkeiten auszuweisen, die nicht 
einem anderen Verbindlichkeitsposten zuzuordnen sind (Auffangposten).24 
Dazu gehören gemäß Kontenrahmenplan als Anlage der VV-GemHSys auch Verwahrgelder. 
 
(2) Gemäß § 34 Abs.6 GemHVO sind Verbindlichkeiten grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. 
Der Rückzahlungsbetrag ist der Betrag, den der Schuldner zur Erfüllung seiner Verpflichtung 
aufbringen muss.25 
Gleichzeitig sind die Verbindlichkeiten in der Bilanz vollständig und getrennt voneinander 
auszuweisen (§47 Abs.1 S.1 GemHVO).  
In der Verbindlichkeitenübersicht sind gemäß § 52 Abs.1 S.1 GemHVO die Verbindlichkeiten 
der Gemeinde nachzuweisen. 
  

                     
23 Vgl Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein/Meiborg/Rößler, „Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz“ (S. 462) 
24 Vgl Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein/Meiborg/Rößler, „Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz“ (S. 465) 
25 Vgl Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein/Meiborg/Rößler, „Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz“ (S. 364) 



 

   

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Sachkonto mit 59 Buchungen 
 

 
 
 

Auszug BP 4.11 mit insges. 319 Sachkonten 
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Bei dem Beleg A944246 über 68.911,32 EUR handelt es sich auskunftsgem. um Einnahmen 
aus Städtebaufördermittel des Bundes und Landes des Sanierungsgebietes Oggersheim, die 
sachkontenbezogen umgebucht wurden, s. nachstehende Buchungsanordnung. Das 
Sachkonto enthält 56 einzelne Buchungsvorfälle. 
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Bei dem Beleg A944244 über 15.490,00 EUR handelt es sich auskunftsgem. ebenfalls um 
eine Einnahme aus Städtebaufördermitteln des Bundes und Landes des Sanierungsgebietes 
Friesenheim, die sachkontenbezogen umgebucht wurden, s. nachstehende 
Buchungsanordnung. Das Sachkonto enthält 15 einzelne Buchungsvorfälle. 
Sofern die Einnahmen aus Zuschüssen der ADD und ggfls. aus Ausgleichsbeträgen die 
Ausgaben, die aufgrund der Sanierungsmaßnahmen in den förmlich festgelegten angefallen 
sind überschreiten, werden diese Überschüsse den unten aufgeführten Konten zugeführt. 
 
Im umgekehrten Fall, d.h., sollten die Ausgaben nicht ausreichend durch Zuschüsse gedeckt 
sein, wird von diesen Konten Geld in den allgemeinen Haushalt zurückgebucht. 
 
Hintergrund ist, dass Einnahmen aus Städtebaufördermitteln nicht zur Deckung im städtischen 
Haushalt dienen dürfen. Ebenso dürfen Ausgaben, die durch Sanierungsmaßnahmen anfallen 
nicht durch allgemeine Haushaltsmittel gedeckt werden. Final werden nach Aufhebung der 
Sanierungssatzungen die Ausgaben und Einnahmen mit dem Land als Zuschussgeber 
abgerechnet. 
 
Ausgearbeitet wurde diese Art der Buchung mit der Geschäftsbuchhaltung 2-114 ab 2010. Die 
Mittelabrufe und Vereinbarungen über die Ablösung des Ausgleichsbetrages gem. § 154 Abs. 
3 S. 2 BauGB können eingesehen werden. 
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Nachrichtlich: Die Stichprobe korrespondiert mit der Stichprobe der Fraktion Grüne LU und 
Piraten Belegnr. A944242 über -171.765,52 EUR. 

  

 



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 2020/……. 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 25.03.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition P 4.11 „Sonstige Verbindlichkeiten“SK 3795591 

 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert  
Bilanzposition 

bei Prüfungsbeginn 
(25.02.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(25.02.2020) 

P 4.11 -30.583.578,44 EUR 
3795591 

„Erschließungsbeiträge - 
Zwischenkonto vor SOPO“ 

-140.288,12 EUR 

geprüfte Belege: 4946 über 2.125,80 EUR, GVGU0132136 über -3.089,16 EUR sowie 
GVGU0132498 über -41.099,13 EUR. 

 
 
1. Vorbemerkungen 
 
Gem. § 47 Abs. 5 GemHVO sind die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ auf der Passivseite der 
Bilanz unter Position 4.11 auszuweisen. Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um einen 
Sammelposten, in dem alle die Verbindlichkeiten aufgenommen werden, die nicht unter den 
anderen Verbindlichkeitsposten (Position 4.1 bis 4.10) auszuweisen sind. Hierzu gehören 
insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungs-
trägern, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern und Ähnliche. Verbindlichkeiten sind 
Zahlungsverpflichtungen, die am Bilanzstichtag hinsichtlich ihres Eintritts, ihrer Höhe und ihrer 
Fälligkeit nach feststehen. 
 
1.1 Rechtsgrundlage 

Die Stadt Ludwigshafen erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die erstmalige Herstellung 
von Erschließungsanlagen, also für die zum Ausbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze 
einen Erschließungsbeitrag nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (§§ 127 ff. BauGB) 
und der städtischen Erschließungsbeitragssatzung26. Der Erschließungsbeitrag ist eine von 
den Grundstückseigentümern, Erbbauberechtigten oder Gebäudeeigentümern zu entrich-

                     
26 Satzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 15.07.1987 

nach den Vorschriften der §§ 127 bis 135 des Baugesetzbuches i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808). 



 

   

tende Kommunalabgabe, mit der die Kommune die Erschließung von Grundstücken, 
insbesondere von Baugrundstücken, finanziert. 

Zu Beginn der Herstellung der Erschließungsanlagen hat die Stadt Ludwigshafen von der ihr 
zustehenden Möglichkeit Gebrauch gemacht, Vorausleistungen auf den voraussichtlich 
entstehenden Erschließungsbeitrag zu Vorfinanzierungszwecken zu erheben. Sobald das 
Gebiet technisch hergestellt ist und die Erschließungsmaßnahmen beendet sind, erfolgt nach 
vorheriger Widmung die endgültige Abrechnung. Der beitragsfähige Erschließungsaufwand 
wird dabei mit den geleisteten Vorausleistungen nach § 133 Abs. 3 BauGB verrechnet. Zu viel 
bezahlte Vorausleistungen sind nach bundesverwaltungsrechtlicher Rechtsprechung dem 
Vorausleistenden zu erstatten. 

Bei den gewählten Stichproben handelt es sich jeweils um Rückerstattungen zu viel bezahlter 
Vorausleistungen. 

 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
2.1  Beleg 4946 über 2.125,80 EUR 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Gutschrift auf den Erschließungsbeitrag für das 
Grundstück der Gemarkung Mundenheim, Flst.Nr. 3831/3. 
Der endgültige Erschließungsbeitrag wurde mit Bescheid vom 25.06.2019 auf 61.265,61 EUR 
festgesetzt. Abzüglich der geleisteten Vorausleistung i.H.v. 63.391,41 EUR ergibt sich somit 
ein Erstattungsbetrag von 2.125,80 EUR. 
 
2.2  Beleg GVGU0132136 über 3.089,16 EUR 
 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Gutschrift auf den Erschließungsbeitrag 
für das Grundstück der Gemarkung Rheingönheim, Flst.Nr. 5277/18. Der endgültige 
Erschließungsbeitrag wurde mit Bescheid vom 22.10.2019 auf 7.181,07 EUR festgesetzt. 
Abzüglich der geleisteten Vorausleistung i.H.v. 10.270,23 EUR ergibt sich somit ein 
Erstattungsbetrag von 3.089,16 EUR. 
 
 
2.3  Beleg GVGU0132498 über 41.099,13 EUR 
 

  
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Gutschrift auf den Erschließungsbeitrag 
für das Grundstück der Gemarkung Rheingönheim, Flst.Nr. 5077+5021. 
 
Mit der Abrechnung des Gebiets wurde im Oktober 2019 begonnen, nachdem ein 
entsprechender Beschluss im Bau- und Grundstücksausschuss (BGA) am 19.08.2019 gefasst 
und dort mitgeteilt wurde, dass das Gebiet nach bevorstehender Widmung zur Abrechnung 
ansteht. Da das 7.084 qm große Grundstück an mehrere Erschließungsanlagen grenzt, die zu 
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verschiedenen Abrechnungsgebieten gehören27, wurde nur der Teil des Grundstücks mit 
einem Erschließungsbeitrag belastet, der an dem im Beitragsbescheid bezeichneten 
Abrechnungsgebiet liegt. 
 
Abrechnungsgebiete: 

Erschließungsbeitrag G.-Str. 1ter Teil 14.652,47 EUR 

Erschließungsbeitrag G.-Str. Platz 65.724,10 EUR 

Erschließungsbeitrag K.-Allee 3ter Teil 70.280,27 EUR 

Erschließungsbeitrag K.-Allee 2ter Teil 36.144,03 EUR 

 
Gesamterschließungsbeitrag: 

 
186.800,87 EUR 

Abzgl. Vorausleistung -227.900,00 EUR 

 
Erstattungsbetrag 

 
-41.099,13 EUR 

 
Abzüglich der geleisteten Vorausleistung i.H.v. 227.900,00 EUR ergibt sich somit ein 
Erstattungsbetrag von 41.099,13 EUR. 
  

                     
27 Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung im Erschließungsbeitragsrecht ist die Bildung einer, das gesamte 

Baugebiet umfassenden, Abrechnungseinheit nicht möglich. Vielmehr mussten verschiedene Straßen gem. dem 
BGA-Beschluss vom 19.08.2019 einzeln abgerechnet werden; wo die rechtliche Möglichkeit bestand, wurden 
Straßen abrechnungstechnisch zusammengefasst, um einen einheitlichen Berechnungsquadratmeterpreis zu 
erreichen. 



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 25.03.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition P 4.11 „Sonstige Verbindlichkeiten“, SK 3795592 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert  
Bilanzposition 

bei Prüfungsbeginn 
(26.02.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(25.02.2020) 

P 4.11 -30.892.031,48 EUR 

3795592 
„Erschließungsbeiträge - 

Zwischenk. vor SOPO-
Zugang“ 

174.571,92 EUR 

geprüfte Belege: GVGU0128407 über -5.735,20 EUR, GVGU0128406 über -45.607,80 EUR, 
GVGU0128416 über 1.111,96 EUR, GVGU0132307 über 3.547,88 EUR. 

 
 
1. Vorbemerkungen 
 
Gem. § 47 Abs. 5 GemHVO sind die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ auf der Passivseite der 
Bilanz unter Position 4.11 auszuweisen. Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um einen 
Sammelposten, in dem alle die Verbindlichkeiten aufgenommen werden, die nicht unter den 
anderen Verbindlichkeitsposten (Position 4.1 bis 4.10) auszuweisen sind. Hierzu gehören 
insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber 
Sozialversicherungsträgern, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern und Ähnliche. 
Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen, die am Bilanzstichtag hinsichtlich ihres 
Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. 
 
1.1 Rechtsgrundlage 

Die Stadt Ludwigshafen erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die erstmalige Herstellung 
von Erschließungsanlagen, also für die zum Ausbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze 
einen Erschließungsbeitrag nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (§§ 127 ff. BauGB) 
und der städtischen Erschließungsbeitragssatzung28. Der Erschließungsbeitrag ist eine von 
den Grundstückseigentümern, Erbbauberechtigten oder Gebäudeeigentümern zu 

                     
28 Satzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 15.07.1987 

nach den Vorschriften der §§ 127 bis 135 des Baugesetzbuches i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808). 



 

   

entrichtende Kommunalabgabe, mit der die Kommune die Erschließung von Grundstücken, 
insbesondere von Baugrundstücken, finanziert. 

Zu Beginn der Herstellung der Erschließungsanlagen hat die Stadt Ludwigshafen von der ihr 
zustehenden Möglichkeit Gebrauch gemacht, Vorausleistungen auf den voraussichtlich 
entstehenden Erschließungsbeitrag zu Vorfinanzierungszwecken zu erheben. Sobald das 
Gebiet technisch hergestellt ist und die Erschließungsmaßnahmen beendet sind, erfolgt nach 
vorheriger Widmung die endgültige Abrechnung. Der beitragsfähige Erschließungsaufwand 
wird dabei mit den erhobenen Vorausleistungen nach § 133 Abs. 3 BauGB verrechnet. Zu viel 
bezahlte Vorausleistungen sind nach bundesverwaltungsrechtlicher Rechtsprechung dem 
Vorausleistenden zu erstatten. 

2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
2.1 Beleg GVGU0128407 über -5.735,20 EUR 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Stornorechnung der Gutschrift auf den 
Erschließungsbeitrag für das Grundstück der Gemarkung Mundenheim, Flst.Nr. 3787/1. Die 
Gutschrift musste storniert werden, da der Fachabteilung bei der Berechnung des endgültigen 
Erschließungsbeitrags ein Fehler unterlaufen war. 
 
Das rund 25.000 qm große Grundstück entstand aus dem Zusammenschluss der Flurstücke 
3785 und 3787 (Teilfläche 1) sowie 3786/1 (Teilfläche 2). 
 

 Für die Teilfläche 1 wurden Vorausleistungen in Höhe von insgesamt 318.200,00 EUR 
entrichtet. 

 Für die Teilfläche 2 (städtisches Grundstück) wurden keine Vorausleistungen erhoben. 
Das 2.680 qm große Grundstück erwarb die Z. GmbH & Co. KG von der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen. Kaufvertraglich wurde vereinbart, dass der noch 
ausstehende Erschließungsbeitrag vom Bereich Immobilien der Stadtverwaltung 
Ludwigshafen getragen wird. 

 
Vom Fachbereich wurden zwei Erschließungsbeitragsbescheide für die jeweilige Teilfläche 
erstellt. Es ergab sich u.a. eine Gutschrift i.H.v. 5.735,20 EUR. Bei der Berechnung wurden 
jedoch die gezahlten Vorausleistungen fälschlicherweise bei beiden Teilflächen des 
Grundstücks angerechnet. Die Vorausleistungen waren aber nur bei der Berechnung für die 
Teilfläche 1 zu verrechnen. Die falsch gebuchten Gutschriften wurden storniert und der 
Erschließungsbeitrag anschließend neu berechnet. 
 
2.2 Beleg GVGU0128406 über -45.607,80 EUR 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Stornorechnung der Gutschrift auf den 
Erschließungsbeitrag für das Grundstück der Gemarkung Mundenheim, Flst.Nr. 3787/1 (vgl. 
ergänzende Ausführungen unter Ziffer 2.1 zu Beleg GVGU0128407). 
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Das Grundstück besteht aus zwei Teilflächen. Bei der Berechnung des Erschließungsbeitrags 
wurden die für eine der Teilflächen gezahlten Vorausleistungen bei beiden Teilflächen des 
Grundstücks angerechnet. Daher wurde die Gutschrift storniert und der Erschließungsbeitrag 
anschließend neu berechnet.  
 
2.3 Beleg GVGU0128416 über 1.111,96 EUR 
 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Gutschrift auf den Erschließungsbeitrag 
für das Grundstück der Gemarkung Mundenheim, Flst.Nr. 3832/2. 

Der endgültige Erschließungsbeitrag wurde mit Bescheid vom 25.06.2019 auf 32.553,46 EUR 
festgesetzt. Abzüglich der geleisteten Vorausleistung i.H.v. 33.665,42 EUR ergibt sich somit 
ein Erstattungsbetrag von 1.111,96 EUR. 
 
2.4 Beleg GVGU0132307 über 3.547,88 EUR 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Gutschrift auf den Erschließungsbeitrag für das 
Grundstück der Gemarkung Rheingönheim, Flst.Nr. 5333. 
Der endgültige Erschließungsbeitrag wurde mit Bescheid vom 06.11.2019 auf 9.847,97 EUR 
festgesetzt. Abzüglich der geleisteten Vorausleistung i.H.v. 13.395,85 EUR ergibt sich somit 
ein Erstattungsbetrag von 3.547,88 EUR. 
  



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 06 

Sitzungstermin: 25.03.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition P 3.1 – Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen – Sachkonto 2421100 für Beamte-Pensionsrückstellungen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 
Gesamtwert P 3.1 bei 

Prüfungsbeginn 
(30.01.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(30.01.2020) 

P 3.1 -253.163.362,26 EUR 
2421100 für Beamte-

Pensionsrückstellungen 

-119.256.820,11 
EUR 

 
geprüfter Beleg: PK0900571 über 1.254.342,68 EUR 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung von Rückstellungen neben den 
allgemeinen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden (§ 93 GemO i. V. m. 
§§ 33 ff GemHVO) insbesondere § 36 GemHVO zu beachten. 
 

(2) Gemäß § 36 Abs. 1, Nr. 1 und Abs. 2, Satz 2 GemHVO sind Rückstellungen für 
Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen 
zum Barwert den erworbenen Versorgungsansprüchen nach dem Teilwertverfahren 
anzusetzen. Anwartschaften auf zukünftige Pensionsleistungen sind, unter Verweis auf die 
einschlägigen einkommensteuerlichen Vorschriften, mit dem Teilwert gemäß § 6a Abs. 3, S. 
2, Nr. 1 EStG zu bewerten. Bei der Berechnung der Pensionsverpflichtungen sind die 
anerkannten versicherungsmathematischen Regeln anzuwenden, deren Einhaltung vermutet 
wird, wenn die „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Heubeck verwendet worden sind. Für die 
Abzinsung der Pensionsverpflichtungen wird auf den in § 6a Abs. 3, S. 3 EStG definierten 

6%igen Rechnungszinssatz verwiesen. 
  



 

   

(3) Bei der Stadt Ludwigshafen erfolgt die Berechnung der Pensionsrückstellung für die 
Bilanz gemäß § 36 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO durch das Programm P. Die Software verfügt über 
eine Schnittstelle zum Personalabrechnungssystem S. Dabei wird eine 6%ige Abzinsung 
beachtet. In den Teilrechnungen werden für die Pensionsrückstellung über die 
Personalabrechnung 20% der aktiven Dienstbezüge belastet. Dabei bleibt bei der Berechnung 
der 20%igen Umlage die haushaltsrechtlich vorgeschriebene Verzinsung der 
Pensionsrückstellung in Höhe von 6% unberücksichtigt. Ein Ausgleich (zwischen der 
gesetzlich vorgeschriebenen Pensionsrückstellung und den Teilhaushalten) wird im 
sogenannten „fiktiven Budget“ (Teilergebnisrechnung 913 allgemeine Personalwirtschaft) 
vorgenommen. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer: PK0900571 über 1.254.342,68 EUR 
 

  
 
Grundsätzlich handelt es sich bei den Buchungen des Sachkontos 2421100 um die 
Gegenbuchungen der Aufwandsbuchungen des Sachkontos 5111000 – „Beamte 
Versorgungsbezüge“. Während die in der Bilanz ausgeführten Buchungen kumuliert werden, 
erfolgen die Buchungen in der Ergebnisrechnung einzeln. Der Nachweis erfolgt daher einzeln 
über die Aufwandsbuchungen. Bei dem Betrag in Höhe von 1.254.342,68 EUR handelt es sich 
um Auszahlung der Ruhegehälter der Versorgungsempfänger des Monats Januar 2020. Der 
Betrag wurde mit Buchungsdatum 31.12.2019 gebucht und damit dem Geschäftsjahr 2019 
zugeordnet, nachdem Beamte ihre Dienstbezüge gemäß § 8 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz 
monatlich im Voraus erhalten. 
 
Exemplarische Auszüge aus der seitens des Bereiches 1-10 erstellten Liste: 
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Bei Bedarf kann die gesamte Liste im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
 
  

 

 



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
 
 
Anhang:  
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 06 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 06 

Sitzungstermin: 25.03.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition P 3.1 – Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen – Sachkonto 2421200 für Beamte-Beihilferückstellungen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 
Gesamtwert P 3.1 bei 

Prüfungsbeginn 
(30.01.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(30.01.2020) 

P 3.1 -253.163.362,26 EUR 
2421200 für Beamte-

Beihilferückstellungen 

-29.487.098,86 
EUR 

 
geprüfte Belege: PK0809963 über 199.253,88 EUR 

 

 
Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung von Rückstellungen neben den 
allgemeinen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden (§ 93 GemO i. V. m. 
§§ 33 ff GemHVO) insbesondere § 36 GemHVO zu beachten. 
 
(2) Gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Satz 1 GemHVO sind Rückstellungen für Beihilfen 
gegenüber Versorgungs- und Rentenempfänger in Höhe eines prozentualen Zuschlages auf 
die Pensionsrückstellungen anzusetzen. Der Zuschlag ermittelt sich aus Erfahrungswerten der 
letzten drei vorangegangenen Jahre. 
 
(3) Bei der Stadt Ludwigshafen wird die Beihilferückstellung auf Basis der tatsächlichen 
Aufwendungen der drei vorangegangenen Jahre in 2020 mittels eines prozentualen Zuschlags 
auf die Pensionsrückstellungen angesetzt. Dabei erfolgt die Berechnung der 
Pensionsrückstellung für die Bilanz gemäß § 36 Abs.1 Nr. 1 GemHVO durch das Programm 
P. Die Software verfügt über eine Schnittstelle zum Personalabrechnungssystem S. Dabei wird 
eine 6%ige Abzinsung beachtet. In den Teilrechnungen werden für die Pensionsrückstellung 
über die Personalabrechnung 20% und für Beihilfe 7% der aktiven Dienstbezüge belastet. 
Dabei bleibt bei der Berechnung der 20%igen Umlage die haushaltsrechtlich vorgeschriebene 
Verzinsung der Pensionsrückstellung in Höhe von 6% unberücksichtigt. Ein Ausgleich 
(zwischen der gesetzlich vorgeschriebenen Pensionsrückstellung und den Teilhaushalten) 



 

   

wird im sogenannten „fiktiven Budget“ (Teilergebnisrechnung 913 allgemeine 
Personalwirtschaft) vorgenommen. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer: PK0809963 über 199.253,88 EUR 
 

 
 
Bei dem Betrag in Höhe von 199.253,88 EUR handelt es sich um die Summe aller 
Beihilfezahlungen des Monats Juni 2019 an Versorgungsempfänger, die seitens der 
zuständigen Beihilfesachbearbeiterin Frau K. (1-123) per Bescheid bewilligt wurden. 
 
Exemplarische Auszüge aus der seitens des Bereiches 1-10 erstellten Liste: 
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Bei Bedarf kann die gesamte Liste im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
Nachfolgend eine beispielhafte Probe eines Beihilfebescheides zur oben markierten Buchung: 
  

 



 

   

 

 
 
 
Bei Bedarf kann der Bescheid im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 06 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 06 

Sitzungstermin: 25.03.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition P 3.1 – Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen – Sachkonto 2411100 für Beamte-Pensionsrückstellungen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 
Gesamtwert P 3.1 bei 

Prüfungsbeginn 
(30.01.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(30.01.2020) 

P 3.1 -253.163.362,26 EUR 
2411100 für Beamte-

Pensionsrückstellungen 

-83.220.955,34 
EUR 

 
vier geprüfte Belege: A934451 über 516.179,79 EUR, A928087 über 14.474,86 EUR, A927352 
über 311.150,15 EUR und A942331 über -459.902,46 EUR 

 

 
Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung von Rückstellungen neben den 
allgemeinen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden (§ 93 GemO i. V. m. 
§§ 33 ff GemHVO) insbesondere § 36 GemHVO zu beachten. 
 
(2) Gemäß § 36 Abs. 1, Nr. 1 und Abs. 2, Satz 2 GemHVO sind Rückstellungen für 
Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen 
zum Barwert den erworbenen Versorgungsansprüchen nach dem Teilwertverfahren 
anzusetzen. Anwartschaften auf zukünftige Pensionsleistungen sind, unter Verweis auf die 
einschlägigen einkommensteuerlichen Vorschriften, mit dem Teilwert gemäß § 6a Abs. 3, S. 
2, Nr. 1 EStG zu bewerten. Bei der Berechnung der Pensionsverpflichtungen sind die 
anerkannten versicherungsmathematischen Regeln anzuwenden, deren Einhaltung vermutet 
wird, wenn die „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Heubeck verwendet worden sind. Für die 
Abzinsung der Pensionsverpflichtungen wird auf den in § 6a Abs. 3, S. 3 EStG definierten 
6%igen Rechnungszinssatz verwiesen. 
 
(3) Bei der Stadt Ludwigshafen erfolgt die Berechnung der Pensionsrückstellung für die 
Bilanz gemäß § 36 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO durch das Programm P. Die Software verfügt über 
eine Schnittstelle zum Personalabrechnungssystem S. Dabei wird eine 6%ige Abzinsung 
beachtet. In den Teilrechnungen werden für die Pensionsrückstellung über die 
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Personalabrechnung 20% der aktiven Dienstbezüge belastet. Dabei bleibt bei der Berechnung 
der 20%igen Umlage die haushaltsrechtlich vorgeschriebene Verzinsung der 
Pensionsrückstellung in Höhe von 6% unberücksichtigt. Ein Ausgleich (zwischen der 
gesetzlich vorgeschriebenen Pensionsrückstellung und den Teilhaushalten) wird im 
sogenannten „fiktiven Budget“ (Teilergebnisrechnung 913 allgemeine Personalwirtschaft) 
vorgenommen. 
 
Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende vier Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 

 
1. 

 
 
2. 

 
 
3. 

 
 
4. 

 
 
Grundsätzlich handelt es sich bei den Beträgen um Abfindungen29 gemäß dem 
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag, die aufgrund des Dienstherrenwechsels von 
Beamten*innen berechnet und an den neuen Dienstherren gezahlt werden. Bei den unter den 
laufenden Nummern 1 bis 3 gelisteten Beträgen handelt es sich um Abfindungen ehemaliger 
städtischer Mitarbeiter*innen, die seitens des zuständigen Teamleiters Herr E. (1-123) 
berechnet und über das WfMS an die entsprechenden Versorgungskassen der neuen 
Dienstherren entrichtet wurden. Im Fall der laufenden Nummer 4 nahm eine Beamtin ihren 
Dienst bei der Stadtverwaltung L. auf. Infolgedessen überwies hier die Versorgungskasse des 
alten Dienstherrn der Stadt L. den Abfindungsbetrag. 
 
1. Beleg 
 
Bei dem Betrag in Höhe von 516.179,79 Euro handelt es sich um die seitens 1-123 berechnete 
Abfindung der ehemaligen Abteilungsleiterin Frau D. (1-111). Im Rahmen der Berechnung der 
Abfindung lagen dem Betrag 407 volle Monate zugrunde. Nach Berücksichtigung der 
entsprechenden Bezüge, ergab sich im Rahmen der Ermittlung der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge ein Betrag in Höhe von 516.179,79 EUR,30 der der Versorgungskasse p.p.a. des 
neuen Dienstherrn von Frau D. am 14.03.2019 ausgezahlt wurde: 

                     
29 § 4 Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag: Die Versorgungslastenteilung erfolgt durch Zahlung 

einer Abfindung. 
30 Siehe Anlage 01 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
 
Die Berechnung kann im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
 
2. Beleg 
 
Bei dem Betrag in Höhe von 14.474,86 Euro handelt es sich um die seitens 1-123 
durchgeführte Berechnung der Abfindung gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag im 
Fall von Herrn R. Dem Betrag liegen 27 volle Monate zur Berechnung der Abfindung zugrunde. 
Nach Berücksichtigung der entsprechenden Bezüge, ergab sich im Rahmen der Ermittlung 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge ein Betrag in Höhe von 14.474,86 EUR,31 der dem 
Landesamt für Besoldung und Versorgung B.-W. als Versorgungsstelle des neuen Dienstherrn 
von Herrn R. am 14.10.2019 ausgezahlt wurde: 
 

 
 
Die Berechnung ist im Rahmen der Sitzung einsehbar. 
 
3. Beleg: 
 
Bei dem Betrag in Höhe von 311.150,15 Euro handelt es sich um die seitens 1-123 
durchgeführte Berechnung der Abfindung gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag im 
Fall von Herrn L. Dem Betrag liegen 287 volle Monate zur Berechnung der Abfindung 
zugrunde. Nach Berücksichtigung der entsprechenden Bezüge, ergab sich im Rahmen der 
Ermittlung der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge ein Betrag in Höhe von 311.150,15 EUR,32 der 
der p.p.a. als Versorgungsstelle des neuen Dienstherrn von Herrn R. am 27.09.2019 
ausgezahlt wurde: 
 

 
 
Die Berechnung und der Auszug des WfMS sind im Rahmen der Sitzung einsehbar. 
 
4. Beleg 
 
Bei dem Betrag in Höhe von 459.902,46 Euro handelt es sich um die seitens des früheren 
Dienstherrn von Frau N. durchgeführte Berechnung der Abfindung gemäß dem 
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag. Die Berechnung wurde notwendig, nachdem Frau 
N. ihren  
 
Dienst bei der Stadtverwaltung L. am 01.08.2019 angetreten hatte. Dem Betrag liegen 314 
volle Monate zur Berechnung der Abfindung zugrunde. Nach Berücksichtigung der 
entsprechenden Bezüge, ergab sich im Rahmen der Ermittlung der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge ein Gesamtbetrag in Höhe von 459.902,46 EUR. Die Berechnung ist im Rahmen 
der Sitzung einsehbar. 1-123 buchte die Forderung/Rechnung der Stadt L. unter der 
Belegnummer GVR0562231 in das städtische Buchungssystem nsk, die seitens des Debitors 
am 30.01.2020 beglichen wurde: 
 

 
                     
31 vgl. Anlagen 02 a) und b) 
32 vgl. Anlage 03 
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3. Prüfungsergebnis 
i 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis m Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Anhang:  
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 06 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

   

Anlage 01 
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Anlage 02 a) 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Anlage 02 b) 
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Anlage 03 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 06 

Sitzungstermin: 25.03.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition P 3.1 – Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen – Sachkonto 2411200 für Beamte-Beihilferückstellungen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 
Gesamtwert P 3.1 bei 

Prüfungsbeginn 
(30.01.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(30.01.2020) 

P 3.1 -253.163.362,26 EUR 
2411200 für Beamte-

Beihilferückstellungen 

-21.007.487,95 
EUR 

fünf geprüfte Belege: PK0824427 über -50.041,54 EUR, PK0771652 über -3.412,72 EUR, 
PK0771692 über -2.824,05 EUR, PK0810984 über -2.614,99 EUR und  
PK0872543 über -433.835,95 EUR 

 

 
Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung von Rückstellungen neben den 
allgemeinen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden (§ 93 GemO i. V. m. 
§§ 33 ff GemHVO) insbesondere § 36 GemHVO zu beachten. 
 
(2) Gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Satz 1 GemHVO sind Rückstellungen für Beihilfen 
gegenüber Versorgungs- und Rentenempfänger in Höhe eines prozentualen Zuschlages auf 
die Pensionsrückstellungen anzusetzen. Der Zuschlag ermittelt sich aus Erfahrungswerten der 
letzten drei vorangegangenen Jahre. 
 
(3) Bei der Stadt Ludwigshafen wird die Beihilferückstellung auf Basis der tatsächlichen 
Aufwendungen der drei vorangegangenen Jahre in 2019 mittels eines prozentualen Zuschlags 
auf die Pensionsrückstellungen angesetzt. Dabei erfolgt die Berechnung der 
Pensionsrückstellung für die Bilanz gemäß § 36 Abs.1 Nr. 1 GemHVO durch das Programm 
P. Die Software verfügt über eine Schnittstelle zum Personalabrechnungssystem S. Dabei wird 
eine 6%ige Abzinsung beachtet. In den Teilrechnungen werden für die Pensionsrückstellung 
über die Personalabrechnung 20% und für Beihilfen 7% der aktiven Dienstbezüge belastet. 
Dabei bleibt bei der Berechnung der 20%igen Umlage die haushaltsrechtlich vorgeschriebene 
Verzinsung der Pensionsrückstellung in Höhe von 6% unberücksichtigt. Ein Ausgleich 
(zwischen der gesetzlich vorgeschriebenen Pensionsrückstellung und den Teilhaushalten) 
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wird im sogenannten „fiktiven Budget“ (Teilergebnisrechnung 913 allgemeine 
Personalwirtschaft) vorgenommen. 
 
 
Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende fünf Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 

 
 
1. 

 
 
2. 

 
 
3. 

 
 
4. 

 
 
5. 

 
 
Grundsätzlich handelt es sich bei den Buchungen des Sachkontos 2411100 „für Beamte-
Beihilferückstellungen“ um die Gegenbuchungen der Aufwandsbuchungen des Sachkontos 
5141000 – „Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger-Beamte“. Während die in der 
Bilanz ausgeführten Buchungen kumuliert werden, erfolgen die Buchungen in der 
Ergebnisrechnung einzeln. Bei den unter 1. bis 5. gelisteten Buchungen handelt es sich um 
die individuell ermittelten Beihilfeumlagen von bei der Stadt L. beschäftigten Beamt*innen. Die 
Umlage beträgt 7% der Dienstbezüge. Der Nachweis erfolgt über die einzelnen Posten der 
Aufwandsbuchungen. 
 
1. Beleg: 
 
Bei dem Betrag in Höhe von -3.412,72 Euro handelt es sich um die Summe von 14 
Beihilfeumlagen für den Monat März 2019 von 14 im Bereich Stadtkasse (2-12) beschäftigten 
Beamt*innen. Der Bereich leitet sich aus dem Kostenträger 2121003 (siehe unten) ab. Speziell 
handelt es sich um Beamt*innen der Abteilung Personenkontenführung (2-123). Es folgt die 
seitens des Bereiches 1-10 zum Sachverhalt erstellte Liste: 

 

 

 

 

 



 

   

 
 
2. Beleg: 
 
Bei dem Betrag in Höhe von -2.824,05 Euro handelt es sich um die Summe von elf 
Beihilfeumlagen für den Monat März 2019 von elf im Bereich Personal (1-12) beschäftigten 
Beamt*innen. Der Bereich leitet sich aus dem Kostenträger 11210002 (siehe unten) ab. 
Speziell handelt es sich um Beamt*innen der Abteilung Personalwesen (1-122). Es folgt die 
seitens des Bereiches 1-10 zum Sachverhalt erstellte Liste: 

 
 

 

3. Beleg: 
 
Bei dem Betrag in Höhe von -2.614,99 Euro handelt es sich um die Summe von 13 
Beihilfeumlagen für den Monat Juni 2019 von 13 im Bereich Öffentliche Ordnung (2-14) 
beschäftigten Beamt*innen Der Bereich leitet sich aus dem Kostenträger 21410003 (siehe 
unten) ab. Speziell handelt es sich um Beamt*innen der Abteilung Kommunaler Vollzugsdienst 
(2-142). Es folgt die seitens des Bereiches 1-10 zum Sachverhalt erstellte Liste: 
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4. Beleg: 
 
Bei dem Betrag in Höhe von -50.041,54 Euro handelt es sich um die Summe von 178 
Beihilfeumlagen für den Monat Juli 2019 von 178 im Bereich Feuerwehr (2-17) beschäftigten 
Beamt*innen. Der Bereich leitet sich aus dem Kostenträger 21710001 (siehe unten) ab. 
Speziell handelt es sich um Beamt*innen der Abteilung Gefahrenabwehr (1-222). Es folgen 
exemplarische Auszüge aus der seitens des Bereiches 1-10 erstellten Liste: 
 

 

   

 

 



 

   

 
 
Bei Bedarf kann der gesamte Auszug des Bereiches Feuerwehr im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
 
5. Beleg 
 
Bei dem Betrag in Höhe von -433.835,95 Euro handelt es sich um sich um die Summe von 
161 Beihilfeumlagen für den Monat November 2019 von 161 im Bereich Feuerwehr (1-22) 
beschäftigten Beamt*innen. Der Bereich leitet sich aus dem Kostenträger 12310001 (siehe 
unten) ab. Nachdem der Bereich Feuerwehr dem Dezernat 1 zugeordnet wurde, wurde die 
entsprechende Anpassung des Kostenträgers mit nachfolgender Umbuchung notwendig. 
Aufgrund dessen ergibt sich für den Monat November 2019 der außergewöhnlich hohe Betrag. 
Es folgen exemplarische Auszüge aus der seitens des Bereiches 1-10 erstellten Liste33: 
 

 
 

.  

                     
33 Bei Bedarf kann der gesamte Auszug des Bereiches Feuerwehr im Rahmen der Sitzung eingesehen 

werden 
 

 

 



 

Seite | 187  
 

  



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 06 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 25.03.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen - Sachkonto 2314220 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(09.03.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(04.05.2018) 

P 2.2.1 
 

 

-187.928.361,70 EUR 

 
2314220  
 

 
-2.396.381,04 EUR 

geprüfte Belege:  
1. AN 116984 zu 204.800 
2. GVR0541821 zu -70.000 
3.GVR0548069 zu -1.918,00 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß § 38 (2) GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder 
Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens als Sonderposten auf der 
Passivseite auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten (Sopo) erfolgt ertragswirksam 
entsprechend der Abschreibungszeit des Vermögensgegenstandes. Ist eine Zuordnung der 
Zuwendungen nicht möglich, sind sie in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. Die 
Auflösung erfolgt mit einem sachgerechten, gemeindebezogenen Prozentsatz. 
 
(2) Weitere Regelungen bezüglich der Sonderposten ergeben sich aus § 10 der 
Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO): 
 
• Zuwendungen für Investitionen, einmalige Entgelte von Nutzungsberechtigten, 
unentgeltlich erbrachte Bürgerleistungen, Geld- oder Sachgeschenke, Grabnutzungsentgelte 
und ähnliche Entgelte, die in einen Sonderposten einzustellen sind, sind mit den 
ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden 
Auflösungen anzusetzen (§ 10 Abs. 1GemEBilBewVO). 
• Das Verhältnis zwischen den Zuführungsbeträgen und den bis zum Bilanzstichtag 
vorzunehmenden Auflösungen entspricht dem Verhältnis von Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten und den bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Abschreibungen der 
Vermögensgegenstände, denen die Sonderposten sachlich zuzuordnen sind. Die Auflösung 
des Sonderpostens über die Dauer der Zweckbindung der den Sonderposten zugeführten 



 

   

Beträge ist nicht zulässig (§ 10 Abs. 2GemEBilBewVO). 
• Sofern die Höhe der Zuführungsbeträge nicht oder nicht mit einem vertretbaren 
Zeitaufwand zu ermitteln ist, ist diese sachgerecht zu schätzen (§ 10 Abs. 3 GemEBilBewVO). 
• Zuwendungen, die für die Anschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden, 
sind den damit geförderten Vermögensgegenständen sachgerecht zuzuordnen. Sofern eine 
Zuordnung der Sonderposten nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand möglich ist, 
sind diese Zuwendungen in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. Der Auflösung 
dieses Sonderpostens ist ein sachgerecht ermittelter Prozentsatz oder ein pauschaler 
Prozentsatz von 5 v. H. zugrunde zu legen (§ 10 Abs. 4 GemEBilBewVO). 
• Pauschale Zuwendungen, die für eine Gruppe beweglicher Vermögensgegenstände 
gewährt wurden, können in einem Sonderposten ausgewiesen werden. Dieser kann in Höhe 
des durchschnittlichen Abschreibungssatzes der geförderten Vermögensgegenstände 
aufgelöst werden (§ 10 Abs. 5 GemEBilBewVO). 
• Zuwendungen für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, 
werden in einem gesonderten Sonderposten erfasst, der keiner Auflösung unterliegt. (§ 10 
Abs. 6 GemEBilBewVO). 
• Die Absätze 1 bis 6 sind lediglich auf die Sonderposten anzuwenden, die auf 
Zahlungen, Sachleistungen oder Geschenken basieren, die vor dem 1. Januar 2000 erfolgt 
sind (§ 10 Abs. 7 GemEBilBewVO). 
 
Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in der 
Eröffnungsbilanz nicht zu bilden (§ 10 Abs. 8 GemEBilBewVO). 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
1. Beleg 
 

 
 
Bei dem Beleg i. H. v. 204.800,00 Euro handelt es sich um eine Umbuchung eines Teilbetrags 
von Fördergeldern des Landes für die Sanierung des W.-Freibades. 
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2. Beleg 
 
 
 
 
 
 
Bei dem Beleg i. H. v. 70.000,00 Euro handelt es sich um einen Teilbetrag einer 
Landeszuwendung zur Brandschutzsanierung der S.-Schule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Beleg 
 
 
 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um einen Landeszuschuss für die Anschaffung eines Raman-
Spektrometers. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-142  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 25.03.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten - Sachkonto 3791099 
 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(09.03.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(09.03.2020) 

P 4.11 
 

 
EUR -30.715.178,38 

 
3791099  
 

 
143.085.710,38 EUR 

geprüfter Beleg:  
1. A 915431 zu 5.337,78 Euro 
 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Gemäß § 47 Abs. 5 GemHVO sind die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ auf der Passivseite der 
Bilanz unter der Position 4.11 auszuweisen. Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um einen 
Sammelposten, in dem alle Verbindlichkeiten aufgenommen werden, die nicht unter den 
anderen Verbindlichkeiten (Position 4.1 bis 4.10) auszuweisen sind. Hierzu gehören 
insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber 
Sozialversicherungsträgern, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern und Ähnliche. 
Verbindlichkeiten sind Zahlungsverbindlichkeiten, die am Bilanzstichtag hinsichtlich ihres 
Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
 
 
 
 
Bei dem Beleg i. H. v. 5.337,78 Euro handelt es sich um Verbindlichkeiten aus 
Abfallentsorgungsgebühren an den W. Auskunftsgemäß 2-12 entsteht die Verbindlichkeit 
dadurch, dass die Stadtkasse zusammen mit den Grundbesitzabgaben u. a. die 
Abfallentsorgungsgebühren der Bürger für den W. einnimmt und diese dann im Anschluss an 
den W. weiterleitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-142  1-14  1-142 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 25.03.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 3.4 Sonstige Rückstellungen, Ermittlung der rechtlichen 
Grundlagen sowie der begründenden Unterlagen– Sachkonto 2832000 Rückstellung 

für Frigenstraße 

 
 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 

(19.02.2020) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(19.02.2020) 

 
P 3.4 

 
-144.430.405,90 Euro 

 
2832000 

 

 
-7.042.500,00 Euro 

 
geprüfter Beleg Nr.: A935640 zu 892.500,00 Euro 

 

 
1. Vorbemerkungen  
 
(1) Die Bilanzposition P 3.4 Sonstige Rückstellungen beträgt zum Jahresende 2019 
144.430.405,90 Euro und setzt sich aus 14 Sachkonten zusammen, von denen elf bebucht 
sind.  
 
(2) Die Rückstellungen für Frigenstraße werden im Sachkonto 2832000 ausgewiesen und 
betreffen die Zahlungsverpflichtungen aus Beseitigung von Altlasten. Der Gesamtwert der o. 
g. Rückstellung zum 31.12.2019 beträgt 7.042.500,00 Euro. 
 
1. Rechtliche Grundlage und systematische Prüfung 
 
Rückstellungen sind zu bilden für ungewisse Verbindlichkeiten (Zahlungsverpflichtungen) und 
Aufwendungen, darunter für Sanierung von Altlasten (§ 36 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)34. Unter 
Altlasten versteht man allgemein gefahrenträchtige Verunreinigungen des Bodens und des 
Grundwassers (Kontamination). Die Altlast kann auch dazu führen, dass das Grundstück 
durch eine außerplanmäßige Abschreibung abzuwerten ist (§ 35 Abs. 4 GemHVO). Dies ist 
insbesondere dann erforderlich, wenn bei einem nicht zur Veräußerung bestimmten 
Grundstück die Nutzbarkeit des Grundstücks wegen der Altlast eingeschränkt ist. Bei 

                     
34 Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) vom 18.05.2006 (Fassung bis 31.12.2018) 



 

   

bestehender behördlicher oder gesetzlicher Auflage zur Altlastbeseitigung, ist ein 
Grundstückswert in Höhe der erwarteten Beseitigungskosten zu Vermindern35.  
 
Übersteigen die Sanierungsaufwendungen, bei einem zur Veräußerung vorgesehenen 
Grundstück, den voraussichtlichen Veräußerungspreis des Grundstücks im belasteten 
Zustand, ist in Höhe des Differenzbetrages eine Rückstellung wegen drohender Zuzahlung zu 
bilden. 
 
Wenn bei der Bewertung der Vermögensgegenstände Wertminderungen für die Beseitigung 
von Altlasten direkt vorgenommen wurden sind diese, gem. § 50 Abs. 2 GemHVO, in der 
Anlagenübersicht pro Posten offen auszuweisen.  
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1 Beleg Nr.: A935640 über 892.500,00 Euro 
 
Der Belegnummer A935640 vom 11.11.2019 über 892.500,00 Euro bezieht sich auf die 
Auflösung der Rückstellung Frigenstraße. Es handelt sich hier um die Rückstellung für die 
Altlastsanierung der ehemaligen B. –Deponie.  
Bildung der Rückstellung: 
 
im Jahre 2010, wurde das Sachkonto 20832000 (Rückstellung für Frigenstrasse) mit einem 
Betrag von 4.000.000,00 Euro eröffnet. Für die Berechnung der Rückstellung wurden 
zusammengenommen: 
 

1.  die laufenden Kosten für die Bodenluftabsaugung und Grundwasser sowie  
2. die einmaligen Kosten für die Grundwasser-Sanierung Fördertechnik  

 
Zum 31.12.2019, betrug die Rückstellung insgesamt 7.042.500,00 Euro. 
 
Auszug aus dem nsk System: 

 
 
Auflösung der Rückstellung 
 
Eine Rückstellung muss aufgelösst werden sobald die Verbindlichkeit in ihrer Höhe genau 
bekannt ist oder wenn der Grund für die Bildung der Rückstellung entfällt36. 
 
Bei dem Belegnummer A935640 handelt sich um die Auflösung der Rückstellung für den 50% 
Anteil an Baukosten, im Projekt „Quellsanierung Altablagerung Frigenstraße, Ludwigshafen-
Maudach“.  

 

 
 
Gem. Vereinbarung zur Sanierung der Frigenstraße (Vertrag vom 08.10.2002 zwischen der 
Firma B. und Stadt) hat die Firma B. den Auftrag erfüllt und erstellte der Stadt, zum 11.11.2019, 
eine Rechnung. 
  

                     
35 Gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2 Buchstabe u) GemEBilBewVO 
36 § 36 Abs. 3 GemHVO 

 



 

Seite | 199  
 

Auszug aus dem WFMS (Eingang der o. g. Rechnung) 

 

 
  



 

   

 

 
 
Die Zahlung erfolgte am 22.11.2020. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14210  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 06 
1-14 30 20 / 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende Prüferin bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 

Sitzungstermin: 25.03.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Passiva Bilanzposition P 4.11 – Sonstige Verbindlichkeiten –  

Sachkonto 3795582 Städtebauförderung 4-11 – Zugang 
 

Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(04.03.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(04.03.2020) 

P 4.11 3.211.117,53 Euro 
3795582  

Städtebauförderung  
4-11 – Zugang 

-544.289,05 Euro 

 
geprüfte Belege:  
9999-19-00071883 über 225,00 Euro 
A944242                        über -171.765,52 Euro 

 

 
1.   Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen, die am Bilanzstichtag hinsichtlich ihres 
Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Der Bilanzausweis der 
Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten37. Unter 
den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ sind alle Verbindlichkeiten auszuweisen, die nicht einem 
anderen Verbindlichkeitsposten zuzuordnen sind (Auffangposten)38.   
 
Gem. § 47 Abs. 5 GemHVO sind die Sonstigen Verbindlichkeiten auf der Passivseite der 
Bilanz, unter Position 4.11 auszuweisen. Zu den Sonstigen Verbindlichkeiten gehören auch 
die Verbindlichkeiten aus Niederschlagungen sowie die Verbindlichkeiten aus 
Städtebaufördermittel des Bundes und Landes. 
 
(2) Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen (§ 34 Abs. 
6 GemHVO, § 12 Abs. 1 GemEBilBewV). Der Rückzahlungsbetrag ist der Betrag, den der 
Schuldner zur Erfüllung seiner Verpflichtung aufbringen muss39.  

                     
37 Vgl. Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein/Meiborg/Rößler, Kommunale Doppik RLP (Seite 462) 
38 Vgl. Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein/Meiborg/Rößler, Kommunale Doppik RLP (Seite 465) 
39 Vgl. Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein/Meiborg/Rößler, „Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz“ (S. 
364) 
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(3) In der Bilanz Die Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten vollständig und getrennt 
voneinander auszuweisen (§ 47 Abs. 1 S.1 GemHVO). Die Gemeinde muss eine Übersicht 
der Verbindlichkeiten erstellen, die alle Verbindlichkeiten der Gemeinde beinhaltet (§ 52 Abs. 
1 GemHVO). 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1 Beleg Nr.: 9999-19-00071883 über 225,00 Euro 
 
Der Belegnummer 9999-19-00071883 vom 14.05.2019 über 225,00 Euro bezieht sich auf eine 
Gutschrift für die Miete des Monats Juli 2009 ( 15.07.09-31.07.09), des Debitors L.  
 
Es handelt sich hierbei um eine unbefristete Niederschlagung40 einer privatrechtlichen 
Forderung aus dem Jahre 2009. Alle eingeleiteten Vollstreckungsmaßnahmen (u.a. im Jahre 
2011: Verfahren zur Abgabe der Vermögensauskunft) verliefen erfolglos. Bei 
vorangegangenen Vollstreckungsversuchen war der Schuldner stets pfandlos (ALG II-Bezug). 
Eine im Jahre 2009 durchgeführte Kontopfändung erbrachte ebenfalls keinen Erfolg.  
 
Für den o. g. Debitor ergaben sich Forderungen aus Niederschlagung insgesamt in Höhe von 
2.006,28 Euro. Hierbei handelt sich um vier Mietsbeträge in Höhe von 225,00 Euro, zuzüglich 
der Nebenkosten (360,00 Euro für 4 Monate) für den Zeitraum 01.04.2009-31.07.2009 und um 
die Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen und Portogebühren aus 
Vollstreckungsmaßnahmen.   
 
Die Buchung erfolgte auf dem Sachkonto 3795582 (Städtebauförderung 4-11 –Zugang), am 
14.05.2019. Der o. g. Betrag von 225,00 Euro für die Miete 07/09 wurde vollständig 
ausgebucht. 
 
Auszug aus dem nsk System: 
 

 
 
 
2.2 Beleg Nr.: A944242 über -171.765,52 Euro  
 
Bei dem Beleg Nr.: A944242 vom 31.12.2019 handelt sich um eine Umbuchung des Betrags 
in Höhe von 171.765,52 Euro, vom Sachkonto 4144200 Zuweisungen/ Zuschüsse lfd. Zwecke 
vom Land auf das Sachkonto 3795582 Städtebauförderung 4-11 - Zugang. 

                     
40 Eine Niederschlagung ist eine verwaltungsinterne Maßnahme, eine verwaltungsorganisatorische 
Anordnung der Abstandnahme von weiterer Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen nach 
erfolgloser Vollstreckung. Es ist eine Maßnahme zur Vermeidung unnötigen und unverhältnismäßigen 
Verwaltungsaufwands (Vgl. Kruse in Tipke/Kruse, Kommentar zur Abgabenordnung (AO) und 
Finanzgerichtsordnung (FGO), § 261 Anmerkung 1) 

 



 

   

Auszug aus dem nsk System: 

 
 

 
 
Hierbei handelt sich um die Mehreinnahmen aus Städtebaufördermittel des Bundes und 
Landes, des Sanierungsgebietes Friesenheim, die gemäß nachstehender 
Buchungsanordnung umgebucht wurden:  
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Hintergrund der o. g.  Umbuchung ist das Entstehen der Mehreinnahmen aus den Zuschüssen 
des Bundes und Landes und die ordnungsmäßige Zuordnung.  
Bei den Zuschüssen handelt sich um die Ausgleichsbeträge (die förmlich festgelegt werden) 
für die Ausgaben, die aufgrund der Sanierungsmaßnahmen entstehen. Einnahmen aus 
Städtebaufördermitteln dürfen nicht zur Deckung im städtischen Haushalt dienen. Ebenso 
dürfen Ausgaben, die durch Sanierungsmaßnahmen anfallen nicht durch allgemeine 
Haushaltsmittel gedeckt werden. Die Ausgaben und Einnahmen werden final mit dem Land 
als Zuschussgeber abgerechnet.  
 
Auf dem Sachkonto 4144200 werden die Zuweisungen/ Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land und 
Bund gebucht. Übersteigen die Zuschüsse die Ausgaben, entstehen Mehreinnahmen, die 
getrennt erfasst werden müssen. Die Umbuchungen werden auf dem Sachkonto 3795582 
Städtebauförderung 4-11 – Zugang erfasst. Diese Art der Buchung wurde mit der 
Geschäftsbuchhaltung, ab 2010 ausgearbeitet. 
  

 



 

   

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
 
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14210  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 01 05 
Sitzungstermin: 25.03.2020 

 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition P 2.2.2 – Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen 

Entgelten – Sachkonto 2326142 

 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(17.02.2020) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(17.02.2020) 

 
P 2.2.2 

 
-68.520.013,54 EUR 

2326142 
Ausbaubeitrag 
Pfingstweide - Zugang 

 
-251.793,96 EUR 

 
geprüfte Belege: S007137495 i.H.v. -920,45 EUR, S007271106 i.H.v. -2.258,60 EUR und 
S007285942 i.H.v. -7.394,31 EUR 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Werden Vermögensgegenstände (z.B. Straßen) durch Beiträge und ähnliche Entgelte 
der Nutzungsberechtigten finanziert, müssen diese Beiträge gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO als 
Sonderposten auf der Passivseite ausgewiesen werden. Diese Beiträge sind im Prinzip 
vorweg eingenommene Erträge, die der Vorfinanzierung der entsprechenden 
Vermögensgegenstände dienen. 
 
(2) Die Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten setzen sich bei der Stadt 
Ludwigshafen im Wesentlichen aus geleisteten Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, die auf 
bereits getätigte Bautätigkeiten entfallen, zusammen. 
 
(3) Die Stadt Ludwigshafen erhebt gemäß § 1 der Satzung über die Erhebung wie-
derkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen (Ausbaubei-tragssatzung 
– WABS – zur Finanzierung der Investitionsaufwendungen für den Ausbau von 
Verkehrsanlagen (öffentliche Straßen, Wege und Plätze), die innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile liegen, anstelle einmaliger Beiträge, wiederkehrende Beiträge. 
Zum Ausbau zählen alle Maßnahmen an erstmals hergestellten Verkehrsanlagen, die der 
Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen. 
  



 

   

Zu den Investitionsaufwendungen gehören die gesamten Ausgaben und die bewerteten 
Eigenleistungen der Stadt, die diese zum Ausbau der Verkehrsanlagen aufwenden muss. 
 
Der wiederkehrende Beitrag wird auf der Grundlage des Durchschnitts der im Zeitraum von 5 
Jahren zu erwartenden Investitionsaufwendungen erhoben. Weichen nach Ablauf dieses 
Zeitraumes die tatsächlichen von den im Durchschnitt erwarteten Aufwendungen ab, ist das 
Beitragsaufkommen der folgenden Jahre entsprechend auszugleichen.  
 
Die Verkehrsanlagen der folgenden im Zusammenhang bebauten Ortsteile stehen in einem 
räumlichen und funktionalen Zusammenhang und werden gemäß § 2 WABS zu 
Abrechnungseinheiten zusammengefasst:41 

 
Ortsteile 

 
Abrechnungseinheit 

  
Süd 01 
Nord 02 
Friesenheim 03 
Oppau 04 
Gartenstadt 05 
Mundenheim 06 
Oggersheim 07 
Rheingönheim 08 
Maudach 09 
Ruchheim 10 
Mitte 11 
West 12 
Edigheim 13 
Pfingstweide 14 
Notwende 15 
Nachtweide 16 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1 Beleg S007137495 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer S007137495 vom 15.02.2019 i.H.v. 920,45 EUR 
handelt es sich um den vierteljährlichen wiederkehrenden Ausbaubeitrag für das Jahr 2019, 
der aufgrund des Feststellungsbescheides vom 26.11.201442 für das Flurstück 3148/1 in der 
Gemarkung Edigheim erhoben wird.  
 
Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus den §§ 1 bis 16 der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung – WABS)43.  
Beitragsmaßstab ist gemäß § 7 WABS die Summe aus Grundstücksfläche und zulässiger 
Geschossfläche, erhöht um den Nutzungsartzuschlag nach § 10 (beitragspflichtige Fläche).  
 
Die Grundstücksfläche ist gemäß § 8 WABS die im Liegenschaftskataster eingetragene 
Fläche. Die Geschossfläche errechnet sich gemäß § 9 WABS durch die Vervielfachung der 
Grundstücksfläche mit der Geschossflächenzahl. Für die Geschossflächenzahl ist der 
rechtskräftige Bebauungsplan (§33 BauGB) maßgebend. Sind im Bebauungsplan keine 
Geschossflächenzahlen enthalten, so sind diese anhand der als Anlage 3 beigefügten Tabelle 
zu ermitteln. Dabei ist für die Baugebietsart und die Zahl der Vollgeschosse von den übrigen 

                     
41 Vgl. Ausbaubeitragssatzung 6-07 der Stadt Ludwigshafen über die Erhebung wiederkehrender 
Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen vom 01.01.1996 
42 Siehe Anlage 1: Feststellungsbescheid vom 26.11.2014 
43 Siehe Anlage 2: Ausbaubeitragssatzung 
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Festsetzungen des Bebauungsplanes auszugehen. 
 
Der Nutzungsartzuschlag, der die Summe aus Grundstücksfläche und der zulässigen 
Geschossfläche erhöht, beträgt gemäß § 10 Abs. 2 WABS in sonstigen Baugebieten, wenn 
die Grundstücke teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt werden, 10 
%. 
 

 
 
 

 

 

 



 

   

Die Berechnung ergibt sich aus beiliegendem Feststellungsbescheid vom 26.11.2014, wobei 
sich die Geschossflächenzahl (GFZ) aus § 9 Abs. 3 WABS i.v.m. Anlage 3 zur WABS 
errechnet. Bei Kirchen ist von 2 Vollgeschossen auszugehen. 
Gemäß Bebauungsplan 616 „Zentrum Pfingstweide“ handelt es sich um ein allgemeines 
Wohngebiet (WA). Daraus ergibt sich eine Geschossflächenzahl von 0,8. 
 
Geschossfläche: 
5.635 m² * 0,8 = 4.508 m² 
 
Nutzungsartzuschlag: 
(5.635 m² + 4.508 m²) * 10% = 1.014,30 m² 
 
Beitragspflichtige Fläche: 
5.635 m² + 4.508 m² + 1.014,30 m² =11.157,30 m² 
 
Die beitragspflichtige Fläche wird dann von der Steuerverwaltung mit dem Beitragssatz 
multipliziert. 
Der Beitragssatz je Berechnungsquadratmeter und Jahr, welcher anhand des Durchschnitts 
der im Zeitraum von fünf Jahren zu erwartenden Investitionsaufwendungen ermittelt wird, 
beträgt in der Abrechnungseinheit Pfingstweide 0,33 EUR.44 
 
Jährlicher Ausbaubeitrag: 
11.157,30 m² * 0,33 EUR/m² = 3.681,91 EUR  
 
Der Ausbaubeitrag wird vierteljährlich (3.681,91 EUR / 4 = 920,48 EUR) als Vorausleistung 
mit den Grundbesitzabgaben erhoben. 
 

 
 
2.2 Beleg S007271106 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer S007271106 vom 15.02.2019 i.H.v. 2.258,60 EUR 
handelt es sich um den vierteljährlichen wiederkehrenden Ausbaubeitrag für das Jahr 2019, 
der aufgrund des Feststellungsbescheides vom 25.11.201445 für das Flurstück 3123 in der 
Gemarkung Edigheim erhoben wird.  
 
Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus den §§ 1 bis 16 der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung – WABS)46.  
Beitragsmaßstab ist gemäß § 7 WABS die Summe aus Grundstücksfläche und zulässiger 
Geschossfläche, erhöht um den Nutzungsartzuschlag nach § 10 (beitragspflichtige Fläche). 
Die Grundstücksfläche ist gemäß § 8 WABS die im Liegenschaftskataster eingetragene 
Fläche. In den Fällen des § 9 Abs. 3 und 4 wird für Grundstücke, die an eine Verkehrsanlage 
angrenzen, die Fläche von dieser bis zu einer Tiefe von 50 m berücksichtigt. Gehen 
Grundstücke über eine tiefenmäßige Begrenzung hinaus, sind die Grundflächen baulicher 
Anlagen i.S.d. § 2 LBauO mit zu berücksichtigen. 
Die Geschossfläche errechnet sich gemäß § 9 WABS durch die Vervielfachung der 
Grundstücksfläche mit der Geschossflächenzahl. Für die Geschossflächenzahl ist der 
rechtskräftige Bebauungsplan (§33 BauGB) maßgebend. Sind im Bebauungsplan keine 
Geschossflächenzahlen enthalten, so sind diese anhand der als Anlage 3 beigefügten Tabelle 
zu ermitteln. Dabei ist für die Baugebietsart und die Zahl der Vollgeschosse von den übrigen 

                     
44 Siehe Anlage 3: Festlegung der Beitragssätze 
45 Siehe Anlage 4: Feststellungsbescheid vom 25.11.2014 
46 Siehe Anlage 2: Ausbaubeitragssatzung 
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Festsetzungen des Bebauungsplanes auszugehen. 
 

 

 
 
 

 
 
 
Die Berechnung ergibt sich aus beiliegendem Feststellungsbescheid vom 25.11.2014, wobei 

 

 



 

   

sich die Geschossflächenzahl (GFZ) aus § 9 Abs. 3 WABS i.v.m. Anlage 3 zur WABS 
errechnet. Es handelt sich um 4-geschossige Bebauung.  
Gemäß Bebauungsplan 616 „Zentrum Pfingstweide“ handelt es sich um ein allgemeines 
Wohngebiet (WA). Daraus ergibt sich eine Geschossflächenzahl von 1,1. 
 
beitragspflichtige Grundstücksfläche: 
15.056 m² - 2.019 m² = 13.037 m² 
 
Geschossfläche: 
13.037 m² * 1,1 = 14.340,70 m² 
 
Beitragspflichtige Fläche: 
13.037 m² + 14.340,70 m² = 27.377,70 m² 
 
Die beitragspflichtige Fläche wird dann von der Steuerverwaltung mit dem Beitragssatz 
multipliziert. 
Der Beitragssatz je Berechnungsquadratmeter und Jahr, welcher anhand des Durchschnitts 
der im Zeitraum von fünf Jahren zu erwartenden Investitionsaufwendungen ermittelt wird, 
beträgt in der Abrechnungseinheit Pfingstweide 0,33 EUR.47 
 
Jährlicher Ausbaubeitrag: 
 
27.377,70 m² * 0,33 EUR/m² = 9.034,64 EUR  
 
Der Ausbaubeitrag wird vierteljährlich (9.034,64 EUR / 4 = 2.258,66 EUR) als Vorausleistung 
mit den Grundbesitzabgaben erhoben. 
 

 
 
 
2.3 Beleg S007285942 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer S007285942 vom 01.07.2019 i.H.v. 7.394,31 EUR 
handelt es sich um den jährlichen wiederkehrenden Ausbaubeitrag für das Jahr 2019, der 
aufgrund des Feststellungsbescheides vom 03.11.200948 für das Flurstück 3131 in der 
Gemarkung Edigheim erhoben wird.  
 
Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus den §§ 1 bis 16 der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung – WABS)49.  
Beitragsmaßstab ist gemäß § 7 WABS die Summe aus Grundstücksfläche und zulässiger 
Geschossfläche, erhöht um den Nutzungsartzuschlag nach § 10 (beitragspflichtige Fläche). 
Die Grundstücksfläche ist gemäß § 8 WABS die im Liegenschaftskataster eingetragene 
Fläche. 
Die Geschossfläche errechnet sich gemäß § 9 WABS durch die Vervielfachung der 
Grundstücksfläche mit der Geschossflächenzahl. Für die Geschossflächenzahl ist der 
rechtskräftige Bebauungsplan (§33 BauGB) maßgebend. Sind im Bebauungsplan keine 
Geschossflächenzahlen enthalten, so sind diese anhand der als Anlage 3 beigefügten Tabelle 
zu ermitteln. Dabei ist für die Baugebietsart und die Zahl der Vollgeschosse von den übrigen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes auszugehen. 

                     
47 Siehe Anlage 3: Festlegung der Beitragssätze 
48 Siehe Anlage 5: Feststellungsbescheid vom 03.11.2009 
49 Siehe Anlage 2: Ausbaubeitragssatzung 
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Die Berechnung ergibt sich aus beiliegendem Feststellungsbescheid vom 03.11.2009, wobei 
sich die Geschossflächenzahl (GFZ) aus § 9 Abs. 3 WABS i.v.m. Anlage 3 zur WABS 
errechnet. Es handelt sich um 9-geschossige Bebauung.  
Gemäß Bebauungsplan 616 „Zentrum Pfingstweide“ handelt es sich um ein allgemeines 
Wohngebiet (WA). Daraus ergibt sich eine Geschossflächenzahl von 1,2. 
 
Geschossfläche: 
10.185 m² * 1,2 = 12.222 m² 
 
Beitragspflichtige Fläche: 
10.185 m² + 12.222 m² = 22.407 m² 
 
Die beitragspflichtige Fläche wird dann von der Steuerverwaltung mit dem Beitragssatz 
multipliziert. 
Der Beitragssatz je Berechnungsquadratmeter und Jahr, welcher anhand des Durchschnitts 
der im Zeitraum von fünf Jahren zu erwartenden Investitionsaufwendungen ermittelt wird, 
beträgt in der Abrechnungseinheit Pfingstweide 0,33 EUR.50 
Jährlicher Ausbaubeitrag: 
 
22.407 m² * 0,33 EUR/m² = 7.394,31 EUR  
 
Der Ausbaubeitrag wird als Vorausleistung mit den Grundbesitzabgaben erhoben. 
 

 
  

                     
50 Siehe Anlage 3: Festlegung der Beitragssätze 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14204  1-14  1-142 
 
 
 
Anlagen: 5 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 01 05 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

   

Anlage 1: 
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Anlage 2: 
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Anlage 3: 

 
 

 
  



 

   

Anlage 4: 
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Anlage 5: 

 

 
 

 
 
 
  

 

 

 

 



 

   

TOP 2: Jahresabschluss 2019 
Benennung der Unterlagen - Finanzrechnung - zur weiteren Verwendung  
einer Stichprobenauswahl in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
am 09.09.2020, Prüfung Schritt 1 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Finanzrechnung 
2019 benannt: 
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TOP 3: Jahresabschluss 2019 
Stichprobenauswahl zur Prüfung der Ergebnisrechnung in der Sitzung am 
09.09.2020, Prüfung Schritt 2 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der 
Ergebnisrechnug 2019 benannt. Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten 
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 09.09.2020 die zur Prüfung 
erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die entsprechenden Unterlagen 
und Belege vorzulegen. 

Dies betrifft folgende Vorgänge: 

 

  

 

 

 



 

   

TOP 4: Jahresabschluss 2019 
Prüfungsschwerpunkt 2019 
Stichprobenauswahl zur Prüfung der Sonderposten aus Zuwendungen 
(P 2.2.1), in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 09.09.2020, 
Prüfung Schritt 1 
 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Passiva (P 2.2.1) 
2019 benannt: 
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Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 09.09.2020: 

TOP 3: Jahresabschluss 2019 
Stichprobenauswahl zur Prüfung der Finanzrechnung in der Sitzung am 
25.11.2020, Prüfung Schritt 2 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der 
Finanzrechnung 2019 benannt. Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten 
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 25.11.2020 die zur Prüfung 
erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die entsprechenden Unterlagen 
und Belege vorzulegen. 

Dies betrifft folgende Vorgänge: 

 

  

2.5 

 

 



 

   

TOP 4: Jahresabschluss 2019 
Prüfungsschwerpunkt 2019 
Stichprobenauswahl zur Prüfung der Sonderposten aus Zuwendungen (P 2.2.1) in 
der Sitzung am 25.11.2020, Prüfung Schritt 2 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der 
Sonderposten aus Zuwendungen (P 2.2.1) benannt. Der Bereich Revision wird 
beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 
25.11.2020 die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die 
entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 

Dies betrifft folgende Vorgänge: 
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TOP 11: Jahresabschluss 2019 
Prüfung der Stichproben aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
am 10.06.2020, Ergebnisrechnung 2019,  
Prüfung Schritt 3 

 
Feststellung der Prüfungsergebnisse: 

 
  

 

Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnungsposition E 10 „Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen“ - Sachkonto 5249212 „Umzüge“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Ergebnisrechnungs-

position 

Gesamtwert 
Ergebnisrechnungsposition 
bei Prüfungsbeginn 
(17.06.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(17.06.2020) 

E 10 104.202.820,21 EUR 
5249212  
„Umzüge“ 

90.849,21 EUR 

geprüfte Belege:  
1. GWF_000381336  zu  34.510,00 Euro 
2. GWF_000397036  zu  1.372,07 Euro 

 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In der Ergebnisrechnung werden das Ressourcenaufkommen und der 
Ressourcenverbrauch in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Erträge sind der 
in Geld bewertete Wertezuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres. Aufwendungen sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und 
Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres. 
(2) Der Bereich Revision und der Rechnungsprüfungsausschuss haben den Jahresabschluss 
nach § 113 GemO dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (§ 93 GemO i. V. m. §§ 27 ff. 
GemHVO) für Gemeinden vermittelt. Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 



 

   

verrechnet werden, soweit durch Gesetz und Verordnung nichts anderes zugelassen. Ist. 
 
(3) Die Ergebnisrechnung ist nach § 44 Abs.2 GemHVO in Staffelform aufzustellen. Für die 
Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend.  
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1. GWF_000381336 zu 34.510,00 Euro; „Umzug Ausländerbehörde“ 
 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Aufwandsbuchung einer 
Rechnungseinbuchung für den Umzug der Ausländerbehörde durch das Unternehmen G. B. 
Umzugsspedition GmbH & Co. KG. 
 
Der gesamte Buchungsbeleg umfasst neben dieser Buchung noch die 
Verbindlichkeiteneinbuchung der Rechnung.  
 

 
 
Die Buchungsbegründung ergibt sich aus der im Workflow hinterlegten Rechnung, die laut 
dieser Rechnung für den Umzug der Ausländerbehörde von der Marienstr. 8 in das „Hemshof-
Center“, Dessauer Straße 59 von Montag, 25.03.2019 bis Freitag, 29.03.2019 erfolgte. 
 

 
 
Die Stadtverwaltung selbst gab in einer Pressemeldung den Zeitraum Mittwoch, 27.03.2019 
bis Freitag, 29.03.2019 an und meldete in einer Pressemitteilung von Montag, 01.04.2019, 
dass der Umzug im Laufe des Tages abgeschlossen werde.  
 
Die Beauftragung erfolgte aufgrund des Angebotes am 17.01.2019. Diesem lag das Angebot 
der Firma vom 12.12.2018 zugrunde.  
 

 

https://www.ludwigshafen.de/presse/detail/news/2019/3/26/auslaenderbehoerde-wegen-umzugs-nur-eingeschraenkt-erreichbar/
https://www.ludwigshafen.de/presse/detail/news/2019/04/01/umzug-der-auslaenderbehoerde-abgeschlossen/
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Die Gegenbuchung wurde auf dem Konto 35511000 „Verbindlichk.a. Lieferungen und 
Leistungen“ (gegenüber dem privaten Bereich) und auf der zum Umzug neu angelegte 
Kostenstelle 41310525 „Dessauer Straße 59/Mottstraße 1 (Hemshofcenter)“ vollzogen.  
 
 
2.2. GWF_000397036 zu 1.372,07 Euro „Durchführen von Sonderarbeiten TB 2-16“ 
 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Aufwandsbuchung einer 
Rechnungseinbuchung für die Durchführung von Sonderarbeiten ebenfalls durch das 
Unternehmen G. B. Umzugsspedition GmbH & Co. KG aus der vorigen Stichprobe. 
 
Der gesamte Buchungsbeleg umfasst neben dieser Buchung noch die 
Verbindlichkeiteneinbuchung der Rechnung.  
 

 
 
Die Buchungsbegründung ergibt sich aus der im Workflow hinterlegten Rechnung, die laut 
dieser Rechnung für den Aufbau von neuen Archivregalen erfolgte. Dies steht auch im 
Zusammenhang mit der unter 2.1 aufgeführten Rechnung und wurden als „durchgeführte 
Sonderarbeiten anlässlich des durchgeführten Umzug der Ausländerbehörde“ bezeichnet.  
 

 
 
Aus dem Erläuterungstext lässt sich entnehmen, dass im angegebenen Zeitraum 19.06.2019 
bis 03.07.2019 tatsächlich am 19.06.; 24.06.; 27.06. 03.07. und 15.07. Leistungen erfolgten. 
Die im Text genannte Zeitraumangabe stellt sich damit als unvollständig heraus. Maßgeblich 
für eine Rechnung ist bei Dienstleistungen die korrekte Ausweisung von Art, Umfang und Preis 
und bei gelieferten Produkten Menge, Bezeichnung und Preis. Nichtmaßgeblich ist der 
eventuell zur leichteren Zuordnung ergänzte Erläuterungstext zur Rechnung.  
 
Die Beauftragung erfolgte auskunftsgemäß durch Herrn F. (Bereichsleitung Bürgerdienste; 2-
16) im Rahmen einer Auftragserweiterung der Beauftragung des Umzugs der 
Ausländerbehörde (unter 2.1. ersichtlich). Es handelt sich um eine freihändige Vergabe als 
Nachbestellung im Anschluss an einen bestehenden Vertrag.  
Der Wert aller Nachbestellungen darf dabei 20% nach § 3 Abs. 5 d) VOL/A nicht überschreiten. 
 

 

 
 
Im Verhältnis zur ursprünglichen Beauftragung in Höhe von 34.510 Euro entspricht die 
Nachbestellung einem Anteil von 3,98%. Durch eine weitere Nachbestellung für die 
Entsorgung von Kleinmüll (Rechnung GWF_000384911 über 1.152,52 Euro), die wie der 

  



 

   

Aufbau neuer Archivregale nicht durch den ursprünglichen Auftrag abgedeckt war, sind 
insgesamt prozentual 7,32% zusätzlich beauftragt worden. Dies liegt weit unterhalb der 
Nachbeauftragungsgrenze von 20%. 
 
Die Gegenbuchung wurde auf dem Konto 35511000 „Verbindlichk.a. Lieferungen und 
Leistungen“ (gegenüber dem privaten Bereich) und auf der zum Umzug neu angelegte 
Kostenstelle 41310525 „Dessauer Straße 59/Mottstraße 1 (Hemshofcenter)“ vollzogen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
 
 
  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben –   

Sachkonto 4033000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

E  Gesamtwert EH 01 bei 
Prüfungsbeginn  

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn  

 
01 

 
495.714.434,35Euro 

 
4033000 
Hundesteuer 

 
1.774.393,09 Euro 

Geprüfte Belege:  

S007603046 zu 612,00 Euro, S007603070 zu 61,25 Euro 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend.  
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummern wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
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Belegnummer S007603046 
 
 
 
 

 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um die Zahlung der Hundesteuer für einen gefährlichen Hund 
Hundehalterinnen und -halter müssen im Ludwigshafener Stadtgebiet grundsätzlich eine 
Hundesteuer entrichten. Für so genannte gefährliche Hunde (i.S.d. LHundG) ist diese teurer. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Belegnummer S007603070 
 

 

 

 

 

 

Bei dieser Belegnummer handelt es sich um die Zahlung der Hundesteuer für einen „normalen“ 
Hund. 
 
 
 
 
 
 
  



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

 
 1-14  1-142 

 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 

Sachkonto 4321502 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert E 04 bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2020) 

 
04 

 
-20.085.150,20 Euro 

4321502 
Benutzungsgebühren 
Bayreuther Straße 

 
- 421.078,46 EUR 

geprüfte Belege:  
1. GVGU0134521, Bay. 81, Vollj. 564921, 16.12.19 
2. WKB810512, Storno: Rechnung WKB810512 

 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der Ergebnisrechnung 
die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt 
voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 
2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
 
Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die folgenden 
Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 
 
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte. 
  



 

   

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1 
 

 
 
Frau C. R. wurde am 01.02.1999 mit 3 minderjährigen Familienangehörigen zur Vermeidung 
von Obdachlosigkeit in die Unterkunft Bayreuther Str. 81 eingewiesen. Mit der Volljährigkeit 
des Sohnes A. R. (geb. 16.12.2001) haftet dieser nun neben Frau R. gesamtschuldnerisch für 
die monatliche Benutzungsgebühr. Daher erfolgte eine Gutschrift für die anteilige 
Benutzungsgebühr des Monats Dezember (346,08 € / 30 Tage x 16 Tage = 184,58 €) auf dem 
bisherigen Kassenzeichen 123356-0399-19-0488200. 
Die Forderung in gleicher Höhe wurde auf Kassenzeichen 564921-03-99-20-0492469 neu 
verbucht  
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2.2 
 

 
 
Bisher waren in die Unterkunft Bayreuther Str. 69 Frau E. R. (geb. 1962), Herr S. R. (geb. 
1966) und Herr M. R. (geb. 1994) eingewiesen. Zum 26.11.2019 ist Herr S. I. (geb. 1990) 
eingezogen.  
Dieser haftet nun neben den 3 Familienmitgliedern R. gesamtschuldnerisch für die monatliche 
Benutzungsgebühr. Daher erfolgte die Stornierung der Benutzungsgebühr anteilig für Monat 
November 2019 (346,08 € / 30 Tage x 5 Tage = 57,68 €) und für Monat Dezember 2019 in 
Höhe von 346,08 € auf dem bisherigen Kassenzeichen 470459-0399-15-0279971. 
 
 

 
 
Die Forderung in gleicher Höhe wurde auf Kassenzeichen 564921-03-99-20-0492469 neu 
verbucht  
 

 
  

Bearbeiten - Explorer Debitorenposten

Debitorennr. Debitorenname BuchungsdatumFälligkeitsdatumBelegnr. Belegart Betrag Restbetrag Beschreibung

457613 Stefan und Elvira Remers, 26.11.2019 18.12.2019 GVR0568305 Rechnung 57,68 €         -  €             , Bay.69, Einz.S.Illing,Geb.26.-30.11.19

457613 Stefan und Elvira Remers, 01.12.2019 18.12.2019 GVR0568307 Rechnung 346,08 €      -  €             , Bay.69, Geb. 12/19

457613 Stefan und Elvira Remers, 18.12.2019 18.12.2019 ZE0227226 Zahlung 57,68 €-         -  €             470459-->457613
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Ergebnisrechnung E 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ 

SK 5233102 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Brückenprüfungen“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition 

Gesamtwert  
E 10 

bei Prüfungsbeginn 
(29.07.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(29.07.2020) 

E 10 104.191.861,24 EUR 
5233102 

„Brückenprüfungen“ 
627.026,03 EUR 

geprüfte Belege: GEK0213630 über 1.486,91 EUR 

 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In Ergebnishaushalt und -rechnung werden der Ressourcenverbrauch und das 
Ressourcenaufkommen in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Aufwendungen 
sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung fließt in die Schlussbilanz ein und 
zeigt unmittelbar die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals an. Jahresfehlbeträge im 
Ergebnishaushalt verringern das bilanzielle Eigenkapital und erhöhen, soweit sie 
kassenwirksam sind, die Verschuldung. 
 
(2) Bezieht die Gemeinde Sach- und Dienstleistungen von Dritten, sind die entsprechenden 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter der Ergebnisposition 10 zu erfassen. Es 
sind alle Aufwendungen auszuweisen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln 
(Betriebszweck) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Die 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u. a. Aufwendungen für Fertigung, 
Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die 
Unterhaltung (einschließlich Reparatur, Fremdinstandhaltung) an Gebäuden, Grundstücken 
oder Fahrzeugen und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch 
Kostenerstattungen an Dritte. 
 
(3) Auf dem Sachkonto 5233102 „Brückenprüfungen“ werden Bauüberwachungsleistungen für 
Brückenbauwerke ausgewiesen. 
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Beleg GEK0213630 über 1.486,91 EUR 
 

 
 
Die Buchung bezieht sich auf erbrachte Ingenieurleistungen für die Durchführung von 
Bauüberwachungsleistungen (Gestellung Bau- und Sicherungsüberwacher) im Monat 02/2019 
für Brückenbauwerke BW 024, BW 098 sowie BW 099 (vgl. Anlage 1-3). 
 

 
  



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1 (BW 024) 

 
 

 
  



 

   

Anlage 2 (BW 098) 
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Anlage 3 (BW 099) 

 
 

 
  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 

Sachkonto 431 3000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert E 04 bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2020) 

 
04 

 
-20.085.150,20 Euro 

431 3000 
Gebühren für die  
Bauüberwachung 

 
- 13.008,92 EUR 

geprüfte Belege:  
1. GVR0553519, Rechnung VR4496724, Freistellungsverfahren 1078-19 
2. GVR0556388, Storno: GVR0556388 

 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der Ergebnisrechnung 
die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt 
voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 
2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
 

Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die folgenden 
Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 
4. öffentlich rechtliche Leistungsentgelte. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1 GVR0553519, Rechnung VR4496724 
 

 
 
Bei diesem Vorgang handelt es sich um eine Gebühr für eine Bescheinigung im 
Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO für den Neubau eines Einfamilien-
Reihenwohnhauses.  
 

 

 

 



 

   

 

  

 



 

Seite | 253  
 

 
 
 
2.2 GVR0556388, Storno: GVR0556388 

 

 
 
Bei diesem Vorgang handelt es sich um eine Gebühr für eine Bescheinigung im 
Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO für den Einbau von Fenstern und Kamin in ein 
Einfamilienhaus. Diese Gebühr ist aufgrund eines Berechnungsfehlers wieder storniert worden 
und die Neuberechnung in Höhe von 140,10 ist unter dem Kassenzeichen 553254-4982-19-
0477945 neu verbucht worden. 

 

 
  

Bearbeiten - Explorer Debitorenposten

Debitorennr. Debitorenname BuchungsdatumFälligkeitsdatumBelegnr. Belegart Betrag Restbetrag Beschreibung

553254 Nikolai Alexander Goll 12.09.2019 12.10.2019 GVR0556400 Rechnung 140,10 €      -  €             Rechnung VR4499471, Freistellungsverfahren AZ 1197

553254 Nikolai Alexander Goll 11.11.2019 11.11.2019 BB4017007 Zahlung 140,10 €-      -  €             216 - DR. ANNALENA GOLL
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 

  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Ergebnisrechnung E 07 „Sonstige laufende Erträge“,  

SK 4629660 „Verspätungszuschlag Gewerbesteuer“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition 

Gesamtwert  
E 07 

bei Prüfungsbeginn 
(28.07.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(28.07.2020) 

E 07 -24.916.438,47 EUR 
4629660 

„Verspätungszuschlag 
Gewerbesteuer“ 

-12.180,00 EUR 

geprüfte Belege: S007509750 über 135 EUR, 

                             NF000235081 über -10 EUR 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In Ergebnishaushalt und -rechnung werden der Ressourcenverbrauch und das 
Ressourcenaufkommen in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Aufwendungen 
sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung fließt in die Schlussbilanz ein und 
zeigt unmittelbar die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals an. Jahresfehlbeträge im 
Ergebnishaushalt verringern das bilanzielle Eigenkapital und erhöhen, soweit sie 
kassenwirksam sind, die Verschuldung. 
 
(2) Unter der Ergebnisposition E 07 „sonstige laufende Erträge“ sind alle sonstigen Erträge 
einer Gemeinde zu erfassen, die nicht speziell unter den anderen Ertragsposten 
(einschließlich der außerordentlichen Erträge in Nr. 21) erfasst werden, z. B. 
ordnungsrechtliche Erträge wie Säumniszuschläge, Bürgschaftsentgelte und dergleichen, 
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen, Verzinsung von Gewerbesteuer 
nach § 233a AO, Konzessionsabgaben. 
 
Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören auch jene Erlöse aus der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die über den Buchwert der veräußerten 
Vermögensgegenstände hinausgehen. Damit werden in dieser Ertragsposition die 
aufgedeckten „stillen Reserven“ erfasst, während die Veräußerungserlöse bis zu Höhe des 
Buchwerts lediglich Einzahlungen im Finanzhaushalt darstellen. 
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(3) Auf das Sachkonto 4629660 werden Verspätungszuschläge auf die zu entrichtende 
Gewerbesteuer gebucht. Der Verspätungszuschlag ist ein Druckmittel eigener Art. Durch ihn 
soll der Steuerpflichtige zur Erfüllung seiner steuerlichen Mitwirkungspflichten angehalten und 
eine zeitnahe Steuererhebung sichergestellt werden. 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
2.1 Beleg S007509750 über 135 EUR 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um eine Reduzierung des bisher festgesetzten 
Verspätungszuschlags für 2014. 
Aufgrund des Gewerbesteuermessbescheides vom 04.01.2019, bei dem es sich um einen 
Grundlagenbescheid des Finanzamtes mit Bindungswirkung für die Gemeinde handelt, wurde 
der bis dahin für 2014 festgesetzte und bereits beglichene Verspätungszuschlag entsprechend 
reduziert und mit Bescheid vom 28.01.2019 neu festgesetzt.  
 
Auszug Gewerbesteuermessbescheid vom 04.01.2019: 

 

 
 
Die Differenz i.H.v. 135 EUR wurde als Gutschrift eingebucht. 
 
Auszug nsk: 

 
 
2.2 Beleg NF000235081 über -10 EUR 
 

 
 
Nach Auskunft des Bereichs 2-12 (Stadtkasse) wurde der Betrag i.H.v. 10,00 EUR bei der 
Bereinigung von Nebenforderungen versehentlich ausgebucht. Da es sich bei dem 
Verspätungszuschlag für Gewerbesteuer jedoch nicht um eine Nebenforderung, sondern um 
eine Hauptforderung handelt, wurde die Gutschrift wieder storniert. 



 

   

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Ergebnisrechnung E 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ 

SK 5220502 „Energie Bayreuther Str. (Bereich 5-12)“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition 

Gesamtwert  
E 10 

bei Prüfungsbeginn 
(29.07.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(29.07.2020) 

E 10 104.191.861,24 EUR 
5220502 

„Energie Bayreuther Str. 
(Bereich 5-12)“ 

72.376,97 EUR 

geprüfte Belege: GWF_000384394 über 150,68 EUR 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In Ergebnishaushalt und -rechnung werden der Ressourcenverbrauch und das 
Ressourcenaufkommen in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Aufwendungen 
sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung fließt in die Schlussbilanz ein und 
zeigt unmittelbar die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals an. Jahresfehlbeträge im 
Ergebnishaushalt verringern das bilanzielle Eigenkapital und erhöhen, soweit sie 
kassenwirksam sind, die Verschuldung. 
 
(2) Bezieht die Gemeinde Sach- und Dienstleistungen von Dritten, sind die entsprechenden 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter der Ergebnisposition 10 zu erfassen. Es 
sind alle Aufwendungen auszuweisen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln 
(Betriebszweck) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Die 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u. a. Aufwendungen für Fertigung, 
Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die 
Unterhaltung (einschließlich Reparatur, Fremdinstandhaltung) an Gebäuden, Grundstücken 
oder Fahrzeugen und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch 
Kostenerstattungen an Dritte. 
 
(3) Auf dem Sachkonto 5220502 „Energie Bayreuther Str. (Bereich 5-12)“ werden 
Energiekosten für städtische Notunterkünfte in der Bayreuther Straße ausgewiesen. 

 

 

 

 



 

   

2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Beleg GWF_000384394 über 150,68 EUR 
 

 
 
Bei diesem Vorgang handelt es sich um die Schlussrechnung für Stromkosten eines sog. 
„Inkassozählers“ in der städtischen Obdachlosenunterkunft in der Bayreuther Straße 89. 
 
Der Inkassozähler kommt nur bei Kunden zum Einsatz, die Zahlungsverpflichtungen verletzen 
und auch zu keiner Vorauszahlung /Sicherheitsleistung in der Lage sind. 
Die Aufwendungen sind der Produktgruppe 311 zugeordnet (Grundversorgung und Hilfen in 
anderen Lebenslagen). 
 
Auszug Rechnung vom 16.05.2019 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Ergebnisrechnung E 14 „Sonstige laufende Aufwendungen“ 
SK 5625500 „Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition 

Gesamtwert  
E 14 

bei Prüfungsbeginn 
(03.08.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(03.08.2020) 

E 14 38.077.520,29 EUR 

5625500 
„Aufwendungen für die 

Erstellung von 
Bebauungsplänen“ 

32.122,20 EUR 

geprüfte Belege: GEK0218206 über 2.269,93 EUR. 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In Ergebnishaushalt und -rechnung werden der Ressourcenverbrauch und das 
Ressourcenaufkommen in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Aufwendungen 
sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung fließt in die Schlussbilanz ein und 
zeigt unmittelbar die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals an. Jahresfehlbeträge im 
Ergebnishaushalt verringern das bilanzielle Eigenkapital und erhöhen, soweit sie 
kassenwirksam sind, die Verschuldung. 
 
(2) Die Ergebnisposition E 14 „Sonstige laufende Aufwendungen“ umfasst alle Aufwendungen, 
die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder 
den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. nicht außerordentliche 
Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen. Ebenso fallen 
Geschäftsaufwendungen, z. B. für Büromaterial, Porto oder Telefon, Aufwendungen für 
Versicherungen oder auch Verfügungs- oder Repräsentationsmittel unter diesen Posten. 
 
(3) Auf dem Sachkonto 5625500 werden Aufwendungen für die Erstellung von 
Bebauungsplänen abgebildet. 
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Beleg GEK0218206 über 2.269,93 EUR 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um Aufwendungen für eine schalltechnische Untersuchung 

zum Bebauungsplan Nr. 653 „Ortseingang Wormser Straße“ - Stadtteil Oggersheim51. 

 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens müssen die Immissionen sowohl des Schienen- 
als auch des Straßenverkehrs ermittelt und beurteilt werden. Die Ermittlung und Bewertung 
der zu erwartenden Verkehrslärmeinwirkungen erfolgt nach der 16. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. 

BImSchV)52. 

 
Zur Beurteilung der Schallimmissionen werden die Richtwerte der Technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm (TA Lärm)53 sowie die Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 

1800554 herangezogen. 

 
Für die Emissions- und Schallausbreitungsberechnungen werden weiterhin die in der 
Verordnung und in sonstigen Erkenntnisquellen genannten Berechnungsvorschriften 

herangezogen. Dies sind Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90)55 sowie die 

Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen (Schall 03)56. M. hat 

Leistungen für schalltechnische Untersuchungen im Zeitraum Februar 2019 bis Mai 2019 in 
Höhe von 2.269,93 EUR am 31.05.2019 in Rechnung gestellt. Der Rechnungsbetrag stimmt 
mit dem im nsk verbuchten Betrag überein (s. Anlage). 

  

                     
51 Einstimmiger Aufstellungs- und Offenlagebeschlussbeschluss des Stadtrates vom 07.12.2015, TOP 
Ö 12. 
52 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) in der Fassung vom 12. Juni 1990. 
53 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503). 
54 DIN 18005 Beiblatt 1, Mai 1987. 
55 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90), Ausgabe April 1990 
56 Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen – Schall 03, Ausgabe 1990, 
bekannt gemacht im Amtsblatt der Deutschen Bundesbahn Nr. 14 vom 4. April 1990 unter der lfd. 
Nummer 133. 



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
 
Anlagen: 1 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Ergebnisrechnung E 07 „Sonstige laufende Erträge“ 

SK 4613000 „Erträge a.d. Veräußerung des UV (außer Vorräten/Wepa)“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition 

Gesamtwert  
E 07 

bei Prüfungsbeginn 
(28.07.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(28.07.2020) 

E 07 -24.916.438,47 EUR 

4613000 
„Erträge a.d. Veräuß. des 

UV (außer 
Vorräten/Wepa)“ 

-1.910.202,88 EUR 

geprüfte Belege: GVR0527230 über -258.708,58 EUR. 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In Ergebnishaushalt und -rechnung werden der Ressourcenverbrauch und das 
Ressourcenaufkommen in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Aufwendungen 
sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung fließt in die Schlussbilanz ein und 
zeigt unmittelbar die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals an. Jahresfehlbeträge im 
Ergebnishaushalt verringern das bilanzielle Eigenkapital und erhöhen, soweit sie 
kassenwirksam sind, die Verschuldung. 
 
(2) Unter der Ergebnisposition E 07 „sonstige laufende Erträge“ sind alle sonstigen Erträge 
einer Gemeinde zu erfassen, die nicht speziell unter den anderen Ertragsposten 
(einschließlich der außerordentlichen Erträge in Nr. 21) erfasst werden, z. B. 
ordnungsrechtliche Erträge wie Säumniszuschläge, Bürgschaftsentgelte und dergleichen, 
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen, Verzinsung von Gewerbesteuer 
nach § 233a AO, Konzessionsabgaben. 
Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören auch jene Erlöse aus der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die über den Buchwert der veräußerten 
Vermögensgegenstände hinausgehen. Damit werden in dieser Ertragsposition die 
aufgedeckten „stillen Reserven“ erfasst, während die Veräußerungserlöse bis zu Höhe des 
Buchwerts lediglich Einzahlungen im Finanzhaushalt darstellen. 
 
(3) Auf dem Sachkonto 4613000 werden Erträge aus der Veräußerung von 
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Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens ausgewiesen, die über den Buchwert der 
veräußerten Gegenstände hinausgehen (Buchwertgewinn). 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Beleg GVR0527230 über -258.708,58 EUR 
 

 
 
Die Buchung bezieht sich auf den Verkauf der Grundstücke der Gemarkung Edigheim, 

FlStNrn. 1287/164, 1287/165 und 1287/162 lt. Urkunden-Nr. 255/2019 vom 28.01.201957 an 

G. 
 
Der Betrag i.H.v. -258.708,58 EUR ist der Buchwertgewinn, der sich aus dem Verkauf des 
Grundstückes mit der FlStNr. 1287/164 (Anlage ANL0078762) ergibt. 
 
Verkaufspreis    409.800,00 EUR 
Buchwert des Grundstücks  151.091,42 EUR 
Buchwertgewinn   258.708,58 EUR 
 
Auszug aus der Anlagenbuchhaltung in nsk: 
 

 
  

                     
57 Siehe Anlage 1 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
Anlagen: 01 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 

  



 

   

Anlage 1 
 

Kaufvertrag vom 28.01.2019 (Auszug) 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Ergebnisrechnung E 14 „Sonstige laufende Aufwendungen“ 

SK 5635100 „Annoncen“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition 

Gesamtwert  
E 14 

bei Prüfungsbeginn 
(03.08.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(03.08.2020) 

E 14 38.077.520,29 EUR 
5635100 

„Annoncen“ 
605.150,88 EUR 

geprüfte Belege: GWF_000371334 über 450 EUR. 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In Ergebnishaushalt und -rechnung werden der Ressourcenverbrauch und das 
Ressourcenaufkommen in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Aufwendungen 
sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung fließt in die Schlussbilanz ein und 
zeigt unmittelbar die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals an. Jahresfehlbeträge im 
Ergebnishaushalt verringern das bilanzielle Eigenkapital und erhöhen, soweit sie 
kassenwirksam sind, die Verschuldung. 
 
(2) Die Ergebnisposition E 14 „Sonstige laufende Aufwendungen“ umfasst alle Aufwendungen, 
die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder 
den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. nicht außerordentliche 
Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen. Ebenso fallen 
Geschäftsaufwendungen, z. B. für Büromaterial, Porto oder Telefon, Aufwendungen für 
Versicherungen oder auch Verfügungs- oder Repräsentationsmittel unter diesen Posten. 
 
(3) Auf dem Sachkonto 5635100 werden Aufwendungen für Annoncen (Anzeigen, Inserate) 
abgebildet. 
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Beleg GWF_000371334 über 450 EUR 
 

 
 
Bei der Buchung vom 15.01.2019 i.H.v. 450,00 EUR handelt es sich um die Rechnung der L. 
für das Werbeinserat des Ludwigshafener Theaterfrühlings58 im ersten Halbjahr 2019. 
 

 
  

                     
58 Tanztheater- und Schauspiel-Produktionen auf den Pfalzbau Bühnen. 



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung E 18 – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen –   

Sachkonto 5710000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 

E  Gesamtwert EH 01 bei 
Prüfungsbeginn  

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn  

18 56.931.407,06 Euro 5710000 
Verlustausgleiche 
verbundene 
Unternehmen  

35.807.373,77 Euro 

Geprüfte Belege:  

GWF_000374221 zu 2.023.000,00 Euro 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend.  
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
Belegnummer GWF_000374221 
 
 



 

   

 

 

Bei dem Beleg handelt es sich um die Zahlung des Verlustausgleichs für die Sicherstellung 
des ÖPNV in Ludwigshafen an die T. für das erste Quartal 2019. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
 
Bemerkungen: 
 

 
 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

 
 1-14  1-142 

 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 

  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 01 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019  

Prüfungsschritt 3 

Prüfung Ergebnishaushalt E 02 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 

 
 

Ergebnisposition 
 

Gesamtwert 
Ergebnisposition bei 
Prüfungsbeginn 
(09.07.2020) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(09.07.2020) 

 
E 02 

Zuwendungen, 
allgemeine Umlagen 

sonstige Transfererträge 

 
115.158.953,36 EUR 

 
4132000 
Vom Land 
 
 

 
25.852.204,00 EUR 

 
geprüfter Beleg: GVR0568174 mit 51.171,31 EUR brutto gebucht am 07.11.2019 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO i.V.m. 
112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern.  

Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Begriff Zuwendungen zusammengefasst und 
in der Ergebnisposition E 02 verbucht.  

Das sind insbesondere: 

 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land und Bund. 

 Die jährliche Landeszuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP 
(Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz) und stellt den größten Einzelposten 
dieser Ertragsposition dar.  
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 Weitere wesentliche Ertragsbestandteile sind die Schlüsselzuweisungen des Landes nach 
dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).  

 
 Die von der Steuerkraft unabhängige Zuweisung B1.  

 
 die Schlüsselzuweisung B2  

 
 die Schlüsselzuweisungen C zur Deckung der ungedeckten Belastung (zur Entlastung 

der Sozialhilfeausgaben aus der Gewährung von Leistungen und Kostenbeteiligungen 
als örtlicher Träger der Soziallasten nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB). 
Schlüsselzuweisung C2 betrifft eine anteilige Erstattung für die 
Vorvorjahresbelastungen aus dem zweiten SGB, der Hilfen zur Erziehung nach dem 
achten SGB sowie für die Beteiligung des örtlichen Trägers der Sozialhilfe an den 
Aufwendungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe gemäß § 6 
Ausführungsgesetz SGB XII.  

 

 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten, die als Ertrag verbucht werden. Dies sind 
Zuwendungen von Dritten (insbesondere vom Land) für Investitionen, welche analog der 
Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände korrespondierend zu den 
Abschreibungen als Ertrag in den Folgejahren aufgelöst werden.  

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat unter dem Thema  
 

 Prüfung Schritt 2: Jahresabschluss 2019 – Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt 02) 
im Sachkonto 413200  

 

 den Beleg mit 51.171,31 EUR brutto, gebucht am 07.11.2019, 
 
zur Prüfung ausgewählt. 
 

 
 
Buchungstechnischer Abgleich mit Kontenrahmenplan/Sachkonto aus nsk Stand 09.07.2020 
(heruntergebrochen auf den Beleg) mit 23 bebuchten von insges 48 Sachkonten: 
  



 

   

 

 
 
 
Sachkontoauswertung 
 

 
 
Bei der Zahlung in Höhe von 51.171,31 EUR handelt es sich auskunftsgem. 3-13 (Bereich 
Schulen) um die vom Land erstatteten Lernmittelkosten im Zuge der Durchführung der 
Lernmittelfreiheit der Förderschulen und der Berufsvorbereitungsjahre der Berufsbildenden 
Schulen für das Schuljahr 2019/2020. 
 
Die in diesem Zusammenhang angefallenen tatsächlichen Kosten werden bis zu einer 
Höchstgrenze, die sich aus den statistischen Schülerzahlen und des je Schulart 
erstattungsfähigen Betrages je Schüler*in ergibt, vom Land erstattet. 
 
Grundlage hierfür sind § 70 Schulgesetz und § 8 Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit 
und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln, in der Fassung vom 16.04.2010. 
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Bescheiddokumentation auszugsweise: 
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Die Einzelrechnungen wurden stichprobenweise WfMS eingesehen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 01 10 
1-14 30 2020/………... 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 

 
  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 01 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019  

Prüfungsschritt 3 

Ergebnishaushalt E 03 - Erträge der sozialen Sicherung 
- Sachkonto 4214300 - 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition Gesamtwert E 03 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.07.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(08.07.2020) 

03 
Erträge der 

sozialen Sicherung 

- 117.523.986,33 EUR 
 

 

4214300 
Rückz. gew.Hilfen 

außerh. öTr mit eig. 
Kostenbet. 

- 671.447,76 EUR 

geprüfte Belege:  
 
1.) GVR0554508 mit -4.900,70 EUR 
2.) GVR0523528 mit -1.015,80 EUR 
3.) GVR0539378 mit    -304,02 EUR 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und §§ 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend.  
 
Der E 03 enthält Erträge der sozialen Sicherung in Form von Kostenbeteiligungen des Landes 
und Bundes und von Sozialleistungsträgern i.H.v. 117.523.986,33 EUR für die Aufwendungen 
der Sicherung des E 13 i.H.v. 351.980.431,79 EUR. Größte Posten dieser Ergebnisposition 
sind die Zuschüsse für eigene Kindertagesstätten und für die freien Träger (Budget 315), Hilfen 
zur Erziehung (Produkt 36303), die Kostenerstattung des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe 
bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 31109), Grundsicherung im 
Alter, Erwerbsminderung, Behinderung und Pflege (Produkte 31104 und 31105), Kostenersatz 
des Landes für Leistungen an Asylbewerber (Produkte 31301 und 31302), 
Leistungsbeteiligung des Bundes und Landes an den Kosten für Unterkunft und Heizung vom 
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jobcenter, sowie sonstige Erträge. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat unter dem Thema  
 

 Prüfung Schritt 2: Jahresabschluss 2019 – Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt 03) 
im Sachkonto 4214300  

 

 den Belege 1 – 3 
 
zur Prüfung ausgewählt. 
 
1.) 

 
 
2.) 

 
 
3.) 

 
 
 
Buchungstechnischer Abgleich mit nsk-Kontenrahmenplan/Sachkonto vom 
Rechnungsergebnis zum Beleg E 03: 
 

 



 

   

 

 
 
Sachkonto 4214300, wegen der Vielzahl der Buchungen (833) wurde auf die drei 
ausgewählten Stichproben gefiltert. 
 

 
 
Zu 1.) 
 

 
 
Auskunftsgem. 5-124 (Bereich Soziales und Wohnen, Abteilung Grundsicherung, HLU) 
erfolgte mit Bescheid vom 12.07.2020 eine Rückforderung zu viel erbrachter 
Grundsicherungsleistungen i.H.v. 4.900,70 EUR. Im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens 
verringerte sich der Rückforderungsbetrag durch neuen Tatsachenvortrag. Ein Vergleich des 
Stadtrechtsausschusses ergab eine Verringerung um 1.278,00 EUR auf 3.622,70 EUR. 
Daraufhin wurde am 13.11.2019 ein modifizierter Bescheid erlassen und die Differenz per 
Gutschrift ordnungsgem. ausgebucht. 
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zu 2.) 
 

 
 
 
Auskunftsggem. 3-15 (Bereich Kindertagesstätten) Abteilung Kindertagesstättenverwaltung ist 
Frau F. Kindertagespflegeperson, hat in Ludwigshafen gewohnt und ist im Dezember 2018 
nach Mutterstadt verzogen.  
Kindertagespflegepersonen erhalten auf Antrag einen Zuschuss zur Betreuung nach § 23 SGB 
VIII, eine sogenannte laufende Geldleistung. Die laufende Geldleistung umfasst die hälftige 
Erstattung der Beiträge von Kranken- und Pflegeversicherungen sowie die hälftige Erstattung 
der Beiträge zur Altersvorsorge.  
 
Seit August 2018 betreute Frau F. kein Kind aus dem Stadtgebiet Ludwigshafen mehr.  
Die Stadt Ludwigshafen erstattet weiterhin die Beiträge zu den Versicherungen, wenn 
innerhalb von 3 Monaten Betreuungen aus Ludwigshafen wieder zustande kommen. Frau F. 
wollte innerhalb von 3 Monaten ein Kind aus Ludwigshafen betreuen. Im Dezember 2018 
wurde jedoch bekannt, dass diese Betreuung doch nicht stattfinden wird.  
 
Da Ludwigshafen nun nicht mehr für die Erstattung der Versicherungen zuständig war, da sie 
keine Kinder aus Ludwigshafen mehr betreute, wurden die bereits geleisteten Erstattungen 
von der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis im Rahmen einer Kostenerstattung nach § 89a 
SGB VIII mit u.a. Bescheid gefordert. 
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zu 3.) 
 

 
 
Auskunftsgem. 5-12 Bereich Soziales und Wohnen (Abteilung Asyl) handelt es sich dabei um 
eine Rückforderung von Sozialleistungen. Der Betrag hat sich durch eine Neuberechnung der 
Leistungen ergeben. Nachfolgend ein Auszug des entsprechenden Bescheides. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 01 10 
1-14 30 2020/……. 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020. 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 

Sachkonto 431 6000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert E 04 bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2020) 

 
04 

 
-20.085.150,2 Euro 

431 6000 
Widerspruchs- 
gebühren 

 
- 19.376,07 EUR 

geprüfte Beleg  
1. GVR0539799, Rechung VR4483101, Az.: 1-132/18-0422, Widerspruch. 
2. GVR0533622, Storno: Rechnung GVR0533622 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der Ergebnisrechnung 
die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt 
voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 
2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die folgenden 
Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 
 

3. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte. 

  



 

   

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1 
 

 
 
Hier wurden Widerspruchsgebühren und Auslagen als Verkaufsrechnung gebucht. 
Rechtsgrundlage ist die Kostengrundentscheidung im Widerspruchsbescheid vom 
24.04.2019. Die Kostenentscheidung beruht auf § 73 Abs. 3, S. 3 VwGO in Verbindung mit § 
19 Abs.1 S. 3 AGVwGO, §§ 13 Abs. 1, Nr. 1, 15 Abs. 4 LGebG. 
 
Die Höhe der Kosten wird von der Geschäftsstelle des Stadtrechtsausschusses festgesetzt. 
Für die Widerspruchsgebühr ist der Streitwert und der Verwaltungsaufwand maßgebend. Der 
Streitwert wird aus dem Streitwertkatalog der Verwaltungsgerichtsbarkeit von 2013 
entnommen. 
 
Hier ging es um den Widerruf einer Erlaubnis nach § 34c GewO und eine erweiterte 
Gewerbeuntersagung in einem Bescheid. Der Streitwert beträgt nach Ziffer 54.2 des 
Streitwertkatalogs 20.000,00 €. Da eine mündliche Verhandlung stattfand, wird von einem 
mittleren Verwaltungsaufwand ausgegangen. Nach der Gebührentabelle des 
Stadtrechtsausschusses beträgt die Gebühr 430,00 €. Dazu kommen noch Auslagen für Porto 
und Postzustellungsurkunden in Höhe von 6,20 €.  
 

 
 
Weitere Unterlagen zu der Stichprobe können im Sitzungsverlauf eingesehen werden. 
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2.2 

 
 
Hier wurden Widerspruchsgebühren und Auslagen als Verkaufsrechnung gebucht. Die erste 
Rechnung musste storniert werden, da der Berechnung ein unzutreffender Streitwert in Höhe 
von 20.000,00 € zugrunde lag. Es wurde dafür eine zweite Rechnung in Höhe von 304,15 € 
gebucht. 
 

 
 
In den vorliegenden Widerspruchsverfahren ging es um die Versagung einer 
sanierungsrechtlichen Genehmigung und eine Baugenehmigung, also um zwei Bescheide 
unterschiedlicher Bereiche. Für die Genehmigung einer großflächigen Plakatwerbetafel ist für 
beide Bescheide ein Streitwert von jeweils 5.000,00 € anzusetzen (Ziffer 9.1.2.3.1 des 
Streitwertkatalogs). Nach Ziffer 1.1.1 des Streitwertkatalogs sind die beiden Streitgegenstände 
zu addieren, so dass sich insgesamt ein Streitwert von 10.000 € ergibt. Da keine mündliche 
Verhandlung stattfand (Entscheidung im schriftlichen Verfahren) wird von einem geringen 
Verwaltungsaufwand ausgegangen. Nach der Gebührentabelle des Stadtrechtsausschusses 
beträgt die Gebühr 300,00 €. Dazu kommen noch Auslagen für Porto und eine 
Postzustellungsurkunde in Höhe von 4,15 €.  

 

 
 
Weitere Unterlagen zu der Stichprobe können im Sitzungsverlauf eingesehen werden. 

Bearbeiten - Explorer Debitorenposten

Debitorennr. Debitorenname BuchungsdatumFälligkeitsdatumBelegnr. Belegart Betrag Restbetrag Beschreibung

472492 Schwarz Außenwerbung GmH 18.04.2019 18.04.2019 BB3764194 Zahlung -304,15 0 77 - SCHWARZ-AUSSENWERBUNG GMBH

472492 Schwarz Außenwerbung GmH 19.03.2019 24.04.2019 GVR0533624 Rechnung 304,15 0 Rechnung VR4477111, Az. 1-132/18-0010, 18-0435, Wi

 

 

  



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 
Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Ergebnisrechnung EH 04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte –  

Sachkonto 432 7200 

 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert E 04 bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2020) 

 
04 

 
- 20.085.150,20 € 

 

432 7200 
Kindertagesstätten- 
kostgeld 

 
- 1.651.158,28 EUR 

geprüfte Belege:  
1. S007555708, Kostgeld Hort Kinderta. 2018 
2. S007597258 Kostgeld VV Kindertage 2019 

 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der Ergebnisrechnung 
die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt 
voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 
2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
 
Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die folgenden 
Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte. 

  



 

   

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1 
 

 
 
Bei der ausgewählten Buchung handelt es sich um die Gutschrift des Kostgeldes für den 
Zeitraum Januar bis Dezember 2018 in Höhe von monatlich 59,50 €.  
 
Der Bereich 3-15 hat dazu folgendes mitgeteilt: 
„Das Kind S. R. wurde zum 01.09.2015 im Hort der KTS Marienstraße angemeldet. 2016 
kamen laut Hort-Leitung die Eltern und erklärten, dass sie den Platz nicht mehr benötigen 
würden. Sie wurden darauf hingewiesen, dass eine schriftliche Abmeldung vorgelegt werden 
muss. Daraufhin haben sich die Eltern (vermutlich wegen Sprachschwierigkeiten) nicht mehr 
gemeldet. Mehrfache Versuche seitens des Hortes die Eltern zu erreichen scheiterten. Daher 
erfolgte keine Abmeldung und keine Einstellung der Beitragsforderung und des Kostgeldes.“ 
 
Wie in der Satzung für die städt. Kindertagesstätten und Kindertagespflege in Ludwigshafen 
am Rhein in § 6 geregelt, erfolgt (üblicherweise) eine Gutschrift des Kostgeldes ab dem 2. 
Fehltag, sofern das Kind rechtzeitig entschuldigt fehlt, was in diesem Fall wohl unterblieben 
ist. Aufgrund der ansteigenden Zahlungsrückstände und dem von der Stadtkasse betriebenen 
Mahnverfahren wurde im März 2019 mit Hilfe eines Dolmetschers die Angelegenheit geklärt. 
Im Zuge dessen hat die Abteilungsleitung 3-152 (Frau K.)  am 27.03.2019 entschieden, dass 
die Abmeldung des Kindes rückwirkend zum 01.04.2017 vorgenommen werden soll.    
Neben dem Erlass der seit 01.04.2017 aufgelaufenen Mahngebühren, den 
Säumniszuschlägen und Portokosten wurden folgende Gutschriften des Kostgeldes und des 
Hortbeitrages gebucht: 
 

 
 
Das Kostgeld für den Hort war bis April 2017 auf 54,50 € und ab Mai 2017 auf 57,50 € 
festgesetzt. Ab Januar 2018 waren 59,50 € zu zahlen. 
Buchungen der Kostgeldgutschriften: 
 

 
  

Zeitraum Monate Kostgeld Zwischensumme Gutschrift Hortbeitrag Gutschrift 

04.2017 1 54,50 €         54,50 €                

05. -12.2017 8 57,50 €         460,00 €              

04. - 12.2017 9 148,00 €      1.332,00 €   

01. -12.2018 12 59,50 €         714,00 €            148,00 €      1.776,00 €   

01. -04.2019 4 59,50 €         238,00 €            148,00 €      592,00 €      

1.466,50 €        3.700,00 €   

514,50 €            

Bearbeiten - Explorer Debitorenposten

Debitorennr. Debitorenname BuchungsdatumFälligkeitsdatum Belegnr. Belegart Betrag Restbetrag Beschreibung

418771 Talip Redzheb 17.04.2019 17.04.2019 S007555707 Gutschrift -514,50 0 Kostgeld Hort Kinderta 2017

418771 Talip Redzheb 17.04.2019 17.04.2019 S007555708 Gutschrift -714,00 0 Kostgeld Hort Kinderta 2018

418771 Talip Redzheb 17.04.2019 17.04.2019 S007555717 Gutschrift -238,00 0 Kostgeld Hort Kinderta 2019

-1.466,50
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Buchungen der Beitragsgutschriften 
 

 
 
Auszug: 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Bearbeiten - Explorer Debitorenposten

Debitorennr. Debitorenname Buchungsdatum Fälligkeitsdatum Belegnr. Belegart Betrag Restbetrag Beschreibung

418771 Talip Redzheb 17.04.2019 17.04.2019 S007555696 Gutschrift -1.332,00 0 Beitrag Hort, 1 Kind 2017

418771 Talip Redzheb 17.04.2019 17.04.2019 S007555697 Gutschrift -1.776,00 0 Beitrag Hort, 1 Kind 2018

418771 Talip Redzheb 17.04.2019 17.04.2019 S007555706 Gutschrift -592,00 0 Beitrag Hort, 1 Kind 2019

-3.700,00

 

 



 

   

2.2 
 

 
 
Bei einem vom 3-15 im August 2019 vorgenommenen Abgleich ist aufgefallen, dass für das 
Kind S. K. Kostgeld für „verlängerter Vormittag“ in Höhe von monatlich 52,50 € gefordert 
wurde, das Kind jedoch seit der Aufnahme in die KTS am 01.11.2018 einen GZ-Platz belegt. 
Hier beträgt das das Kostgeld monatlich 58,50 €. 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Gutschrift für den Zeitraum Januar bis September 
2019 in Höhe von 472,50 € (9 Monate x 52,50 €). 
Des Weiteren erfolgte eine Gutschrift für die Monate November und Dezember in Höhe von 
105,00 € (2 Monate x 52,50 €). 
 
Gleichzeitig wurde die Kostgeldforderung für den Zeitraum 01.11.2018 – 31.12.2018 in Höhe 
von 117,00 € (2 Monate x 58,50 € ) für den Zeitraum Januar bis September 2019 (9 Monate x 
58,50 €) in Höhe von 585,00 € eingebucht. 
 

 
 

 

 
 
 
  

Bearbeiten - Explorer Debitorenposten

Debitorennr. Debitorenname Buchungsdatum Fälligkeitsdatum Belegnr. Belegart Betrag Restbetrag Beschreibung

518524 André Klag 02.09.2019 02.09.2019 S007597254 Gutschrift -105,00 0,00 Kostgeld DTZ Kindertag 2018

518524 André Klag 02.09.2019 02.09.2019 S007597258 Gutschrift -472,50 0,00 Kostgeld VV Kindertage 2019

518524 André Klag 31.10.2019 31.10.2019 S007597259 Rechnung 117,00 0,00 Kostgeld GZ 2018

518524 André Klag 31.10.2019 31.10.2019 S007597262 Rechnung 585,00 0,00 Kostgeld GZ 2019
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 

Sachkonto 4331000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert E 04 bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2020) 

 
04 

 
- 20.085.150,20 Euro 

4331000 
Unterrichtsfahrten 

 
- 1.820,00 EUR 

geprüfte Belege:  
1. GVR0557056, Rechnung VR4500157, Grundschule Luitpoldschule 
2. GVR0557025, Rechnung VR4500126, GS Astrid-Lindgren 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der Ergebnisrechnung 
die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt 
voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 
2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die folgenden 
Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 

3. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1  
 

 
 
2.2. 
 

 
 
Auskunftsgemäß 3-13 (Herr. K.) wurden hier anteilige Fahrtkosten für Schülertransporte 
jeweils zum Filmfestival am 29.08.2019 der  
 
zu 2.1 Grundschule Luitpoldschule in Höhe von 65 € für den Einsatz von einem Bus und der 
zu 2.2 Grundschule Astrid-Lindgren in Höhe von 130 € für den Einsatz von 2 Bussen 
 
von den Schulen erstattet. 
 
Bei diesen Fahrten handelt es sich weder um eine Unterrichtsfahrt noch eine schulische 
Veranstaltung im engeren Sinne. Daher ist der Schulträger dem Grunde nach nicht zur 
Kostenübernahme nach § 75 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 74 Abs. 3 SchulG verpflichtet. 
Bei einer Fahrt zu einer kulturellen Veranstaltung übernimmt die Stadt (auskunftsgemäß 3-13, 
Frau B.) jedoch einen Teil der Fahrtkosten. 
Die Kosten für den Einsatz eines Busses für die Schülerbeförderung belaufen sich bei der Fa. 
K. auf brutto 94 € und bei der Fa. R. auf 100,58 € pro Bus.  
 
Die anteiligen Fahrtkosten wurden bei den Schulen angefordert und erstattet. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 

Sachkonto 4424900 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert E 06 bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2020) 

 
06 

 
-19.505.689,51 Euro 

4424900 
Kostenerstattungen 
und –umlagen vom 
sonstigen öffentlichen 
Bereich  

 
- 1.931.041,59 EUR 

geprüfte Belege:  
1. WKB753487, PK Jan 19 Spitz -17.483,41 € 
2. WKB765838, PK Feb 19 Spitz -16.252,11 € 
3. GVGU0131581, Gutschrift wg. Ausgleich un., 517,23 €  

 

 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der Ergebnisrechnung 
die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt 
voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 
2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die folgenden 
Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 
 
6. Kostenerstattungen und –umlagen. 
  



 

   

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1 Stichprobe 1 und 2 
 
Vorbemerkungen: 
 
Als gemeinsame Einrichtung der Stadt Ludwigshafen und der Bundesagentur für Arbeit ist das 
Jobcenter nach dem SGB II für die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
zuständig. Da das Jobcenter selbst kein eigenes Personal akquirieren kann, ist es auf die 
Bereitstellung von Personal durch beide Träger angewiesen. Seitens des Jobcenters werden 
die Personalkosten des zugewiesenen Personals auf der Grundlage der Verordnung zur 
Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung 
(Verwaltungskostenfeststellungsverordnung – VKFV) erstattet. Die Stadt leistet monatliche 
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der voraussichtlichen jährlichen Personalkosten, 
diese beliefen sich im Jahr 2019 auf jeweils 140.000 € monatlich. Nach Ablauf des jeweiligen 
Monats erfolgt eine Spitzabrechnung entsprechend der tatsächlich entstandenen 
Personalkosten. 
 
2.1.1 Spitzabrechnung für Monat Januar 2019: 
 

 
 
Die Spitzabrechnung belief sich im Monat Januar 2019 auf 17.483,41 € und ergab sich aus 
folgender Abrechnung: 
 

 
Buchungsbeleg Beihilfe: 
 

Berichtsmonat: Jan 2019 §7 §8

Name Vorname
Vergütung/    

Besoldung 

Umfang 

(Vollzeitäqui

valente- 

VZÄ)

Arbeitsentgelt

/ Bezüge

Arbeitgeber- 

anteile 

Sozialver-

sicherung

Zusatz- 

versorgung

Fortbildung
sonstige PNK

Versorgungs

aufwendungen            

(max. 30%)

Kosten 

Personalver-

waltung       

(2 % PK)

Summe

Spalte F-N

Barbier Lisa-Marie 1 E9C 3.637,10      753,35       302,36     72,74        4.765,55      

Baus Sebastian 1 A10 3.106,04      838,64          62,12        4.006,80      

Beck Manuel 1 A11 3.760,45      10,75         1.015,33       75,21        4.861,74      

Becker Hartmut 1 A11 4.189,56      1.131,18       83,79        5.404,53      

Bihn Ulrike 1 E11 5.099,20      1.001,55    415,68     101,98      6.618,41      

Byczek Marta 1 S11B 3.453,43      723,35       267,64     69,07        4.513,49      

Chorrosch Thomas 1 E9C 4.392,69      918,88       359,32     87,85        5.758,74      

Clouth Ioana-Maria 0.5 S11B 1.647,90      338,44       127,72     32,96        2.147,02      

Dinies Claudia 0.5 E9C 2.125,50      448,12       164,73     42,51        2.780,86      

Eix Andrea 1 A7 2.900,24      783,05          58,00        3.741,29      

Fellhauer Birgit 1 A11 4.189,56      1.131,18       83,79        5.404,53      

Göpferich Marion 1 E6 3.098,05      652,38       240,10     61,96        4.052,49      

Hack Karl 1 A8 3.398,06      79,87                  917,46          67,96        4.463,35      

Hecht Janine 1 A10 3.016,62      61,22         814,49          60,33        3.952,66      

Heinz Marie-Christine 1 S11B 3.302,45      691,95       275,91     66,05        4.336,36      

Hendrich Sven 1 S11B 3.453,43      714,87       288,13     69,07        4.525,50      

Horr Gerd 1 E9C 4.399,34      911,64       359,32     87,99        5.758,29      

Huber Peter 1 E9B 4.379,68      910,68       359,40     87,59        5.737,35      

Kosack Manfred 1 E9B 4.419,43      925,09       362,48     88,39        5.795,39      

Kreitner Bernhard 1 E11 5.344,82      1.029,54    434,71     106,90      6.915,97      

Lieb Torsten 1 A10 3.996,70      1.079,10       79,93        5.155,73      

Lingelbach Petra 1 E11 4.843,34      979,46       393,73     241,81       96,87        6.555,21      

Münzer Dagmar 0.7692 E9B 3.394,45      703,37       281,95     67,89        4.447,66      

Perrey Kira 1 S11B 3.295,80      681,12       274,30     65,92        4.317,14      

Roos Matthias 1 A10 3.776,72      1.019,72       75,53        4.871,97      

Schark Ulrike 1 E8 2.890,09      601,44       223,98     57,80        3.773,31      

Schmalzhaf Sandra 0.7692 E11 3.321,87      697,77       257,05     66,44        4.343,13      

Schwarzer Anna 1 S11B 3.295,80      681,12       274,30     65,92        4.317,14      

Seeger Christine 0.8312 E9B 3.657,32      756,45       302,32     73,15        4.789,24      

Sold Mike 1 A10 3.964,00      1.070,28       79,28        5.113,56      

Stähler Constanze 1 S11B 3.295,80      686,52       275,91     65,92        4.324,15      

Toptas Julika 0.75 A10 2.682,71      724,35          53,65        3.460,71      

Vetter Sandra 0.5 E3 1.268,33      263,85       98,29       25,37        1.655,84      

Weber Lena 1 S11B 3.295,80      680,12       274,30     65,92        4.316,14      

-            -               

-            -               

-            -               

120.292,28  16.751,06  6.613,63  313,78         79,87                   10.524,78      2.405,85    156.981,25  

Summe Personalkosten und Personalverwaltung 156.981,25

502,16

157.483,41

-140.000,00

17.483,41

Gesamt

abzüglich Abschlagszahlung

Spitzabrechnung Januar 2019

 §5 Personalkosten (PK)

Erstattung gesamt

zuzüglich Beihilfe
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2.1.2 Spitzabrechnung für Monat Februar 2019: 
 

 
 
Die Spitzabrechnung belief sich im Monat Februar 2019 auf 16.252,11 € und ergab sich aus 
folgender Abrechnung: 
 

 
 
 
Buchungsbeleg Beihilfe: 
 

 
  

Sachkonto SachkontenbezeichnungKostenstelle Kostenträger Inperiode Fürperiode RückrechnungsdifferenzVorjahr(e) Betrag

5051000 Beihilfen Beamte 51110002 3120101 201901 L 502,16

Berichtsmonat: Feb 2019 §7 §8

Name Vorname
Vergütung/    

Besoldung 

Umfang 

(Vollzeitäquiv

alente- VZÄ)

Arbeitsentgelt

/ Bezüge

Arbeitgeber- 

anteile 

Sozialver-

sicherung

Zusatz- 

versorgung

Fortbildung sonstige 

PNK

Versorgungs

aufwendungen            

(max. 30%)

Kosten 

Personalver-

waltung       

(2 % PK)

Summe

Spalte F-N

Barbier Lisa-Marie 1 E9C 3.637,10      753,35       302,36       72,74         4.765,55        

Baus Sebastian 1 A10 3.106,04      838,64           62,12         4.006,80        

Beck Manuel 1 A11 3.760,45      1.015,33        75,21         4.850,99        

Becker Hartmut 1 A11 4.189,56      1.131,18        83,79         5.404,53        

Bihn Ulrike 1 E11 5.099,20      1.001,55     415,68       101,98       6.618,41        

Byczek Marta 1 S11B 3.453,43      724,79       308,62       69,07         4.555,91        

Chorrosch Thomas 1 E9C 4.392,69      918,88       359,32       87,85         5.758,74        

Clouth Ioana-Maria 0.5 S11B 1.647,90      338,44       127,72       32,96         2.147,02        

Dinies Claudia 0.5 E9C 2.196,35      463,14       170,21       43,93         2.873,63        

Eix Andrea 1 A7 2.900,24      783,05           58,00         3.741,29        

Fellhauer Birgit 1 A11 4.189,56      32,61          1.131,18        83,79         5.437,14        

Göpferich Marion 1 E6 3.098,05      652,76       258,98       61,96         4.071,75        

Hack Karl 1 A8 3.398,06      79,87        917,46           67,96         4.463,35        

Hecht Janine 1 A10 3.016,62      814,49           60,33         3.891,44        

Heinz Marie-Christine 1 S11B 3.302,45      692,65       275,91       66,05         4.337,06        

Hendrich Sven 1 S11B 3.453,43      714,87       284,91       69,07         4.522,28        

Horr Gerd 1 E9C 4.399,34      911,64       359,32       87,99         5.758,29        

Huber Peter 1 E9B 4.379,68      910,68       359,40       87,59         5.737,35        

Kosack Manfred 1 E9B 4.419,43      925,09       362,48       88,39         5.795,39        

Kreitner Bernhard 1 E11 1.123,86      950,44       351,87       22,48         2.448,65        

Lieb Torsten 1 A10 3.996,70      1.079,10        79,93         5.155,73        

Lingelbach Petra 1 E11 4.843,34      979,46       393,73       96,87         6.313,40        

Münzer Dagmar 0.7692 E9B 3.394,45      703,37       281,95       67,89         4.447,66        

Perrey Kira 1 S11B 3.295,80      681,84       274,30       65,92         4.317,86        

Roos Matthias 1 A10 3.776,72      1.019,72        75,53         4.871,97        

Schark Ulrike 1 E8 2.890,09      601,44       223,98       57,80         3.773,31        

Schmalzhaf Sandra 0.7692 E11 3.321,87      697,77       257,05       66,44         4.343,13        

Schwarzer Anna 1 S11B 3.295,80      681,84       274,30       65,92         4.317,86        

Seeger Christine 0.8312 E9B 3.657,32      756,45       302,32       73,15         4.789,24        

Sold Mike 1 A10 3.964,00      1.070,28        79,28         5.113,56        

Stähler Constanze 1 S11B 3.295,80      687,24       275,91       65,92         4.324,87        

Toptas Julika 0.75 A10 2.682,71      724,35           53,65         3.460,71        

Vetter Sandra 0.5 E3 1.355,80      281,81       105,07       27,12         1.769,80        

Weber Lena 1 S11B 3.295,80      680,82       274,30       65,92         4.316,84        

-              -                 

-              -                 

-              -                 

-              -                 

116.229,64  16.710,32   6.599,69     32,61           79,87         10.524,78        2.324,59     152.501,50     

Summe Personalkosten und Personalverwaltung 152.501,50

3.750,61

156.252,11

-140.000,00

16.252,11

abzüglich Abschlagszahlung

Spitzabrechnung Januar 2019

 §5 Personalkosten (PK)

Erstattung gesamt

zuzüglich Beihilfe

Gesamt

Sachkonto SachkontenbezeichnungKostenstelle Kostenträger Inperiode Fürperiode RückrechnungsdifferenzVorjahr(e) Betrag

5051000 Beihilfen Beamte 51110002 3120101 201902 L 3.750,61

 

 

 

Februar 

2019 



 

   

2.2. Stichprobe 3: 
 

 
 
Auskunftsgemäß hat 3-17 (Herr E.) dazu mitgeteilt: 
 
„In dem betreffenden Fall handelt es sich um eine Gutschrift bzw. Rückerstattung durch die 
IKK. Die Mitarbeiterin L. A. befand sich zum betreffenden Zeitpunkt im Mutterschutz bzw. 
Beschäftigungsverbot. Während dieser Zeit hat Frau A. weiterhin Ihre Vergütung erhalten. 

Über die AAG Umlage59, die an die betreffende Krankenkasse abgeführt wird, erhält die Stadt 

eine teilweise Rückerstattung.“ 
 
Ergänzend teilte 1-12 dazu mit: 
 
Am 01.01.2019 erfolgte eine Umstellung, so dass die Erstattungsansprüche aus der 
AAGUmlage direkt mit den Beitragszahlungen an die Krankenkassen verrechnet werden 
(siehe beigefugten Beitragsnachweis). Vor dieser Umstellung wurden seitens der 
Haushaltssachbearbeitung von 1-12 Rechnungen an die Krankenkassen bezüglich der 
Erstattungen eingebucht. Zum Übergangszeitpunkt kam es in vorliegendem Fall zu einer 
Überschneidung. Die Erstattung wurde sowohl mit den Beiträgen verrechnet, als auch als 
Rechnung eingebucht (doppelte Forderung). Aufgrund der erfolgten Verrechnung und des 
Zahlungseinganges ist der Beitrag irrtümlich doppelt vereinnahmt worden. Folglich musste der 
zu viel bezahlte Beitrag wieder an die Krankenkasse zurücküberwiesen werden.  
 
Rechnung und Gutschrift: 
 

 
 
Beitragsabrechnung mit der Krankenkasse  

 

                     
59 AAG Umlage: Es handelt sich um die Entgeltfortzahlungsversicherung. Die gesetzliche Grundlage ist das 

Aufwendungsausgleichgesetz (AAG), das zum 01.01.2006 eingeführt wurde. Neuregelungen sind insbesondere die Erweiterung 
der Erstattung im Krankheitsfall (U1) auf alle Arbeitnehmer (zuvor waren nur Arbeiter und Auszubildende eingeschlossen, keine 
Angestellten) und die Ausdehnung der Versicherung für die Aufwendungen bei Mutterschaft (U2) auf alle Unternehmen, 
unabhängig von der Beschäftigtenzahl (zuvor waren nur Betriebe bis zu 30 Arbeitnehmern eingeschlossen). 

Bearbeiten - Explorer Debitorenposten

Debitorennr.DebitorennameBuchungsdatumFälligkeitsdatumBelegnr. Belegart Betrag Restbetrag Beschreibung

56052 IKK Südwest 09.02.2019 30.04.2019 GVR0530625 Rechnung 517,23 €      -  €             Rechnung VR4473996, AAG Albrecht, Laura 02/19 (01.

56052 IKK Südwest 03.09.2019 03.11.2019 GVGU0131581 Gutschrift 517,23 €-      -  €             Gutschrift VGU0077205, Gutschrift wg. Ausgleich un
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  

nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Ergebnisrechnung E 07 „Sonstige laufende Erträge“ 

SK 4625000 „Konzessionsabgaben“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition 

Gesamtwert  
E 07 

bei Prüfungsbeginn 
(28.07.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(28.07.2020) 

E 07 -24.916.438,47 EUR 
4625000 

„Konzessionsabgaben“ 
-5.965.600,00 EUR 

geprüfte Belege: GVR0563465 über -1.491.400,00 EUR 

                              GVR0564280 über -1.491.400,00 EUR. 

 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In Ergebnishaushalt und -rechnung werden der Ressourcenverbrauch und das 
Ressourcenaufkommen in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Aufwendungen 
sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung fließt in die Schlussbilanz ein und 
zeigt unmittelbar die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals an. Jahresfehlbeträge im 
Ergebnishaushalt verringern das bilanzielle Eigenkapital und erhöhen, soweit sie 
kassenwirksam sind, die Verschuldung. 
 
(2) Unter der Ergebnisposition E 07 „sonstige laufende Erträge“ sind alle sonstigen Erträge 
einer Gemeinde zu erfassen, die nicht speziell unter den anderen Ertragsposten 
(einschließlich der außerordentlichen Erträge in Nr. 21) erfasst werden, z. B. 
ordnungsrechtliche Erträge wie Säumniszuschläge, Bürgschaftsentgelte und dergleichen, 
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen, Verzinsung von Gewerbesteuer 
nach § 233a AO, Konzessionsabgaben. 
 
Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören auch jene Erlöse aus der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die über den Buchwert der veräußerten 
Vermögensgegenstände hinausgehen. Damit werden in dieser Ertragsposition die 
aufgedeckten „stillen Reserven“ erfasst, während die Veräußerungserlöse bis zu Höhe des 
Buchwerts lediglich Einzahlungen im Finanzhaushalt darstellen. 
 
(3) Auf dem Sachkonto 4625000 werden Erträge aus Konzessionsabgaben ausgewiesen. 



 

   

Durch Konzessionsverträge räumt die Stadt Ludwigshafen der T. als 
Versorgungsunternehmen das ausschließliche Recht ein, die Einwohner mit Strom, Gas, 
Wasser oder Fernwärme zu versorgen und dabei öffentliche Straßen, Plätze etc. für die 
Verlegung der Verkehrswege bzw. Versorgungsleitungen zu benutzen. 
 
Die Höhe der Abgabe errechnet sich nach der Verordnung über Konzessionsabgaben für 

Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung – KAV)60, sowie nach der Anordnung über 

die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit 

Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände (KAEAnO)61 und den 

Konzessionsverträgen (Gas- und Stromkonzessionsvertrag) zwischen T. und Stadt 
Ludwigshafen die jeweils zum 24.10.2012 unterzeichnet wurden. 
 
Nach der Ergänzungsvereinbarung vom 09.12.2013 zu den Konzessionsverträgen über Strom 
und Gas hat die T. die Konzessionsabgaben quartalsweise mit Abschlagszahlungen zu 

begleichen.62 Die Unterlagen können im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 

 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
2.1 Beleg GVR0563465 über -1.491.400,00 EUR 
 

 
 
Bei der Buchung vom 01.10.2019 handelt es sich um die Abschlagszahlung der T. für Gas- 
und Stromkonzessionsabgaben für das dritte Quartal 2019. 
 
2.2 Beleg GVR0564280 über -1.491.400,00 EUR 
 

 
 
Die Buchung vom 31.12.2019 bezieht sich auf Konzessionsabgaben für Strom und Gas im 
vierten Quartal 2019. 
  

                     
60 Konzessionsabgabenverordnung vom 9. Januar 1992 (BGBl. I S. 12, 407), die zuletzt durch Artikel 
3 Absatz 4 derVerordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477) geändert worden ist.  
61 Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur 
Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände vom 4. März 
1941 (RAnz 1941, Nr 57, 120). 
62 Einstimmiger Beschluss des Stadtrates vom 09.12.2013 (TOP N 18). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Ergebnisrechnung E 07 „Sonstige laufende Erträge“ 

SK 4627104 „Ersatz von Versicherungsschäden Elektro“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition 

Gesamtwert  
E 07 

bei Prüfungsbeginn 
(28.07.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(28.07.2020) 

E 07 -24.916.438,47 EUR 

4627104 
„Ersatz von 

Versicherungsschäden 
Elektro“ 

-12.821,80 EUR 

geprüfte Belege: GVR0552871 über -10.740,41 EUR. 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In Ergebnishaushalt und -rechnung werden der Ressourcenverbrauch und das 
Ressourcenaufkommen in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Aufwendungen 
sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung fließt in die Schlussbilanz ein und 
zeigt unmittelbar die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals an. Jahresfehlbeträge im 
Ergebnishaushalt verringern das bilanzielle Eigenkapital und erhöhen, soweit sie 
kassenwirksam sind, die Verschuldung. 
 
(2) Unter der Ergebnisposition E 07 „sonstige laufende Erträge“ sind alle sonstigen Erträge 
einer Gemeinde zu erfassen, die nicht speziell unter den anderen Ertragsposten 
(einschließlich der außerordentlichen Erträge in Nr. 21) erfasst werden, z. B. 
ordnungsrechtliche Erträge wie Säumniszuschläge, Bürgschaftsentgelte und dergleichen, 
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen, Verzinsung von Gewerbesteuer 
nach § 233a AO, Konzessionsabgaben. 
Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören auch jene Erlöse aus der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die über den Buchwert der veräußerten 
Vermögensgegenstände hinausgehen. Damit werden in dieser Ertragsposition die 
aufgedeckten „stillen Reserven“ erfasst, während die Veräußerungserlöse bis zu Höhe des 
Buchwerts lediglich Einzahlungen im Finanzhaushalt darstellen. 
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(3) Auf dem Sachkonto 4627104 werden Erträge aus Versicherungsentschädigungen für 
Elektronikschäden ausgewiesen. 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Beleg GVR0552871 über -10.740,41 EUR 
 

 
 
Der Schaden an einer Brandmeldeanlage in der KTS W. wurde von der Versicherung mit einer 
Entschädigungsleistung i.H.v. 10.740,41 EUR reguliert. 
Im Rahmen der Elektroversicherung besteht im Schadenfall Anspruch auf Reparaturkosten. 
Übersteigen diese den Wert eines vergleichbaren Neugerätes, erstattet die Versicherung den 
Preis eines gleichwertigen Gerätes. Kann ein Gerät nicht mehr repariert werden, weil keine 
Ersatzteile mehr verfügbar sind, so ist die Entschädigungsleistung auf den Zeitwert des 
beschädigten Gerätes beschränkt (hier 10 % des Neuwerts aufgrund der überschrittenen 
Grenznutzdauer von 11 Jahren), mindestens jedoch 50 % des Neuwerts. 
Im vorliegenden Fall konnte die Anlage mangels serienmäßig verfügbarer Ersatzteile nicht 
mehr repariert werden.  
 
Es ergibt sich folgende Abrechnung: 
 

Neuwert der BMA zum Schadenszeitpunkt63:  

davon 50 % (s.o.)  
abzüglich  Selbstbeteiligung 

21.980,81 EUR 
10.990,41 EUR 

250,00 EUR 

ergibt einen Entschädigungsbetrag von  10.740,41 EUR 

     
Der Entschädigungsbetrag i.H.v. 10.740,41 EUR ist am 17.07.2019 bei der Stadt 
eingegangen. 
 
Auszug aus Doxis4 winCube: 

 
  

                     
63 lt. Angebot der Firma D. GmbH vom 25.06.2018, siehe Anlage 1 



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
Anlagen: 01 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Ergebnisrechnung E 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ 

SK 5232323 „Sicherheit, Notruf, Bewachung“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition 

Gesamtwert  
E 10 

bei Prüfungsbeginn 
(29.07.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(29.07.2020) 

E 10 104.191.861,24 EUR 
5232323 

„Sicherheit, Notruf, 
Bewachung“ 

218.882,88 EUR 

geprüfte Belege: GEK0215150 über 2.038,51 EUR 

                             GEK0217042 über 10.868,91 EUR 

 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In Ergebnishaushalt und -rechnung werden der Ressourcenverbrauch und das 
Ressourcenaufkommen in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Aufwendungen 
sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung fließt in die Schlussbilanz ein und 
zeigt unmittelbar die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals an. Jahresfehlbeträge im 
Ergebnishaushalt verringern das bilanzielle Eigenkapital und erhöhen, soweit sie 
kassenwirksam sind, die Verschuldung. 
 
(2) Bezieht die Gemeinde Sach- und Dienstleistungen von Dritten, sind die entsprechenden 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter der Ergebnisposition 10 zu erfassen. Es 
sind alle Aufwendungen auszuweisen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln 
(Betriebszweck) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Die 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u. a. Aufwendungen für Fertigung, 
Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die 
Unterhaltung (einschließlich Reparatur, Fremdinstandhaltung) an Gebäuden, Grundstücken 
oder Fahrzeugen und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch 
Kostenerstattungen an Dritte. 
 
(3) Auf dem Sachkonto 5232323 „Sicherheit, Notruf, Bewachung“ werden Aufwendungen für 
Sicherheitsmaßnahmen erfasst, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der 
Grundstücke und Gebäude stehen. 



 

   

 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
2.1 Beleg GEK0215150 über 2.038,51 EUR 
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um Servicedienstleistungen im Bereich GSM-AMOK-
Alarmierung für die Schulen im Monat Februar 2019. 
 
GSM (Groupe Spécial Mobile) ist ein Mobilfunkstandard für volldigitale Mobilfunknetze, der 
hauptsächlich für Telefonie, aber auch für leitungs- und paketvermittelte Datenübertragung 
sowie Kurzmitteilungen (Short Messages) genutzt wird.  
 
Der Dienstleister stellt eine Service-Hotline für alle mit den AMOK-Handy ausgerüsteten 
Personen (Lehrkräfte der Ludwigshafener Schulen) für alle Fragen zum Betrieb der AMOK-
Handys zur Verfügung. Besonders die Sperrung und Aktivierung von Geräten, Gerätetausch, 
Neu- und Umprogrammierung von Geräten, Reparaturabwicklung und Gerätetests sind hier 
die Hauptaufgaben. 

 
2.2. Beleg GEK0217042 über 10.868,91 EUR 
 

 
 
Für die Übernahme der Brandwache durch einen Sicherheitsmitarbeiter im Monat April 2019 
hat S. 10.868,91 EUR in Rechnung gestellt. Die Rund-um-die-Uhr-Bewachung erfolgte am 
Verwaltungsgebäude im Rathaus-Center an insgesamt 17 Tagen (408 Stunden). 
  



 

Seite | 341  
 

 

 
  



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch den Rechnungsprüfungsausschuss 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung Ergebnishaushalt E 13 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Ergebnisposition 

 

Gesamtwert 
Ergebnisposition bei 
Prüfungsbeginn 
(10.07.2020) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbeginn 
(10.07.2020) 

 
E 13 

Aufwendungen 
der sozialen 
Sicherung 

 

 
225.064.620,25 EUR 

 
5532000 
SGB XII Leistungen 
außerh. üöTr o. eig. 
Kostenbet. 
 

 
3.585,46EUR 

geprüfter Beleg: A921699 mit 1.368,95 EUR brutto gebucht am 03.07.2019 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO i.V.m. 
112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern.  
 
Die Ergebnisposition E 13 (früher EH 17, der mit der Ertragsposition E 03 korrespondiert) 
beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:  
  



 

   

Die Ergebnisposition beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen: 
 

1. Sozialbereich insgesamt: 
 

 Kosten der Unterkunft und Heizung 
an Arbeitsgemeinschaft (Leistung 
3120101) 

 Grundsicherung bei Alter, Erwerbs-
minderung, Behinderung und Pflege 

 (Produkte 31104 und 31105) 

 Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen (Produkt 31109) 

 Leistungen für Asylbewerber 

 (Produkte 31301 und 31302) 

 Sonstige Aufwendungen 
 
2. Jugendbereich insgesamt: 
 

 (Bereiche 3-15 bis 3-17) 

 Zuschüsse an Kindertagesstätten  

 (Budget 315) 

 Hilfen zur Erziehung (Produkt 
36303)64  

 Sonstige Aufwendungen 
(insbesondere Eingliederungshilfe für 
seelisch Behinderte, Produkt 36304  

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat unter dem Thema  
 

 Prüfung Schritt 2: Jahresabschluss 2019 – Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt 13) 
im Sachkonto 5532000  

 den Beleg A921699 Prosoz Tageslauf vom 03.07.2019 mit 1.368,95 EUR brutto 
gebucht am 03.07.2019 

 
zur Prüfung ausgewählt. 
 

 
 
Buchungstechnischer nsk-Abgleich Kontenrahmenplan/Sachkonto vom Rechnungsergebnis 
zum Beleg (117 Sachkonten, davon 48 bebucht): 
  

                     
64 28,3 Mio. EUR Jahresabschluss 2017 
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Sachkontoauswertung 
 

 
 
Auskunft des Bereiches 5-11 Steuerung (prosoz Administration) zu den die Buchung 
begründenden Unterlagen 
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Dokumentation posoz-Tageslauf: 
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Stellungnahme Abteilung 5-132 (Bereich Senioren) vom 06.08.2020 Sachbearbeiterin Fr. 
Schl.: 
Mit Eingang am 23.04.2019 wurde ein Antrag auf Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten gem. §§ 67 ff SGB XII (Drogenentgiftung) ab 07.05.2019 für Herrn Maximilian 
B. *11.06.1990 bzgl. ambulant betreutes Wohnen (Verein f. B. Koblenz) gestellt. Mit gleicher 
Post wurde von 5-13 die Festlegung des Betreuungspauschalsatzes f. das Heim in Koblenz 
sowie eine genaue „Heimbeschreibung“ übersandt. 
Bevor Herr B. an dieser Maßnahme teilgenommen hatte, war er ab dem 26.03.2019 in 
folgender Einrichtung untergebracht: Sozialtherapie K. - A. Suchthilfe - 56736 K. Diese 
Maßnahme wurde von Stadt Mainz getragen. Der für die örtliche Zuständigkeit 
ausschlaggebende gewöhnliche Aufenthalt des Herrn B. wurde von 5-13 nach Prüfung am 
25.04.2019 bestätigt. Dort war er stationär untergebracht. Im Anschluss an diese 
Unterbringung wechselte er in das ambulant betreute Wohnen Koblenz.  
Mit Datum vom 12.06.2020 wurde von 5-13 die Maßnahme für Herrn B. bis zum 31.08.2019 
befristet genehmigt (Genehmigung erfolgt bei ambulant betreuten Wohnfällen in der Regel 
erstmalig für 3 Monate - Folgeanträge werden individuell zwischen 3 und 6 Monaten bewilligt). 
 
Mit Datum vom 22.08.2019 (Eingang bei uns am 27.08.2019) wurde 5-13 mitgeteilt, dass die 
Maßnahme zum 21.08.2019 beendet wurde. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 01 10 
1-14 30 2020/………... 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

   

 
  

 

Rechnungsprüfungsausschuss 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnungsposition E 14 „Sonstige laufende Aufwendungen“ - 

Sachkonto 5621100 „Miete Parkplätze“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Ergebnisrechnungs-

position 

Gesamtwert 
Ergebnisrechnungsposition 
bei Prüfungsbeginn 
(17.06.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(17.06.2020) 

E14 37.849.256,66 EUR 
5621100 „Miete 
Parkplätze“ 

82.648,41 EUR 

geprüfte Belege:  
1. KASSEN_079892  zu  6,00 Euro 
2. GWF_000398150  zu  6.270,00 Euro 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In der Ergebnisrechnung werden das Ressourcenaufkommen und der 
Ressourcenverbrauch in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Erträge sind der 
in Geld bewertete Wertezuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres. Aufwendungen sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und 
Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres. 
 
(2) Der Bereich Revision und der Rechnungsprüfungsausschuss haben den Jahresabschluss 
nach § 113 GemO dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (§ 93 GemO i. V. m. §§ 27 ff. 
GemHVO) für Gemeinden vermittelt. Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz und Verordnung nichts anderes zugelassen. Ist. 
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(3) Die Ergebnisrechnung ist nach § 44 Abs.2 GemHVO in Staffelform aufzustellen. Für die 
Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend.  
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1. KASSEN_079892 zu 6,00 Euro „02-19-192: Parkgebühren“ 
 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Aufwandsbuchung einer Barauszahlung 
von Parkgebühren. 
 
Der gesamte Buchungsbeleg umfasst neben dieser Buchung noch die Gegenbuchung auf 
dem Finanzrechnungskonto.  
 

 
 
Buchungsbegründender Beleg ist eine Parkquittung vom 25.02.2019. 

 
 
Es ist weiterhin noch vermerkt, dass das Ticket zur Kassenprüfung bei der „M. R.-N.“ (M. R.-
N. GmbH) genutzt wurde.  

 
 
Der Bereichsleiter Herr G. (Bereich Sport; 1-21) ist nach Auskunft durch Frau M. (Bereich 
Sport; 1-21) Kassenprüfer beim Verein S. R.-N. e.V. Nach Selbstbeschreibung auf der 

Internetpräsenz ist das Ziel des Vereins „die regionale Zusammenarbeit im Sport in der 

Rhein-Neckar-Region zukunftsorientiert weiterzuentwickeln und den zahlreichen 
Sportaktivitäten eine gemeinsame Plattform zu verschaffen“. Durch Nutzung eines 
gemeinsamen Corporate Designs von Verein und GmbH ist eine synonyme Verwendung bzw. 
Verwechslung zwischen Verein und GmbH auch erwünscht. Die Stadtverwaltung 
Ludwigshafen ist im Verein Mitglied und an der GmbH über den Verband R. R.-N. und den 
Verein Z. M. R.-N. e.V. beteiligt.  
 
Die Gegenbuchung erfolgte auf dem korrelierenden Finanzrechnungskonto und als 
Kostenstelle wurde 12140001 „Allg. Verwaltung“ (des Bereiches Sport) gewählt.  
 
2.2. GWF_000398150 zu 6.270,00 Euro „Parkplätze für Stadtratsmitglieder“ 

 
  

https://sportregion-rhein-neckar.com/der-verein/


 

   

 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Aufwandsbuchung einer 
Rechnungseinbuchung für die Dauerparkplatzmiete im 3. Quartal 2019 für die Stadttochter L. 
GmbH. 
 
Der gesamte Buchungsbeleg umfasst neben dieser Buchung noch die 
Verbindlichkeiteneinbuchung der Rechnung.  
 

 
 
Die Rechnung weist eine Anzahl von 55 Tickets für den Jägerparkplatz aus. Der Ticketpreis 
pro Monat und Nutzer wird mit einem Bruttopreis von 38,00 Euro ausgewiesen.  
 

Nach Verweis der Internetseite der L. GmbH auf die entsprechende Internetseite der 

Stadtverwaltung Ludwigshafen (Lebenswert->Gastronomie->Einkaufen->Parken), ließ 

sich dort für Dauerparken auf dem Parkplatz Jägerstraße ein Mietbetrag von 55 Euro pro 
Monat und Nutzer feststellen.  
 

 
 
Damit entspricht der in der Rechnung ausgewiesene Preis nicht dem öffentlich 
kommunizierten Preis. Auf Nachfrage teilte Herr S. (1-134) mit, dass keine spezielle 
Vereinbarung mit L. GmbH bekannt sei.  
 

Gemäß §4 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Stadtrates (Ortsrecht 0-01) steht Mitgliedern 

des Stadtrates neben einer monatlichen Aufwandsentschädigung auch eine Jahreskarte für 
den öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet Ludwigshafen zu. Als alternative und für 
die Stadtverwaltung teurere Variante können Stadtratsmitglieder sich den pauschalen Wert 
der Jahreskarte als PKW-Pauschale auszahlen lassen und bekommen zusätzlich noch einen 
Stellplatz unentgeltlich zur Verfügung gestellt.  
 

 
  

https://www.ludwigshafen.de/lebenswert/gastronomie/einkaufen/parken
https://www.ludwigshafen.de/lebenswert/gastronomie/einkaufen/parken
https://www.ludwigshafen.de/fileadmin/Websites/Stadt_Ludwigshafen/Buergernah/Rathaus/Ortsrecht/0-01.pdf
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Die Anzahl der Parkplätze ergibt sich somit aus der Anzahl der Mitglieder, die sich gegen die 
Grundvariante entschieden haben. Dies sind nach Auskunft durch Herrn S. (1-134) insgesamt 
59 von 60 Mitgliedern, wobei vier Mitglieder aus anderen Gründen auf die Bereitstellung eines 
Stellplatzes verzichten.  
 

 
 
60 Mitglieder - 1 Jahreskarte (Grundvariante) - 1 Jahresk. (ausbezahlt ohne Parkpl.) - 3 L. 
Mitarbeiter = 55 Parkpl. 
 
Eine Liste der Stellplatznutzer kann aufgrund der datenschutzrechtlichen Begründung durch 
Herrn S. (1-134) nicht zur Prüfung eingesehen werden.  
 

 
 
Die Gegenbuchung erfolgte auf dem Konto 35110000 (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen) „gegenüber verbundenen Unternehmen“ und als Kostenstelle wurde 11310002 
„Gremien 1.OG“ gewählt. 
  



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Ergebnisrechnung E 14 „Sonstige laufende Aufwendungen“ 

SK 5694103 „Versicherungsschäden Einbruch/Diebstahl“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition 

Gesamtwert  
E 14 

bei Prüfungsbeginn 
(03.08.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(03.08.2020) 

E 14 38.077.520,29 EUR 
5694103 

„Versicherungsschäden 
Einbruch/Diebstahl“ 

70.671,18 EUR 

geprüfte Belege: GEK0222701 über 16.903,95 EUR  

 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In Ergebnishaushalt und -rechnung werden der Ressourcenverbrauch und das 
Ressourcenaufkommen in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Aufwendungen 
sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung fließt in die Schlussbilanz ein und 
zeigt unmittelbar die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals an. Jahresfehlbeträge im 
Ergebnishaushalt verringern das bilanzielle Eigenkapital und erhöhen, soweit sie 
kassenwirksam sind, die Verschuldung. 
 
(2) Die Ergebnisposition E 14 „Sonstige laufende Aufwendungen“ umfasst alle Aufwendungen, 
die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder 
den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. nicht außerordentliche 
Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen. Ebenso fallen 
Geschäftsaufwendungen, z. B. für Büromaterial, Porto oder Telefon, Aufwendungen für 
Versicherungen oder auch Verfügungs- oder Repräsentationsmittel unter diesen Posten. 
 
(3) Durch Einbruch oder Diebstahl verursachte Versicherungsschäden werden auf dem 
Sachkonto 5694103 abgebildet. 
  



 

   

2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
GEK0222701 über 16.903,95 EUR 
 

 
 
Im Zusammenhang mit der Beseitigung eines Einbruchschadens in der K.-Realschule plus 
wurden Instandsetzungsarbeiten erforderlich. Für die Erneuerung zweier Aluminium-
Eingangstürelemente und eines feststehenden Elements wurden der Stadt Ludwigshafen 
16.903,95 EUR in Rechnung gestellt. 
Der Rechnungsbetrag stimmt mit dem in nsk verbuchten Betrag überein. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
 
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 

  



 

   

Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 25.11.2020: 

TOP 7: Jahresabschluss 2019 
Prüfungsschwerpunkt 2019 
Prüfung der Stichproben aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
am 09.09.2020, Sonderposten aus Zuwendungen (P 2.2.1), Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse: 
 

 
 

 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende Prüfung bei 1-14 durch: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 

Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfungsschwerpunkt 2019 Passiva Bilanzposition P 2.2.1 „Sonderposten aus 

Zuwendungen“ - Sachkonto 2314220 „vom Land - Zugang“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(07.10.2020) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(07.10.2020) 

P 2.2.1 - 180.835.057,38 Euro 

2314220 „vom Land (u.a. 
Investitionsschlüsselzuwei

sungen, soweit für 
Investitionen verwendet) - 

Zugang“ 

- 246.211,31 Euro 

geprüfte Belege:  
GVR0541823 über  -145.000,00 Euro 
GVR0541824 über -196.500,00 Euro 
AN115861 über  -338.329,40 Euro 
AN129256 über -487.177,00 Euro 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat auf der Passivseite der Bilanz gemäß § 47 Abs. 5 GemHVO 
Sonderposten aus Zuwendungen unter der Ziffer 2.2.1 auszuweisen. Da unter der 
übergeordneten Ziffer 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen ausgewiesen werden, kann 
der Inhalt der Bilanzposition 2.2.1 ausführlicher als „Sonderposten zum Anlagevermögen aus 
Zuwendungen“ beschrieben werden.  
  

2.6 
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(2) §38 GemHVO erläutert die Ausweisung von Zuwendungen, Ertragszuschüssen und 
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Durch §38 Abs. 2 und 
Abs. 3. GemHVO in Abgrenzung zu § 38 Abs. 1 GemHVO wird deutlich, dass die 
Sonderposten bei empfangenen Zuschüssen und nicht bei geleisteten Zuschüssen gebildet 
werden.  
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1. Beleg GVR0541823 über -145.000,00 Euro 
 

 
 
Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um die Einbuchung von Zuschüssen des 
Landes RLP auf den Sonderposten SOPO001594 „Brandschutzmaßn. GS+RS E.-R.-Schule 
(GVS)“. Die gesamte Buchung umfasst noch die Forderungseinbuchung, die bei 
Zuschusseingang ausgeglichen wurde.   

 
 
Der Sonderposten SOPO001594 ist dem Anlagegut AIB-0000776 „Brandschutzmaßn. E.-R.-
Schule (GVS)“ zugeordnet.  

 
 
Der Betrag setzt sich aus zwei bewilligten Bescheiden zusammen: 
 
Der erste Bescheid datiert vom 19.12.2017 und umfasst insgesamt eine Landeszuweisung in 
Höhe von 125.000,00 Euro. 
 

 
 
Die Zuwendung ist auf 2 Haushaltsjahre aufgeteilt und für das betroffene Haushaltsjahr ist ein 
Betrag von 35.000,00 Euro vorgesehen.  

 
 
Der zweite Bescheid datiert vom 04.01.2019 und umfasst insgesamt eine Landeszuweisung 
in Höhe von 140.000,00 Euro. 
 

 
  



 

   

Die Zuwendung ist ebenfalls auf 2 Haushaltsjahre aufgeteilt und für das betroffene 
Haushaltsjahr ist ein Betrag von 110.000,00 Euro vorgesehen. 
 

 
 
35.000,00 + 110.000,00 Euro = 145.000,00 Euro 
 
Der Zuschussbescheid wurde buchhalterisch als gebuchte Verkaufsrechnung bzw. Bescheid 
mit der Belegnummer GVR0541823 und Buchungsdatum 20.05.2019 erfasst. 
 

 
 
Die Einzahlung des Zuschussbetrages erfolgte am 20.05.2019. 

 
 
 
2.2. Beleg GVR0541824 über -196.500,00 Euro 
 

 
 
Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um die Einbuchung von Zuschüssen des 
Landes RLP auf den Sonderposten SOPO000713 „Gefahrenverhütungsschau Schule SZ 
Mundenheim“. Die gesamte Buchung umfasst noch die Forderungseinbuchung, die bei 
Zuschusseingang ausgeglichen wird.   
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Der Sonderposten SOPO001594 ist dem Anlagegut AIB-0000776 „Brandschutzmaßn. E.-R.-
Schule (GVS)“ zugeordnet.  
 

 
 
Der zugrundeliegende Bescheid datiert vom 04.01.2019 und umfasst insgesamt eine 
Landeszuweisung in Höhe von 315.000,00 Euro. 
 

 
 
Die Zuwendung ist auf 2 Haushaltsjahre aufgeteilt und für das betroffene Haushaltsjahr ist ein 
Betrag von bis zu 240.000,00 Euro vorgesehen.  
 

 
 
Der Zuschussbescheid wurde buchhalterisch als gebuchte Verkaufsrechnung bzw. Bescheid 
mit der Belegnummer GVR0541824 und Buchungsdatum 20.05.2019 erfasst. 
 

 
  



 

   

Die Einzahlung des Zuschussbetrages erfolgte am 20.05.2019. 
 

 
 
 
2.3. Beleg AN115861 über -338.329,40 Euro 
 

 
 
Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um die Umbuchung des Zuschusseingangs 
des Landes RLP auf den Sonderposten SOPO001859 „3 Städte 3 Plätze mit 8 
Teilmaßnahmen; hier: Stadtplatz; Landesmittel“. Die gesamte Buchung umfasst noch die 
Umbuchung auf den Konten der Finanzrechnung (Kto. 6814200 an Kto. 6144200) und die 
eigentliche Gegenbuchungsposition der gewählten Stichprobe aus der Ergebnisrechnung 
(4144200). 
 

 
 
Der Sonderposten SOPO001859 ist dem Anlagegut AIB-0000852 „3 Städte 3 Plätze mit 8 
Teilmaßnahmen; vorab Studie (2015)“ zugeordnet.  
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Die Höhe des zugrundeliegenden Bescheides entspricht dem verbuchten Betrag.   
 

 
 
Im Antrag zum Bescheid sind auch die Rechnungen gelistet, für die eine Förderung beantragt 
wurde.  

 
 
Sämtliche im Antrag zum Bescheid angegebenen Rechnungen sind der Hauptanlage AiB-
0000852 des Sonderpostens zugeordnet. 
 

 
  

 



 

   

Der Zuschussbescheid wurde buchhalterisch als gebuchte Verkaufsrechnung bzw. Bescheid 
mit der Belegnummer GVR0558456 und Buchungsdatum 25.09.2019 erfasst. 
 

 
 
Die Einzahlung des Zuschussbetrages erfolgte am 02.09.2019. 
 

 
 
 
2.4. Beleg AN129256 über -487.177,00 Euro 
 

 
 
Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um die Umbuchung des bereits erfolgten 
Zuschusseingangs des Landes RLP auf den Sonderposten SOPO000743 „Renaturierung 
Altrheingraben“. Die gesamte Buchung umfasst noch die Umbuchung auf den Konten der 
Finanzrechnung (Kto. 6814200 an Kto. 6971000) und die eigentliche Gegenbuchungsposition 
der gewählten Stichprobe vom Verwahrgeldkonto (Kto. 3790002). 
 

 
 
Der Sonderposten SOPO000743 ist dem Anlagegut AIB-0000299 „Renaturierung 
Oggersheimer Altrheingraben“ zugeordnet.  
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Im Antrag zum Bescheid sind auch die Rechnungen gelistet, für die eine Förderung beantragt 
wurde.  

 
 
Sämtliche im Antrag zum Bescheid angegebenen Rechnungen sind der Hauptanlage AiB-
0000299 des Sonderpostens zugeordnet. 

 
 
Der Zuschussbescheid wurde buchhalterisch als gebuchte Verkaufsrechnung bzw. Bescheid 
mit der Belegnummer GVR0565356 und Buchungsdatum 15.11.2019 erfasst. 
 

 
 
Die Einzahlung des Zuschussbetrages erfolgte am 25.11.2019. 

 



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlassungen 
berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 05 

1-14 30 20/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 

 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(07.10.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(07.10.2020) 

P 2.2.1 
Sonderposten aus 

Zuwendungen 
 

 

2.545.829,44 EUR 

2315120 
Von Privaten 
Unternehmen - 
Zugang 
 

 
20.941,45 EUR 

geprüfte Belege:  
AN129258 -248,71 EUR 
AN129258 248,71 EUR 
AN129259 -248,71 EUR 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Nach § 38 Abs. 2 GemHVO werden erhaltene, zweckgebundene Zuwendungen von EU, Bund, 
Land oder Privaten (u.a. Spenden) hier als Gegenposten zum Anlagevermögen auf der 
Aktivseite der Bilanz dargestellt. 
 
Eine direkte Verrechnung (Abzug) beim Anlagegut wäre unzulässig. 
 
Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt korrespondierend mit den Abschreibungen im 
Anlagevermögen und bewirkt Erträge in der Ergebnisrechnung. 
 
Bei fehlender Zuordenbarkeit wurden pauschale Sonderposten gebildet und mit einem 
Pauschalsatz von 5% aufgelöst. 
  



 

   

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Unter der Belegnr. AN129258 und AN129259 wurden auskunftsgem. der 
Geschäftsbuchhaltung im Rahmen der Aktionen des Freiwilligentags 2019 die Maßnahme 
"Spielgeräte/Außengelände KTS Ebertpark" umgesetzt. Die Ausgaben über 248,71 EUR für 
Erfrischungsgetränke der Helfer am Ehrenamtstag waren aus Spendengeldern zu finanzieren, 
so dass ein Sonderposten zu bilden war. Für die Maßnahme wurden insgesamt drei 
Sonderposten angelegt: SOPO001817 Spielgeräte/Außengelände KTS Ebertpark, 
SOPO001865 Rutsche mit Leiter C-600 und SOPO001866 Sechseck-Klettergerät mit 
Dachnetz. Die Buchung AN129258 vom 22.07.2020 11:53h wurde versehentlich 
fälschlicherweise über SOPO001866 vorgenommen.  
Der Irrtum wurde sogleich bemerkt und mit der Stornobuchung und der neuen Buchung 
AN129259 am 22.07.2020 um 11:59h korrigiert. 
 

 
 

 
 

 
 
Filterung Sachkonto 
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Auszug WfMS 
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Die 248,71 EUR Getränkekosten sind in einer Sammelbuchbung von 2-12 bzw. der Sparkasse 
Vorderpfalz enthalten, die nicht weiter aufgelöst werden kann, da die Belegnr. 5139 bei der 
Spenderpostenauflösung 375 Mal verfahrenstechnisch vergeben wurde. 
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Filterung Bilanzposition Sonderposten aus Zuwendungen 

 

 

  



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 2020/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende Prüfung bei 1-14 durch: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 

Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfungsschwerpunkt 2019 Passiva Bilanzposition P 2.2.1 „Sonderposten aus 

Zuwendungen“ - Sachkonto 2314220 „vom Land - Zugang“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(07.10.2020) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(07.10.2020) 

P 2.2.1 - 180.835.057,38 Euro 

2314220 „vom Land (u.a. 
Investitionsschlüsselzuwei

sungen, soweit für 
Investitionen verwendet) - 

Zugang“ 

- 246.211,31 Euro 

geprüfte Belege:  
AN129256 über -487.177,00 Euro 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat auf der Passivseite der Bilanz gemäß § 47 Abs. 5 GemHVO 
Sonderposten aus Zuwendungen unter der Ziffer 2.2.1 auszuweisen. Da unter der 
übergeordneten Ziffer 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen ausgewiesen werden, kann 
der Inhalt der Bilanzposition 2.2.1 ausführlicher als „Sonderposten zum Anlagevermögen aus 
Zuwendungen“ beschrieben werden.  
 
(2) § 38 GemHVO erläutert die Ausweisung von Zuwendungen, Ertragszuschüssen und 
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Durch § 38 Abs. 2 und 
Abs. 3. GemHVO in Abgrenzung zu § 38 Abs. 1 GemHVO wird deutlich, dass die 
Sonderposten bei empfangenen Zuschüssen und nicht bei geleisteten Zuschüssen gebildet 
werden.  
 
  



 

   

2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Beleg AN129256 über -487.177,00 Euro 
 

 
 
Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um die Umbuchung des bereits erfolgten 
Zuschusseingangs des Landes RLP auf den Sonderposten SOPO000743 „Renaturierung 
Altrheingraben“. Die gesamte Buchung umfasst noch die Umbuchung auf den Konten der 
Finanzrechnung (Kto. 6814200 an Kto. 6971000) und die eigentliche Gegenbuchungsposition 
der gewählten Stichprobe vom Verwahrgeldkonto (Kto. 3790002). 
 

 
 
Der Sonderposten SOPO000743 ist dem Anlagegut AIB-0000299 „Renaturierung 
Oggersheimer Altrheingraben“ zugeordnet.  
 

 
 
Im Antrag zum Bescheid sind auch die Rechnungen gelistet, für die eine Förderung beantragt 
wurde.  

 
 
Sämtliche im Antrag zum Bescheid angegebenen Rechnungen sind der Hauptanlage AiB-
0000299 des Sonderpostens zugeordnet. 
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Der Zuschussbescheid wurde buchhalterisch als gebuchte Verkaufsrechnung bzw. Bescheid 
mit der Belegnummer GVR0565356 und Buchungsdatum 15.11.2019 erfasst. 
 

 
 
Die Einzahlung des Zuschussbetrages erfolgte am 25.11.2019. 
 

 
 
 
  



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlassungen 
berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 05 

1-14 30 20/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
 

Prüfungsschwerpunkt 2019 Passiva  

Bilanzposition P 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen –  

Sachkonto 2315120 von privaten Unternehmen - Zugang 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(03.11.2020) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(03.11.2020) 

P 2.2.1 
Sonderposten aus  

Zuwendungen 
 

 

2.545.829,44 EUR 

 

2315120 
von Privaten 
Unternehmen - 
Zugang 
 

 
-20.941,45 EUR 

geprüfte Belege: A935558 über -7.196,62 Euro 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind, gemäß § 38 GemHVO Abs. 2, als 
Sonderposten auf der Passivseite auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt 
ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands. 
Ist eine Zuordnung der Zuwendungen nicht möglich, sind sie in einen gesonderten 
Sonderposten einzustellen. Der Auflösung dieses Sonderpostens ist ein sachgerechter, 
gemeindebezogen ermittelter Prozentsatz zugrunde zu legen. 
 
(2) Die Stadt Ludwigshafen hat auf der Passivseite der Bilanz, gemäß § 47 Abs. 5 GemHVO, 
Sonderposten unter der Ziffer 2 auszuweisen. Sonderposten zum Anlagevermögen werden 
unter Ziffer 2.2 ausgewiesen und die Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen 
sind unter der Bilanzposition 2.2.1 auszuweisen.  
  



 

   

(3) Die Gemeinde darf, gem. § 94 Abs. 3 GemO, zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 Abs. 1 
Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und 
annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 2 Abs. 1 
beteiligen. 
 
(5) Spenden, Aufwendungen und Herstellungskosten, die durch Spenden gedeckt sind, sind 
im „Fibu-Hinweis“ (WfMS), gem. VA 8/2019 Punkt 2.2.5, zu kennzeichnen. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um eine Spendengegenbuchung. Im 
Rahmen der Aktionen des Freiwilligentags 2019 wurde die Maßnahme 
"Spielgeräte/Außengelände KTS Ebertpark" umgesetzt. Die Ausgaben für das Sechseck-
Klettergerät mit Dachnetz i. H. v. 7.196,62 EUR wurden aus Spendengeldern der Firma B. 
finanziert.  
 
Die Einzahlung der Zuwendung erfolgte am 06.09.2019. Als Gegenbuchung für die Spende 
wurde ein Sonderposten gebildet: hier SOPO001866 (Sechseck-Klettergerät mit Dachnetz). 
 

 
 
 
Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen des 
Anlagevermögens sind als Sonderposten zu erfassen und als Passivposten in der Bilanz 
auszuweisen. Die Spendengegenbuchung erfolgte auf dem Sachkonto 2315120 „von privaten 
Unternehmen Zugang“. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14210  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg, „Fibu-Hinweis“ (WfMS) 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 05 
1-14 30 2020/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

   

 
Anlage 1:  
 
Rechnung für den Kauf eines Sechseck-Klettergerätes mit Dachnetz i. H. v. 7.196,62 EUR 
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Anlage 2:  
 
„Fibu-Hinweis“ (WfMS) 
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Rechnungsprüfungsausschuss 

 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 

Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
 

Prüfungsschwerpunkt 2019 Passiva  

Bilanzposition P 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen –  

Sachkonto 2315120 von privaten Unternehmen - Zugang 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(03.11.2020) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(03.11.2020) 

P 2.2.1 
Sonderposten aus  

Zuwendungen 
 

 

2.545.829,44 EUR 

 

2315120 
von Privaten 
Unternehmen - 
Zugang 
 

 
-20.941,45 EUR 

geprüfte Belege: A935558 über -7.196,62 Euro 
 

 
 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind, gemäß §38 GemHVO Abs. 2, als 
Sonderposten auf der Passivseite auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt 
ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands. 
Ist eine Zuordnung der Zuwendungen nicht möglich, sind sie in einen gesonderten 
Sonderposten einzustellen. Der Auflösung dieses Sonderpostens ist ein sachgerechter, 
gemeindebezogen ermittelter Prozentsatz zugrunde zu legen. 
 
(2) Die Stadt Ludwigshafen hat auf der Passivseite der Bilanz, gemäß § 47 Abs. 5 GemHVO, 
Sonderposten unter der Ziffer 2 auszuweisen. Sonderposten zum Anlagevermögen werden 
unter Ziffer 2.2 ausgewiesen und die Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen 
sind unter der Bilanzposition 2.2.1 auszuweisen.  
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(3) Die Gemeinde darf, gem. § 94 Abs. 3 GemO, zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 Abs. 1 
Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und 
annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 2 Abs. 1 
beteiligen. 
 
(5) Spenden, Aufwendungen und Herstellungskosten, die durch Spenden gedeckt sind, sind 
im „Fibu-Hinweis“ (WfMS), gem. VA 8/2019, Punkt 2.2.5 zu kennzeichnen. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um eine Spendengegenbuchung. Im 
Rahmen der Aktionen des Freiwilligentags 2019 wurde die Maßnahme 
"Spielgeräte/Außengelände KTS Ebertpark" umgesetzt. Die Ausgaben für das Sechseck-
Klettergerät mit Dachnetz i. H. v. 7.196,62 EUR wurden aus Spendengeldern der Firma B. 
finanziert.  
 
Die Einzahlung der Zuwendung erfolgte am 06.09.2019. Als Gegenbuchung für die Spende 
wurde ein Sonderposten gebildet: hier SOPO001866 (Sechseck-Klettergerät mit Dachnetz). 
 

 
 
 
Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen des 
Anlagevermögens sind als Sonderposten zu erfassen und als Passivposten in der Bilanz 
auszuweisen. Die Spendengegenbuchung erfolgte auf dem Sachkonto 2315120 „von privaten 
Unternehmen Zugang“. 
  

 
 
 

 
 

 
 
  



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 

 

 

  

   

 
 
Kenntnis genommen: 

 

 

 

    

1-14210  1-14  1-142 

 
 
Anhang: Rechnungsbeleg, Fibu-Hinweis“ (WfMS) 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 05 
1-14 30 2020/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

Seite | 397  
 

 
Anlage 1:  
 
Rechnung für den Kauf eines Sechseck-Klettergerätes mit Dachnetz i. H. v. 7.196,62 EUR 
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Anlage 2:  
 
„Fibu-Hinweis“ (WfMS) 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

 
Prüfungsschwerpunkte 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Passiva P 2.2.1 „Sonderposten aus Zuwendungen“ – Sachkonto 2314220 

„vom Land - Zugang“ 
 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

P Gesamtwert P 2.2.1 bei 
Prüfungsbeginn 
(28.09.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(28.09.2020) 

2.2.1 -179.366.236,99 EUR 2314220 „vom Land - 
Zugang“ 

3.213.559,34 EUR 

geprüfter Beleg: AN116987 zu 2.396.841,21 EUR  

 
 
1. Vorbemerkungen/Rechtsgrundlage 

 
Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von 
Vermögensgegenständen sind als Sonderposten auf der Passivseite auszuweisen. Die 
Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des 
bezuschussten Vermögensgegenstands. Wird der bezuschusste Vermögensgegenstand 
unbrauchbar oder veräußert, so ist der Sonderposten in dem gleichen Haushaltsjahr 
aufzulösen. 
 
Zu den Zuwendungen für Investitionen zählen u.a. Zuwendungen der öffentlichen Hand, 
einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter, unentgeltlich erbrachte Leistungen der Bürger, 
Geld- und Sachgeschenke sowie wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen gemäß § 10 
Abs. 3 KAG. 
 
Erhaltene Zuwendungen sind in Höhe des noch nicht aktivierten Teils des bezuschussten 
Vermögensgegenstands als erhaltene Anzahlungen zu passivieren. Die erhaltenen 
Anzahlungen sind spätestens in dem Jahr, in dem die Vermögensgegenstände angeschafft 
wurden oder die hergestellten Vermögensgegenstände betriebsbereit sind, auf die 
entsprechende Bilanzposition umzubuchen.  
 
  



 

   

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer AN116987 vom 01.01.2019 in Höhe von 
2.396.841,21 EUR handelt es sich lediglich um die Umbuchung des Sonderpostens mit der 
Anlagennummer SOPO001507 (analog zur AIB-0000692 „Integrierte Leitstelle“) von der 
Kostenstelle 21730008 auf die Kostenstelle 12330008 aufgrund der internen Umorganisation 
des Bereichs „Feuerwehr“ vom Dezernat 2 (2-17) ins Dezernat 1 (1-22). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14204  1-14  1-142  
 
 
 
 
Anlagen: 2 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 05 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

   

Anlage 1: 
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Anlage 2: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 29.10.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Sonderposten aus Zuwendungen P 2.2.1 –Sonstige Sonderposten aus 
Zuwendungen – Sachkonto 2315120 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

P Gesamtwert P .2.2.1 
bei Prüfungsbeginn 
(5.10.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(05.10.2020) 

2.2.1 -181.365.253,66 Euro 2315120 Sonstige 
Sonderposten aus 
Zuwendungen von 
privaten 
Unternehmen –
Zugang 

65,00 Euro 

geprüfte Belege: AN116989 zu -18.331,00 Euro und AN116013 zu -6.915,75 Euro 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 

 
(1) Gemäß § 38 (2) GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder 
Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens als Sonderposten auf der 
Passivseite auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten (Sopo) erfolgt ertragswirksam 
entsprechend der Abschreibungszeit des Vermögensgegenstandes. Ist eine Zuordnung der 
Zuwendungen nicht möglich, sind sie in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. Die 
Auflösung erfolgt mit einem sachgerechten, gemeindebezogenen Prozentsatz. 
 
(2) Weitere Regelungen bezüglich der Sonderposten ergeben sich aus § 10 der 
Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO): 
 
•Zuwendungen für Investitionen, einmalige Entgelte von Nutzungsberechtigten, unentgeltlich 
erbrachte Bürgerleistungen, Geld- oder Sachgeschenke, Grabnutzungsentgelte und ähnliche 
Entgelte, die in einen Sonderposten einzustellen sind, sind mit den ursprünglichen 
Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen 
anzusetzen (§ 10 Abs. 1GemEBilBewVO). 
 
•Das Verhältnis zwischen den Zuführungsbeträgen und den bis zum Bilanzstichtag 
vorzunehmenden Auflösungen entspricht dem Verhältnis von Anschaffungs- oder 



 

   

Herstellungskosten und den bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Abschreibungen der 
Vermögensgegenstände, denen die Sonderposten sachlich zuzuordnen sind. Die Auflösung 
des Sonderpostens über die Dauer der Zweckbindung der den Sonderposten zugeführten 
Beträge ist nicht zulässig (§ 10 Abs. 2GemEBilBewVO). 
 
•Sofern die Höhe der Zuführungsbeträge nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand 
zu ermitteln ist, ist diese sachgerecht zu schätzen (§ 10 Abs. 3 GemEBilBewVO). 
 
•Zuwendungen, die für die Anschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden, sind 
den damit geförderten Vermögensgegenständen sachgerecht zuzuordnen. Sofern eine 
Zuordnung der Sonderposten nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand möglich ist, 
sind diese Zuwendungen in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. Der Auflösung 
dieses Sonderpostens ist ein sachgerecht ermittelter Prozentsatz oder ein pauschaler 
Prozentsatz von 5 v. H. zugrunde zu legen (§ 10 Abs. 4 GemEBilBewVO). 
 
•Pauschale Zuwendungen, die für eine Gruppe beweglicher Vermögensgegenstände gewährt 
wurden, können in einem Sonderposten ausgewiesen werden. Dieser kann in Höhe des 
durchschnittlichen Abschreibungssatzes der geförderten Vermögensgegenstände aufgelöst 
werden (§ 10 Abs. 5 GemEBilBewVO). 
 
•Zuwendungen für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, werden 
in einem gesonderten Sonderposten erfasst, der keiner Auflösung unterliegt. (§ 10 Abs. 6 
GemEBilBewVO). 
 
•Die Absätze 1 bis 6 sind lediglich auf die Sonderposten anzuwenden, die auf Zahlungen, 
Sachleistungen oder Geschenken basieren, die vor dem 1. Januar 2000 erfolgt sind(§ 10 Abs. 
7 GemEBilBewVO). 
 
•Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in der 
Eröffnungsbilanz nicht zu bilden (§ 10 Abs. 8 GemEBilBewVO). 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

Belegnummer AN116989 
 

 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um eine Umbuchung auf Grund der Umorganisation von 
ehemals 2-17 zu 1-22. Konkret wurde hier der SOPO001698 auf die neue Kostenstelle-
Kostenträger-Kombination und die neue Investitionsnummer von 1-22 umgebucht. 
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Belegnummer AN116013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausgaben für die KTS Ebertpark aus den o.g. Kreditorenposten mit den Belegnummern 

GEK0222110 und GEK0222655 (zu entnehmen aus dem Beschreibungstext des Postens 

AN116013) waren über Spenden zu finanzieren. Da die Auszahlungen unter Skontoabzug 

erfolgten und somit jeweils nur der geminderte Auszahlungsbetrag aktivierbar war, war der 

Sonderposten entsprechend mit dem reduzierten Betrag zu bebuchen. Es ergab sich folgende 

Berechnung: 

 
 
 
 
 
  



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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TOP 7: Jahresabschluss 2019 
Prüfung der Stichproben aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
am 09.09.2020, Finanzrechnung, Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse: 

 
  

 Rechnungsprüfungsausschuss 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnungsposition F 01 - Steuern und ähnliche Abgaben - Sachkonto 

6031000 

 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungsposition 

Gesamtwert 
Finanzrechnungsposition 
bei Prüfungsbeginn 
(16.09.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(16.09.2020) 

F 01 326.949.897,81 EUR 
6031000 
Vergnügungssteuer 

8.275,40 EUR 

geprüfte Belege:  
BB3727364 über  22.167,96 EUR 
BB3639382 über 78.205,76 EUR 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß §45 Abs. 1 GemHVO sind in der Finanzrechnung eingegangen Einzahlungen und 

geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen.  

 

(2) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 

hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 

und Auszahlungen auszuweisen.  

 

(3) Die Gliederung ist durch § 45 Abs. 2 GemHVO vorgegeben.  

  



 

   

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1 Stichprobe BB3727364 über 22.167,96 EUR 
 

 
 
Die Buchung über 22.167,96 Euro auf dem Konto 60310000 „Vergnügungssteuer“ ist eine 
Position der Belegnummer BB3727364. Die Buchung umfasst insgesamt acht Positionen:   
 

 
 
Es handelt sich um die Einzahlung zum Vergnügungssteuerbescheid mit Buchungsdatum 
21.01.2019, der unter der Belegnummer S007496920 erfasst wurde.  
 

 
 
Der Vergnügungssteuerbescheid kann zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
eingesehen werden.  
 
Die Einzahlung erfolgte am 22.03.2019 mit einem Betrag von 22.711,48 EUR und umfasst 
somit auch die Säumniszuschläge in Höhe von 543,52 EUR (443,00 EUR + 100,00 EUR + 
0,52 EUR). 
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2.2 Stichprobe BB3639382 über 78.205,76 EUR 
 

 
 
Die Buchung über 78.205,76 Euro auf dem Konto 60310000 „Vergnügungssteuer“ ist eine 
Position der Belegnummer BB3639382. Die Buchung umfasst insgesamt zwei Positionen:  
 

 
 
Es handelt sich um die Einzahlung zum Vergnügungssteuerbescheid mit Buchungsdatum 
21.01.2019, der unter der Belegnummer S007496965 erfasst wurde.  
 

 
 
Der Vergnügungssteuerbescheid kann zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
eingesehen werden.  
 
Die Einzahlung erfolgte am 22.01.2019. 
 

 
  



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 

 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnungsposition F 03 – Einzahlungen der sozialen Sicherung - 

Sachkonto 6239200. 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungsposition 

Gesamtwert 
Finanzrechnungsposition 
bei Prüfungsbeginn 
(21.10.2020) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(21.10.2020) 

F 03 
Einzahlungen der sozialen 

Sicherung 
 

117.385.244,11 EUR 
6239200  
von Landkreisen 

18.636,74 EUR 

geprüfter Beleg:  
A955520 über  243.691,03 EUR 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO sind in der Finanzrechnung eingegangen Einzahlungen und 

geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen.  

 

(2) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 

hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 

und Auszahlungen auszuweisen.  

 

(3) Die Gliederung ist durch § 45 Abs. 2 GemHVO vorgegeben.  

  



 

   

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Der Bereich 5-13 hat begründende Unterlagen zur Erstattung von Sozialleistung an 3-14 zur 
Verfügung gestellt. Es gibt einen Kooperationsvertrag mit den Bereichen 5-13 und 3-14 in dem 
die Zuständigkeitsregelung für junge Volljährige die durch die Jugendhilfe mit stationärem 
Aufenthalt betreut werden, geregelt ist. Die Kosten die bei dem Bereich 3-14 angefallen sind, 
werden bei Überleitung an 5-13 in Rechnung gestellt. 
 
Auszug 10-seitige Kooperationsvereinbarung, der in den Prüfungsunterlagen von 1-14 ggfls. 
eingesehen werden: 
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Buchungsbeleg Fall T., Cyntia, gem. § 34 SGB VIII, Kostenerstattung 04/2015 – 
06/2019 

 

 
 

 
Aufwandsbuchung Bereich 5-13 in nsk: 
 

 

 
 

    

 

 

 



 

   

Ertragsbuchung Bereich 3-14 in nsk: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 

 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
 

  



 

   

 
Rechnungsprüfungsaussschuss 

  

  

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnungsposition F 04 – Kostenerstattungen und -umlagen - Sachkonto 

631 7000. 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungs- 
position 

Gesamtwert 
Finanzrechnungsposition 
bei Prüfungsbeginn 
(14.09.2020) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(14.09.2020) 

F 04 32.051.467,02 EUR 
6317000 
Ersatz von 
Abschleppkosten 

886.133,23 EUR 

geprüfte Belege:  
1. Kassen_080179, 03-19-06; Abschleppkosten über 63.788,80 €  

2. Kassen_080204, 04-19-06; Abschleppkosten über 63.740,10 € 

 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß §45 Abs. 1 GemHVO sind in der Finanzrechnung eingegangen Einzahlungen und 

geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen.  

 

(2) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 

hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 

und Auszahlungen auszuweisen.  

 

(3) Die Gliederung ist durch §45 Abs. 2 GemHVO vorgegeben.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1 
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um die über die Zahlstelle bei 2-15 (Straßenverkehrsamt) 
vereinnahmten Gebühren für Abschleppkosten (290 Vorgänge) für Monat März 2019 
(01.03. - 29.03.2019) in Höhe von 63.788,80 €. 

 
 

 

 
 

 
Die Einzahlungen erfolgten im Monat März 2019. Daher sind diese Beträge der 
Finanzrechnung 2019 zuzuordnen.  
 
  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. ErgebnisgliederungscodeBelegnr. Betrag Beschreibung BerechtigungscodeVermögensgliederungscodeExterne BelegnummerHabenbetrag FinanzgliederungscodeBuchungsdatumFälligkeitsdatum

6317000 KASSEN_080179 63.788,80 03-19-06; Abschleppk. 215 A 2.4 0 F 04 31.03.2019 31.03.2019

 

 

 



 

   

2. 2 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um die über die Zahlstelle bei 2-15 (Straßenverkehrsamt) 
vereinnahmten Gebühren für Abschleppkosten (266 Vorgänge) für Monat April 2019 (01.04. - 
29.04.2019) in Höhe von 63.740,10 €. 
 

 
 

 

 

Die Einzahlungen erfolgten im Monat April 2019. Daher sind diese Beträge der 
Finanzrechnung 2019 zuzuordnen.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

   

 
Rechnungsprüfungsaussschuss 

  

  

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnungsposition F 06 – Kostenerstattungen und –umlagen 

 Sachkonto 6424700. 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungs- 
position 

Gesamtwert 
Finanzrechnungsposition 
bei Prüfungsbeginn 
(14.09.2020) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(14.09.2020) 

F 06 31.198.218,86 EUR 
6424700 
von rechtsfähigen 
Stiftungen 

22.787,50 EUR 

geprüfter Beleg:  
BB4048756  6.645,19 EUR 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß §45 Abs. 1 GemHVO sind in der Finanzrechnung eingegangen Einzahlungen und 

geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen.  

 

(2) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 

hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 

und Auszahlungen auszuweisen.  

 

(3) Die Gliederung ist durch §45 Abs. 2 GemHVO vorgegeben.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Bei der ausgewählten Stichprobe 
 

 
 
handelt es sich um Verwaltungskosten, die im Zusammenhang mit der Bürgerstiftung 
angefallen sind. Die „Stiftung Ludwigshafener Bürger“ ist eine rechtsfähige Stiftung des 
bürgerlichen Rechts. Sie hat ihren Sitz in Ludwigshafen (§ 1 der Satzung). Sie verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§ 3 Abs. 1 der Satzung).  
Für die Verwaltung der Stiftung fallen jährlich Verwaltungskosten an, die aus den Erträgen zu 
bestreiten sind. Diese beliefen sich im Jahr 2019 auf insgesamt 10.782,40 €. 
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um einen Teilbetrag in Höhe von 6.645,19 € aus 
Gesamtkosten in Höhe von 10.782,40 €. Im Februar 2019 wurde ein Abschlag in Höhe von 
1.000 € und der Rest in Höhe von 9.782,40 € im November 2019 gebucht: 
 

 
 
Mit der Verwaltung der Stiftung sind beim Bereich 2-11 (Stadtkämmerei) 2 Mitarbeiter/innen 
und beim Bereich 2-12 (Stadtkasse) 1 Mitarbeiter/in befasst. Deren anteilige Arbeitszeit 
(Stundensatz) wird auf der Grundlage des KGSt Berichts 9/2018 „Kosten eines Arbeitsplatzes“ 
berechnet: 
 

 
 

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. ErgebnisgliederungscodeBelegnr. Betrag Beschreibung BerechtigungscodeVermögensgliederungscodeExterne BelegnummerHabenbetragFinanzgliederungscodeBuchungsdatumFälligkeitsdatumFinanzbuchungsgruppeAbgabenart/VerkaufsklasseBelegart Sachkontoname Kostenstelle CodeKostenträger Code

6424700 BB4048756 6.645,19 230 - STIFTUNG LUDWIGSHAFENER B R 211 A 2.4 352918-8806-19-04863990 F 06 29.11.2019 20.12.2019 6424700 ## Zahlung von rechtsfähigen Stiftungen 21110003 1160301

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. ErgebnisgliederungscodeBelegnr. Betrag Beschreibung Berechtigungscode

4424700 E 06 GVR0523974 -130,43 € Rechnung VR4468392, VK 2019 - Abschlag 211

4424700 E 06 GVR0523974 -190,22 € Rechnung VR4468392, VK 2019 - Abschlag 212

4424700 E 06 GVR0523974 -679,35 € Rechnung VR4468392, VK 2019 - Abschlag 211

4424700 E 06 GVR0566060 -1.276,60 € VK 2019 - Schlussrechnung, Kostenerstattungen von 211

4424700 E 06 GVR0566060 -1.860,61 € VK 2019 - Schlussrechnung, Kostenerstattungen von 212

4424700 E 06 GVR0566060 -6.645,19 € VK 2019 - Schlussrechnung, Kostenerstattungen von 211

-10.782,40 €

Bearbeiten - Explorer Debitorenposten

Debitorennr. Debitorenname BuchungsdatumFälligkeitsdatum Belegnr. Belegart Betrag Restbetrag Beschreibung

352918 Stiftung Ludwigshafener Bürger 08.02.2019 08.02.2019 BB3666231 Zahlung -1.000,00 0 28 - STIFTUNG LUDWIGSHAFENER B R

352918 Stiftung Ludwigshafener Bürger 29.11.2019 29.11.2019 BB4048756 Zahlung -9.782,40 0 230 - STIFTUNG LUDWIGSHAFENER B R

-10.782,40

E9 E9 E11

Arbeitszeit 100% 50% 100%

Personalkosten
(Jahr) 63.300,00 63.300,00 78.400,00

Sachkosten 
 1 

(Pauschale)
6.250,00 6.250,00 6.250,00

Zwischensumme 69.550,00 69.550,00 84.650,00

Arbeitszeit 69.550,00 34.775,00 84.650,00

Gemeinkosten
 2 12.660,00 12.660,00 15.680,00

Kosten Arbeits-

platz / Jahr
82.210,00 47.435,00 100.330,00

Kosten/Stunde 
3 51,70 59,67 63,10

Berechnung

 

 

  



 

   

 
 
Somit errechnen sich jährliche Verwaltungskosten für das Jahr 2019 in Höhe von 10.782,65 € 
 

 
 

 

 

 
 
Durch die versehentlich nicht vorgenommene Gewichtung der unterschiedlichen Stunden- 
sätze wurden Korrekturbuchungen erforderlich: 
 
 

 
 

 

 

Anzahl Stunden' Miarbeiter*in Eingruppierung Kosten / Std. Gesamt

35 2-11 E 9 51,70 €          1.809,50 €                       

24 2-11 E 11 63,10 €          1.514,40 €                       

125 2-12 E 9 59,67 €          7.458,75 €                       

10.782,65 €                     

Verwaltungskosten  2019 a

Abschlag 1.000,00 Euro / Stiftung      (Grundlage s. Vermerk vom 13.11.2018)

Bereich MA Entgeltgruppe Stunden Betrag

2-11 1 E9 125 679,35 €

2-11 1 E12 24 130,43 €

2-12 1 E9 35 190,22 €

184 1.000,00 €

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Verwaltungskosten  2019 b (Grundlage KGST-Bericht 9/2018)

Schlussrechnung mit Korrektur

Bereich MA Entgeltgruppe Stunden Betrag gesamtes Jahr

2-11 1 E9 125 7.458,33

2-11 1 E11 24 1.514,42

2-12 1 E9 35 1.809,65

10.782,40

Stiftung Ludwigshafener Bürger

bisher gebucht (Stand 12.10.2020): *

Abschlag

bisherige 

Restzahlung:

Summe bisher 

berechnet:

Korrektur-

umbuchung 

(erfolgt 

679,35 6.645,19 7.324,54 133,80

130,43 1.276,60 1.407,03 107,38

190,22 1.860,61 2.050,83 -241,17 

1.000,00 9.782,40 10.782,40 0,00

10.782,40

Sachkontonr. Ergebnisgliederungscode Belegnr. Betrag Beschreibung BerechtigungscodeVermögensgliederungscodeExterne Belegnummer

6424700 BB3666231 130,43 €       28 - STIFTUNG LUDWIGSHAFENER B R 211 A 2.4 352918-8806-19-0450451

6424700 BB3666231 190,22 €       28 - STIFTUNG LUDWIGSHAFENER B R 212 A 2.4 352918-8806-19-0450451

6424700 BB3666231 679,35 €       28 - STIFTUNG LUDWIGSHAFENER B R 211 A 2.4 352918-8806-19-0450451

6424700 BB4048756 1.276,60 €   230 - STIFTUNG LUDWIGSHAFENER B R 211 A 2.4 352918-8806-19-0486399

6424700 BB4048756 1.860,61 €   230 - STIFTUNG LUDWIGSHAFENER B R 212 A 2.4 352918-8806-19-0486399

6424700 BB4048756 6.645,19 €   230 - STIFTUNG LUDWIGSHAFENER B R 211 A 2.4 352918-8806-19-0486399

6424700 A973921 241,17 €-       VK 2019 - Korrektur 212 A 2.4

6424700 A973921 133,80 €       VK 2019 - Korrektur 211 A 2.4

6424700 A973921 107,37 €       VK 2019 - Korrektur 211 A 2.4

6424700 A973922 132,27 €-       VK 2019 - Korrektur 212 A 2.4

6424700 A973922 67,42 €         VK 2019 - Korrektur 211 A 2.4

6424700 A973922 64,85 €         VK 2019 - Korrektur 211 A 2.4

10.782,40 € 
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Die beiden Beträge sind in 2019 eingegangen somit sind diese der Finanzrechnung 2019 

zuzuordnen. 

 

 

 



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnungsposition F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - 

Sachkonto 7231210 

 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungsposition 

Gesamtwert 
Finanzrechnungsposition 
bei Prüfungsbeginn 
(06.10.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(06.10.2020) 

F 10 -122.362.176,00 EUR 

7231210 
Baumpflege 
und  
-kontrolle 

-6.751.323,64 EUR 

geprüfte Belege:  
4804 über  -616.649,67 EUR 
5103 über -449.234,50 EUR 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß §45 Abs. 1 GemHVO sind in der Finanzrechnung eingegangen Einzahlungen und 

geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen.  

 

(2) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 

hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 

und Auszahlungen auszuweisen.  

 

(3) Die Gliederung ist durch §45 Abs. 2 GemHVO vorgegeben.  

  



 

   

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1 Stichprobe 4804 über -616.649,67 EUR 
 

 
 
Die Buchung über -616.649,67 Euro auf dem Konto 7231210 „Baumpflege und  
-kontrolle“ ist eine Position der Belegnummer 4804. Es handelt sich hierbei um eine 
Sammelüberweisung die insgesamt 775 Sachposten umfasst und in Summe zu Auszahlungen 
in Höhe von 2.111.382,01 Euro führt.  
 

 
 
Die Buchung stellt die Begleichung des Anteils der Baumpflege der Endabrechnung des 
Jahres 2018 dar, die mit Buchungsdatum 31.12.2018 unter der Belegnummer GEK0213632 
erfasst wurde.  
 

 
 
Die Endabrechnung kann zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses eingesehen 
werden.  
 
Die Sammelüberweisung erfolgte am 06.03.2019 mit einem Betrag von -2.111.382,01 EUR. 
 

 
 
 
2.2 Stichprobe 5103 über -449.234,50 EUR 

 
Die Buchung über -449.234,50 Euro auf dem Konto 7231210 „Baumpflege und -kontrolle“ ist 
eine Position der Belegnummer 5103. Es handelt sich hierbei um eine Sammelüberweisung 
die insgesamt 1.156 Sachposten umfasst und in Summe zu Auszahlungen in Höhe von 
3.842.040,58 Euro und einer Umbuchung in Höhe von 15,00 Euro führt. 

 
 
Die Buchung stellt die Begleichung des Anteils der Baumpflege der Quartalsabrechnung für 
das erste Quartal 2019 dar, die mit Buchungsdatum 10.05.2019 unter der Belegnummer 
GEK0223822 erfasst wurde.  
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Eine Aufteilung nach Baumpflege und Grünpflege lässt sich in der Anlage finden: 
 

 
 
In den Finanzbuchhaltungshinweisen im Workflowmanagementsystem ist noch ein 20%iger 
Einbehalt erwähnt.  
 

 
 
561.543,12 Euro x 80% = 449.234,496 Euro 
 
Die Quartalsabrechnung kann zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses eingesehen 
werden.  
 
Die Sammelüberweisung erfolgte am 25.10.2019 mit einem Betrag von -3.842.040,58 EUR. 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsaussschuss 

  

  

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnungsposition F 14 – sonstige laufende Auszahlungen - Sachkonto 

7691000. 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungs- 
position 

Gesamtwert 
Finanzrechnungsposition 
bei Prüfungsbeginn 
(14.09.2020) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(14.09.2020) 

F 14 51.360.860,22 EUR 
7691000 
Zuwendungen an 
Fraktionen 

-416.672,71 EUR 

geprüfter Beleg:  
4820 über  -7.500,00 € EUR 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß §45 Abs. 1 GemHVO sind in der Finanzrechnung eingegangen Einzahlungen und 

geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen.  

 

(2) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 

hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 

und Auszahlungen auszuweisen.  

 

(3) Die Gliederung ist durch §45 Abs. 2 GemHVO vorgegeben.  

  



 

   

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um eine (Teil) Zahlung des Fraktionszuschusses an die F.-
Fraktion vom 19.03.2019 in Höhe von 7.500,00 € 
Grundlage ist § 5 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein: 

 
 
 
Der F.-Fraktion stand im Jahr 2019 folgender Fraktionszuschuss zu: 
 

Geschäftsführungskosten nach § 5 Abs. 1 Satz 1 9.000,00 EUR 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 (2.820 EUR/Mitglied/Jahr): 
2 Mitglieder (01.01.2019 - 31.05.2019)  
3 Mitglieder (01.06.2019 - 31.12.2019) 

 
2.350,00 EUR 
4.935,00 EUR 

Gesamt: 16.285,00 EUR 
 
 
Der Zuschuss wurde in 2 Teilbeträgen zu 7.500,00 € und 8.785,00 € ausbezahlt: 
 

 
 
 
Die Zahlung des Zuschusses erfolgte im Jahr 2019. Aufgrund der tatsächlichen Banklastschrift 
am 19.03.2019 ist der Betrag der Finanzrechnung 2019 zuzuordnen.  
 

 
 
Bei Beleg-Nr. 4820 handelt es sich um eine Sammelüberweisung bestehend aus 232 
Einzelüberweisungen im Gesamtwert von 243.779,95 €. 
 
 

 

  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. ErgebnisgliederungscodeBelegnr.Betrag Beschreibung BerechtigungscodeVermögensgliederungscodeExterne Belegnummer HabenbetragFinanzgliederungscodeBuchungsdatumFälligkeitsdatumFinanzbuchungsgruppeAbgabenart/VerkaufsklasseBelegart Sachkontoname Kostenstelle CodeKostenträger Code

7691000 4820 -7.500,00 Stadtratsfraktion FWG113 A 2.4 FRAKTIONSZUSCHUSS 2019 FWG # F 14 19.03.2019 14.03.2019 7691000 Zahlung Zuwendungen an Fraktionen 11310002 1110501

Bearbeiten - Explorer Kreditorenposten

Kreditorennr. Kreditorenname Betrag Restbetrag BuchungsdatumFälligkeitsdatumAbgabenart/VerkaufsklasseBelegart

286986 Stadtratsfraktion FWG 7.500,00 0 19.03.2019 19.03.2019 Zahlung

286986 Stadtratsfraktion FWG 8.785,00 0 05.07.2019 05.07.2019 Zahlung

16.285,00
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
 

  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung F 14 – sonstige laufende Auszahlungen – Sachkonto 
7693000 Repräsentationen 

 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
F 

Gesamtwert F 14 
bei Prüfungsbeginn 

(09.10.2020) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(09.10.2020) 

 
14 

 
Bewegung: -27.869.713 Euro  

7693000 
Repräsentationen 
 

 
-72.070,55 Euro 

geprüfte Belege:  
Belegnummer 5156, externe Belegnummer AR-194824 über -5.057,24 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Einzahlungen 
dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung 
nichts Anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO).  
 
(3) Die Finanzrechnung ist in Staffelform aufzustellen (§ 45 Abs. 2 GemHVO). 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

Anlässlich einer Verleihung der Bürgerschafts- und Partnerschaftsmedaille am 17.12.2019 in 
Ludwigshafen, bestellte die Stadt bei der Firma B.H. M. Kunstprägenanstalt 
Bürgerschaftsmedaillen. Die Kreditorenrechnung AR-194824 (Belegnummer GWF-
000404782)65 vom 25.11.2019 über 5.057,24 Euro wurde auf dem Sachkonto 3551100 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfasst und am 04.12.2019 von der Stadt  
beglichen.  
 

 
 
 

 
 
 
Die Auszahlung des Betrages erfolgte am 04.12.2019 mittels Sammelüberweisung unter der 
Belegnummer 5156: 

 
Die geleisteten Auszahlungen sind in der Finanzrechnung zu erfassen. Die o.g. Auszahlung, 
wurde auf dem Sachkonto 7693000 Auszahlungen für Repräsentationen, in der 
Finanzrechnung erfasst: 
 
 

 
  

                     
65 Siehe Anlage 1 

 

 



 

   

3. Prüfungsergebnis 

 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14210  1-14  1-142 
 
 
Anlage: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1:   Kreditorenrechnung AR – 194824 vom 25.11.2019 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnungsposition F 24 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - 

Sachkonto 6814200 

 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungsposition 

Gesamtwert 
Finanzrechnungsposition 
bei Prüfungsbeginn 
(09.11.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(09.11.2020) 

F 24 2.281.891,53 EUR 
6814200 
Investitionszuwendungen 
von dem Land 

513.550,81 EUR 

geprüfte Belege:  
AN115861 über  -338.329,40 Euro 
AN129256 über -487.177,00 Euro  

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß §45 Abs. 1 GemHVO sind in der Finanzrechnung eingegangen Einzahlungen und 

geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen.  

 

(2) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 

hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 

und Auszahlungen auszuweisen.  

 

(3) Die Gliederung ist durch §45 Abs. 2 GemHVO vorgegeben.  

  



 

   

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1. Beleg AN115861 über -338.329,40 Euro 
 

 
 
Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um die Umbuchung des Zuschusseingangs 
des Landes RLP auf den Sonderposten SOPO001859 „3 Städte 3 Plätze mit 8 
Teilmaßnahmen; hier: Stadtplatz; Landesmittel“. Die gesamte Buchung umfasst noch die 
Umbuchung auf den Konten der Finanzrechnung (Kto. 6814200 an Kto. 6144200) und die 
eigentliche Gegenbuchungsposition der gewählten Stichprobe aus der Ergebnisrechnung 
(4144200). 
 

 
 
Der Sonderposten SOPO001859 ist dem Anlagegut AIB-0000852 „3 Städte 3 Plätze mit 8 
Teilmaßnahmen; vorab Studie (2015)“ zugeordnet.  
 

 
 
Die Höhe des zugrundeliegenden Bescheides entspricht dem verbuchten Betrag.   
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Im Antrag zum Bescheid sind auch die Rechnungen gelistet, für die eine Förderung beantragt 
wurde.  
 

 
 
Sämtliche im Antrag zum Bescheid angegebenen Rechnungen sind der Hauptanlage AiB-
0000852 des Sonderpostens zugeordnet. 
 

 
 
Der Zuschussbescheid wurde buchhalterisch als gebuchte Verkaufsrechnung bzw. Bescheid 
mit der Belegnummer GVR0558456 und Buchungsdatum 25.09.2019 erfasst. 
 

 
  

 

 

 



 

   

Die Einzahlung des Zuschussbetrages erfolgte am 02.09.2019. 
 

 
 
 
2.2. Beleg AN129256 über -487.177,00 Euro 
 

 
 
Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um die Umbuchung des bereits erfolgten 
Zuschusseingangs des Landes RLP auf den Sonderposten SOPO000743 „Renaturierung 
Altrheingraben“. Die gesamte Buchung umfasst noch die Umbuchung auf den Konten der 
Finanzrechnung (Kto. 6814200 an Kto. 6971000) und die eigentliche Gegenbuchungsposition 
der gewählten Stichprobe vom Verwahrgeldkonto (Kto. 3790002). 
 

 
 
Der Sonderposten SOPO000743 ist dem Anlagegut AIB-0000299 „Renaturierung 
Oggersheimer Altrheingraben“ zugeordnet.  
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Im Antrag zum Bescheid sind auch die Rechnungen gelistet, für die eine Förderung beantragt 
wurde.  

 
 
Sämtliche im Antrag zum Bescheid angegebenen Rechnungen sind der Hauptanlage AiB-
0000299 des Sonderpostens zugeordnet. 
 

 
 
Der Zuschussbescheid wurde buchhalterisch als gebuchte Verkaufsrechnung bzw. Bescheid 
mit der Belegnummer GVR0565356 und Buchungsdatum 15.11.2019 erfasst. 
 

 
 
Die Einzahlung des Zuschussbetrages erfolgte am 25.11.2019. 
 

 
 
  



 

   

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung F 24 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen – 
Sachkonto 6814600 aus Zuwendungen (von Sparkassen – Zugang) 

 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

F Gesamtwert F 24 bei 
Prüfungsbeginn 

(09.10.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(09.10.2020) 

 
24 

 
5.204.586,80 Euro 

 

 
6814600 Investitionszuw. 
von Sparkassen - Zugang 

  
2.770,00 Euro 

 
geprüfte Belege: Belegnummer AN103781 über 2.770,00 Euro 
  

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Einzahlungen 
dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung 
nichts Anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO).  
 
(3) Die Finanzrechnung ist in Staffelform aufzustellen (§ 45 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Die Gemeinde darf, gem. § 94 Abs. 3 GemO, zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 Abs. 1 
Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und 
annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 2 Abs. 1 
beteiligen. 
  



 

   

(5) Spenden, Aufwendungen und Herstellungskosten, die durch Spenden gedeckt sind, sind 
im „Fibu-Hinweis“ (WfMS), gem. VA 8/2019, Punkt 2.2.5 zu kennzeichnen. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
(1). Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um eine Spendenzahlung in Höhe von 
2.770,00 Euro, von der Sparkasse an die städtische Kindertagestätte (KTS und Hort Nord).  
 

 
 
 
Mit der o. g. Spende wurde eine Studiokulisse der Kindertagestätte finanziert.  
 

 
 
Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen des 
Anlagevermögens sind als Sonderposten zu erfassen. 
 
 

  
 
 
Die Einzahlung erfolgte am 04.02.2019 und wurde auf dem Sachkonto 6814600 
Investitionszuwendungen von Sparkassen – Zugang, wie unten abgebildet erfasst: 
 

 

 
Aufwendungen und Herstellungskosten, die durch Spenden gedeckt sind, sind im „Fibu-
Hinweis“ (WfMS) zu kennzeichnen: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 

 

 

  

   

 
 

Kenntnis genommen: 

 

 

 

    

1-14210  1-14  1-142 

 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

   

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung F 39 – Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung – Sachkonto 6945200 Euro Währung (variabler Zins) vom 

inländischen Geldmarkt 
 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

F Gesamtwert F 39  
bei Prüfungsbeginn 
(03.11.2020) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto  
bei Prüfungsbeginn 
(03.11.2020) 

 
39 

 
-11.900.000,00 Euro 

 

Sachkonto 6945200 
Euro Währung (variabler Zins) 
vom inländischen Geldmarkt 

  
27.000.000,00 Euro 

 
geprüfte Belege: Belegnummer UMS0016247 über 27.000.000,00 Euro 
  

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Einzahlungen 
dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung 
nichts Anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO).  
 
(3) Die Finanzrechnung ist in Staffelform aufzustellen (§ 45 Abs. 2 GemHVO). 
  



 

Seite | 457  
 

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um eine Einzahlung vom 27.11.2019, in Höhe 
von 27.000.000,00 Euro von der Bayern LB, an die Stadtkasse. Die Einzahlung bezieht sich 
auf eine Aufnahme vom kurzfristigen Kassenkredit, zur Liquiditätssicherung der Stadt66. Die o. 
g. Einzahlung wurde in der Finanzrechnung, auf dem Sachkonto 6945200 Euro Währung 
(variabler Zins) vom inländischen Geldmarkt, erfasst.  
 

 
  
 
Die kurzfristigen Kredite entsprechen einer Laufzeit bis zu einem Jahr. Diese kurzfristigen 
Kredite dienen, gemäß Auskunft von 2-11 der Deckung des Kontos 166 bei der Sparkasse.  
 
Hierzu gibt es Kreditrahmenverträge mit diversen Banken, innerhalb deren die Stadtkasse (2-
12) in eigener Verantwortung unter Beachtung des Höchstbetrags an Krediten zur 
Liquiditätssicherung handeln kann67.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

                     
66 Bankbeleg siehe Anhang 
67 siehe hierzu auch Absatz 5.4 der Verwaltungsanordnung GA Kassengeschäfte  

 
 

 

 



 

   

 

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 

 

 

 

  

   

 
 

Kenntnis genommen: 

 

 

 

    

1-14210  1-14  1-142 

 
 
Anhang:  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: Kreditabruf, Bankbeleg vom 27.11.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 



 

   

Anlage 2:  
 
Auszug aus VA 17/2018 Absatz 5.4 (Verwaltungsanordnung GA Kassengeschäfte).  
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 29.10.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 201 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung F 01 –Steuern und ähnliche Abgaben– Sachkonto 
6032000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 

 

 
FH 

 
Gesamtwert FH 01  

bei Prüfungsbeginn 
(12.10.2020) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(12.10.2020) 

01  
468.452.088,08 Euro 

6032000 Sonstige 
Vergnügungssteuer 

und 
Verspätungszuschlag 

8.553.959,26 
Euro 

 
geprüfte Belege: S007522560 zu 7.902,73 Euro und S007526687 zu 12.557,87 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Einzahlungen 
dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung 
nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist in Staffelform 
aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 



 

   

(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; 
erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 

Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

Belegnummer S007522560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belegnummer S007526687 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bei den Stichproben handelt es sich um Zahlungen der Vergnügungssteuer auf 
Gewinnspielgeräte eines Betreibers. Die Zahlung der Steuern erfolgte im Jahr 2019. 
Entsprechend sind die Beträge der Finanzrechnung 2019 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-142  1-14  
 

 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

   

 

 
Rechnungsprüfungsaussschuss 

  

  

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnungsposition F 04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 

Sachkonto 6321000. 

 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungs- 
position 

Gesamtwert 
Finanzrechnungsposition 
bei Prüfungsbeginn 
(14.09.2020) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(14.09.2020) 

F 04 32.051467,02 EUR 

6321000 
Entgelte öffentl. 
Einrichtung u. 
Dienstl. 

8.141.712,46 EUR 

geprüfte Belege:  
1. BB 3870990; 133-L; über 38.617,50 € 

2. Kassen_082865; 11-19-3633-3689 EC Cash Dezember; 11.131,00 € 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß §45 Abs. 1 GemHVO sind in der Finanzrechnung eingegangen Einzahlungen und 

geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen.  

 

(2) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 

hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 

und Auszahlungen auszuweisen.  

 

(3) Die Gliederung ist durch §45 Abs. 2 GemHVO vorgegeben.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1. Stichprobe 1 

 

 
 
Bei der Stichprobe handelt sich um den Kostenersatz für Brandschutzwachen die von der 
Feuerwehr mit der L. für Veranstaltungen im Pfalzbau und der Eberthalle für den Zeitraum 
Dezember 2018 – Mai 2019 abgerechnet wurden. 
 
Dir Rechtsgrundlage ergibt sich aus § 33 Brand- und Katastrophenschutzgesetz:  
 

 

Die Festsetzung der Kosten erfolgt entsprechend der Satzung über den Kostenersatz und die 

Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr (Feuerwehrsatzung) der 

Stadt Ludwigshafen am Rhein. Die Satzung liegt vor und kann während der Sitzung 

eingesehen werden. 

  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. Belegnr. Betrag BeschreibungBerechtigungscodeVermögensgliederungscodeExterne Belegnummer Habenbetrag FinanzgliederungscodeBuchungsdatumFälligkeitsdatumFinanzbuchungsgruppeAbgabenart/VerkaufsklasseBelegart

6321000 BB3870990 38.617,50 133 - LUKOM LUDWIGSHAFENER KONGRE217 A 2.4 142312-1603-19-0468891 0 F 04 15.07.2019 01.08.2019 6321000 1603 Zahlung



 

   

 

 

 

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 

Monat  Betrag: 

Dez 18     5.617,50 €  

Jan 19     6.795,00 €  

Feb 19     5.812,50 €  

Mrz 19     7.080,00 €  

Apr 19     5.160,00 €  

Mai 19     8.152,50 €  

   38.617,50 €  
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Der Betrag ist am 15.07.2019 eingegangen und ist somit der Finanzrechnung 2019 

zuzurechnen: 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Januar 2019: 
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Februar 2019: 

 

  

 



 

   

März 2019: 

 

April 2019: 
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Mai 2019: 

 



472 

 

 

2.2 Stichprobe 2: 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um Gebühren der Volkshochschule die im Monat Dezember 
2019 (02.12. – 19.12.2019) bei der Zahlstelle mittels EC-Karte beglichen wurden. 
Die Einnahmen für den vorgenannten Zeitraum belaufen sich auf insgesamt 11.891,00 €    
 

 
 
und wurden auf 2 Kostenträger (Kurse und Schulabschlüsse) verbucht: 
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um die Einnahmen in Höhe von 11.131,00 € für Kurse im 
Zeitraum 02.12. -19.12.2019. Daher sind diese Beträge der Finanzrechnung 2019 zuzuordnen. 
 
Eine Kopie des Kassenbuchs ist als Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. Belegnr. Betrag Beschreibung BerechtigungscodeVermögensgliederungscodeExterne Belegnummer Habenbetrag FinanzgliederungscodeBuchungsdatumFälligkeitsdatumFinanzbuchungsgruppeAbgabenart/VerkaufsklasseBelegart

6321000 KASSEN_082865 11.131,00 11-19-3633-3689: EC Cash Dezember 514 A 2.4 0 F 04 31.12.2019 31.12.2019 6321000 Zahlung

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. Ergebnisgliederungscode Belegnr. Betrag Beschreibung BerechtigungscodeVermögensgliederungscodeFinanzgliederungscode

6321000 KASSEN_082864 760,00 €       11-19-3633-3689: EC Cash Dezember 514 A 2.4 F 04

6321000 KASSEN_082865 11.131,00 € 11-19-3633-3689: EC Cash Dezember 514 A 2.4 F 04

11.891,00 € 

Kostenträger Bezeichnung Betrag

270501 Kurse 11.131,00 € 

270502 Schulabschlüsse 760,00 €       

11.891,00 € 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage Kassenbuch EC der Volkshochschule für Monat Dezember 2019: 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Finanzrechnung F 07 „Sonstige laufende Einzahlungen“ – Sachkonto 

6621000 „Ordnungsrechtliche Einzahlungen“ 
 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 

 

F Gesamtwert F 07 bei 
Prüfungsbeginn 

(24.09.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(24.09.2020) 

 
07 

 
20.938.012,99 EUR 

6621000 
„Ordnungsrechtliche 

Einzahlungen“ 

 
6.157.311,12 EUR 

geprüfte Belege:  
GVGU0132217 zu -2.102,45 EUR sowie GVGU0132218 zu -5.262,50 EUR 

 
Vorbemerkungen/Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe, sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Stellt sich nach Eröffnung des Hauptverfahrens ein Verfahrenshindernis heraus, so kann 
das Gericht außerhalb der Hauptverhandlung das Verfahren durch Beschluss einstellen, § 
206a Abs. 1 StPO. 
 
(3) Gemäß § 464 Abs. 1+2 StPO muss jedes Urteil, jeder Strafbefehl und jede eine 
Untersuchung einstellende Entscheidung darüber Bestimmung treffen, von wem die Kosten 
des Verfahrens zu tragen sind. Die Entscheidung darüber, wer die notwendigen Auslagen trägt, 
trifft das Gericht in dem Urteil oder in dem Beschluss, der das Verfahren abschließt. 
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Soweit der Angeschuldigte freigesprochen, die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen ihn 
abgelehnt oder das Verfahren gegen ihn eingestellt wird, fallen gemäß § 467 Abs. 1 StPO die 
Auslagen der Staatskasse und die notwendigen Auslagen des Angeschuldigten der 
Staatskasse zur Last.  
Die notwendigen Auslagen des Angeschuldigten werden gemäß § 467 Abs. 3 Nr. 2 StPO der 
Staatskasse nicht auferlegt, wenn der Angeschuldigte die Erhebung der öffentlichen Klage 
dadurch veranlasst hat, dass er in einer Selbstanzeige vorgetäuscht hat, die ihm zur Last 
gelegte Tat begangen zu haben. Das Gericht kann davon absehen, die notwendigen Auslagen 
des Angeschuldigten der Staatskasse aufzuerlegen, wenn er wegen einer Straftat nur deshalb 
nicht verurteilt wird, weil ein Verfahrenshindernis besteht. 
 
1. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
1.1 Beleg GVGU0132217 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer GVGU0132217 vom 28.10.2019 i. H. v. -2.102,45 
EUR handelt es sich um die Gutschrift der Rechnung mit der Belegnummer GVR0308103 vom 
27.11.2014. Bei der Rechnung handelt es sich um ein Bußgeld68 wegen Schwarzarbeit. Die 
Bußgeldakte wurde nach Einspruch durch den Betroffenen an das Amtsgericht Ludwigshafen 
abgegeben69. Dort wurde das Verfahren mit Beschluss70 vom 11.09.2019 wegen Eintritts der 
Verfolgungsverjährung gemäß §§ 46 Abs. 1 OWiG und 206a StPO eingestellt. Die offene 
Rechnung wurde daher mittels einer Gutschrift ausgeglichen: 
 

 
 
1.2 GVGU0132218 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer GVGU00132218 vom 28.10.2019 i. H. v. -5.262,50 
EUR handelt es sich um die Gutschrift der Rechnung mit der Belegnummer GVR0430705 vom 
28.03.2017. Bei der Rechnung handelt es sich um ein Bußgeld71 wegen Schwarzarbeit. Die 
Bußgeldakte wurde nach Aufforderung72 vom 24.07.2017 zu Vollstreckungszwecken an den 
Bereich „Stadtkasse“ abgegeben. Mit E-Mail73 vom 09.09.2019 bat der 
Vollstreckungssachbearbeiter um Sollabgang des Bußgeldes, da der Bußgeldbescheid 
aufgrund unbekannter Adresse nicht vollstreckbar war: 

 
                     
68 Siehe Anlage 1: Bußgeldbescheid vom 13.11.2014 
69 Siehe Anlage 2: Aktenabgabe vom 04.12.2018 
70 Siehe Anlage 3: Beschluss vom 11.09.2019 
71 Siehe Anlage 4: Bußgeldbescheid vom 21.03.2017 
72 Siehe Anlage 5: E-Mail Bereich „Stadtkasse“ vom 24.07.2017 
73 Siehe Anlage 6: E-Mail Bereich „Stadtkasse“ vom 09.09.2019 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14204  1-14  1-142  
 
 
Anlagen: 6 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 

 

 

 

 

 

 



480 
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Anlage 2: 
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Anlage 3: 
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Anlage 4: 
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Anlage 5: 
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Anlage 6: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 29.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung F 01 – Steuern und ähnliche Abgaben – Sachkonto 
6013100 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert F 01 bei 
Prüfungsbeginn 
(20.10.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(20.10.2020) 

01 468.470.219,59 Euro 6013100 
Gewerbesteuerzahlungen 
laufendes Jahr 

239.980.647,56 
Euro 

geprüfte Belege: 4846 zu 6.851.259,00 Euro und ZE0216924 zu -2.743.528,00 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Einzahlungen 
dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung 
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nichts Anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist in Staffelform 
aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; 
erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 

Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

Belegnummer 4846 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um eine Einzahlung der Firma A. aus Gewerbesteuer. Die 
Einzahlung erfolgte als Teil einer Sammelbuchung zum 15.04.2019 und ist der Finanzrechnung 
2019 zuzuordnen. 
 

 
  
 
 
 
 
 

Belegnummer ZE0216924 
 

 
 
Auskunft 2-11: 
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Die Zahlung der erfolgte im Jahr 2019. Entsprechend sind die Beträge der Finanzrechnung 
2019 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-142  1-14  
 

 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsaussschuss 

  

  

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnungsposition F 04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 

Sachkonto 6327200. 

 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungs- 
position 

Gesamtwert 
Finanzrechnungsposition 
bei Prüfungsbeginn 
(14.09.2020) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(14.09.2020) 

F 04 32.051467,02 EUR 
6327200 
Kindertages- 
stättenkostgeld. 

2.277.045,97 EUR 

Geprüfter Beleg:  
A961498; Kindertagesstättenkostgeld; -1.651.158,28 € 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß §45 Abs. 1 GemHVO sind in der Finanzrechnung eingegangen Einzahlungen und 

geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen.  

 

(2) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 

hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 

und Auszahlungen auszuweisen.  

 

(3) Die Gliederung ist durch §45 Abs. 2 GemHVO vorgegeben.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Für die Verpflegung der Kinder in den Kindertagesstätten wird aufgrund § 6 der Satzung für die 
städt. Kindertagesstätten und Kindertagesspflege in Ludwigshafen am Rhein i.V. m. § 13 KitaG 
und § 90 abs. 1 SGB VIII ein Kostgeld erhoben. 
Das Kostgeld wird unterjährig auf die Vorkostenstelle 31540104 ohne Kostenträger gebucht 
und nach Rechnungsschluss auf die betreffenden Kostenträger umgebucht. 
Bei Beleg-Nr. A961498 handelt es sich um die Umbuchung für 2019. 
 

 

 
  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. Belegnr. Betrag Beschreibung BerechtigungscodeVermögensgliederungscodeExterne Belegnummer Habenbetrag FinanzgliederungscodeBuchungsdatumFälligkeitsdatumFinanzbuchungsgruppeAbgabenart/VerkaufsklasseBelegart

6327200 A961498 -1.651.158,28 Kindertagesstättenkostgeld 315 A 2.4 UMB. VERSCHIEDENE 1.651.158,28 F 04 31.12.2019 31.12.2019 6327200 Zahlung
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Erläuterungen: 

 
Sachkonto: 4327200 Kindertagestättenkostgeld 

   

Kostenstelle 31540104 Kostgeld 

   

Kostenträger: 3650101 Kindergarten Teilzeit 

 3650103 Kindergarten Ganzzeit 

 3650201 Tagesbetreuung von Schulkindern 

 3650301  Tagesbetreuung von Kleinkindern 

 3650401 Integrativer Kindergarten Teilzeit 

 3650403 Integrativer Kindergarten Ganzzeit 

 3650501 Gruppen mit erweiterter Altersmischung / Kindergarten Teilzeit 

 3650503 Gruppen mit erweiterter Altersmischung / Kindergarten Ganzzeit 

 
 
Der Betrag setzt sich zusammen aus allen Kostgeldzahlungen, die unterjährig jeweils monatlich 
für die Verabreichung von Verpflegung in allen städt. Kindertagesstätten gezahlt werden. 
Die Einzahlung der jeweiligen Einzelbeträge erfolgte im Jahr 2019. Daher sind diese Beträge 
der Finanzrechnung 2019 zuzuordnen.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203 
 

 1-14  1-142 

 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 29.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 10 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen – 
Sachkonto 7233102 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 10 bei 
Prüfungsbeginn 
(20.10.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(20.10.2020) 

10 -183.861.597,68 Euro  7233102 
Brückenprüfungen 

-909.391,32 Euro 

geprüfter Beleg: 4989 zu -50.000 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Einzahlungen 
dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung 
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nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist in Staffelform 
aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; 
erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 

Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

Belegnummer 4989 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Beleg stellt die Auszahlung obiger Rechnung für die Überprüfung der Seile der Pylonbrücke 
durch ein Ingenieurbüro dar.  
 
 
 
 
Die Zahlung des Betrags erfolgte im Jahr 2019. Entsprechend ist der Betrag der 
Finanzrechnung 2019 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-142  1-14  
 

 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsaussschuss 

  

  

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnungsposition F 13 – Personen nach § 2 ASYLBLG, Dezentrale 

Unterbringung - Sachkonto 7571200. 

 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungs- 
position 

Gesamtwert 
Finanzrechnungsposition bei 
Prüfungsbeginn (20.10.2020) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(20.10.2020) 

F 13 -218.008.157,10 EUR 

7571200 

Personen nach § 

2 ASYLBLG, 
Dezentrale 
Unterbringung 

-1.910.196,68 EUR 

geprüfter Beleg:  
63003, Zahlung von Rechnung PROSOZ_0055242, über 6.245,18 EUR 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß §45 Abs. 1 GemHVO sind in der Finanzrechnung eingegangen Einzahlungen und 

geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen.  

 

(2) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 

hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 

und Auszahlungen auszuweisen.  

 

(3) Die Gliederung ist durch § 45 Abs. 2 GemHVO vorgegeben.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um eine Nachzahlung, die der insgesamt 11-köpfigen 
Familie K. für den Zeitraum Juli 2018 bis Dezember 2019 gezahlt wurde (siehe nachfolgende 
Aufstellung). 
Seit 01.03.2015 haben Asylbewerber einen Anspruch auf Leistungen nach § 2 AsylblG, wenn 
sie sich länger als 15 Monate ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und 
ihren Aufenthalt nicht rechtsmissbräuchlich beeinflusst haben.  
Die Familie hält sich seit dem 11.04.2017 im Bundesgebiet auf. Sie hat somit seit dem 
12.07.2018 einen Anspruch auf Leistungen nach § 2 AsylblG. Aufgrund von Engpässen beim 
Bereich 2-162 wurde die Anfrage zum Nachweis des Aufenthaltsortes erst mit einer erheblichen 
zeitlichen Verzögerung beantwortet. Dadurch konnten die erhöhten Leistungen erst im 
Dezember 2019 zur Auszahlung kommen.  
Diese gliedern sich auf wie folgt: 
 

 
 
Eine Einzelaufstellung kann während der Sitzung eingesehen werden. 
 
  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. ErgebnisgliederungscodeBelegnr. Betrag Beschreibung BerechtigungscodeVermögensgliederungscodeExterne BelegnummerHabenbetrag FinanzgliederungscodeBuchungsdatum

7571200 63003 -6.245,18 Zahlung von Rechnung PROSOZ_0055242 512 A 2.4 OS-ASYL NZ § 2 UMSTELLUNG6.245,18 F 13 17.12.2019

Monat gezahlter Betrag zustehender Betrag 

Jul 18 -1.037,41 € 1.301,32 €

Aug 18 -1.812,80 € 2.162,67 €

Aug 18 -140,00 €

Sep 18 -1.914,00 € 2.268,00 €

Okt 18 -1.914,00 € 2.352,00 €

Nov 18 -1.914,00 € 2.268,00 €

Dez 18 -1.914,00 € 2.268,00 €

Jan 19 -1.944,60 € 2.332,00 €

Feb 19 -1.948,00 € 2.334,00 €

Feb 19 -30,00 €

Mrz 19 -1.948,00 € 2.334,00 €

Apr 19 -1.948,00 € 2.334,00 €

Mai 19 -1.948,00 € 2.334,00 €

Jul 19 -1.948,00 € 2.334,00 €

Aug 19 -1.948,00 € 2.334,00 €

Aug 19 -200,00 €

Sep 19 -1.981,00 € 2.334,00 €

Okt 19 -1.981,00 € 2.334,00 €

Nov 19 -1.981,00 € 2.334,00 €

Dez 19 -1.981,00 € 2.334,00 €

-34.380,81 € 40.625,99 €

-34.380,81 €

Nachzahlung 6.245,18 €
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Die Nachzahlung sollte zunächst als Zahlung per Scheck erfolgen, 
 

 
 

wurde aber storniert, um dann überwiesen zu werden: 

 

  
 
 
Er wurde in 2 Teilbeträgen über das Verfahren Prosoz zahlbar gemacht: 
 

   

 
 

 
Diese Beträge sind Teil der aus 253 Zahlungen bestehenden Sammelüberweisung in Höhe 
von 90.060,02 €: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 

 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Finanzrechnung F 01 „Steuern und ähnliche Abgaben“ – Sachkonto 

6035000 „Zweitwohnungssteuer“ 
 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

 
F 

Gesamtwert F 01 bei 
Prüfungsbeginn 

(24.09.2020) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(24.09.2020) 

01 326.949.897,81 EUR 6035000 
„Zweitwohnungssteuer“ 

158.601,03 EUR 

geprüfter Beleg: 4794 zu 190,80 EUR  

 
 
2. Vorbemerkungen/Rechtsgrundlage 

 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe, sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Die Stadt Ludwigshafen am Rhein erhebt eine Zweitwohnungssteuer für das Innehaben 
einer Zweitwohnung im Stadtgebiet. 
Zweitwohnung ist jede Wohnung, die den Eigentümern oder Hauptmietern als Nebenwohnung 
im Sinne des Meldegesetzes Rheinland-Pfalz vom 22.12.1982 in der jeweils gültigen Fassung 
zu Zwecken des persönlichen Lebensbedarfs dient. Sind mehrere Personen gemeinschaftlich 
Eigentümer oder Hauptmieter einer Wohnung, gilt hinsichtlich derjenigen, denen die Wohnung 
als Nebenwohnung im Sinne des Meldegesetzes für Rheinland-Pfalz dient, der auf sie 
entfallende Wohnungsanteil als Zweitwohnung. Für die Berechnung des Wohnungsanteils ist 
die Fläche der gemeinschaftlich genutzten Räume der an der Gemeinschaft beteiligten 
Personen zu gleichen Teilen zuzurechnen.  
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Die Zweitwohnungssteuer ist eine Jahressteuer. Besteuerungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
Besteht die Steuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahres, ist 
Besteuerungszeitraum der Teil des Kalenderjahres, in dem die Steuerpflicht besteht. 
 
Die Steuer wird nach dem jährlichen Mietaufwand berechnet. Der jährliche Mietaufwand ist die 
Nettokaltmiete, die der Steuerpflichtige für die Benutzung der Wohnung aufgrund eines 
Mietvertrages zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuerpflicht für ein Jahr zu entrichten hat 
(Jahresnettokaltmiete). 
 
In den Fällen, in denen nur eine Bruttokaltmiete (einschließlich Nebenkosten aber ohne 
Heizkosten) vereinbart wurde, gilt also Nettomiete die um einen Abzug von 10 v. H. 
verminderter Bruttokaltmiete. Wenn nur eine Bruttowarmmiete (einschließlich Nebenkosten 
und Heizung) vereinbart wurde, gilt als Nettokaltmiete die um einen Abzug von 20 % 
verminderte Bruttowarmmiete. 
 
Die Steuer beträgt 10 v. H. der Bemessungsgrundlage. Die Steuer entsteht mit dem Zeitpunkt 
des Beginns der Steuerpflicht für den Rest des Kalenderjahres. Die Steuer wird je zu einem 
Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig. 
Besteht die Steuerpflicht nicht während des gesamten Jahres, wird die Steuer am 15. Februar, 
15. Mai, 15. August und 15. November jeweils in Höhe eines Teilbetrags fällig, der sich bei der 
Division der auf den Besteuerungszeitraum entfallenden Steuer durch die Zahl der Monate, in 
denen die Steuerpflicht bestand, und einer anschließenden Multiplikation mit der Anzahl der 
Monate, in denen die Steuerpflicht im jeweiligen Quartal bestand, ergibt.74 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
(1) Bei der Stichprobe mit der Belegnummer 4794 vom 01.03.2019 in Höhe von 190,80 EUR 
handelt es sich um eine Einzahlung eines Viertels des Jahresbetrages an der 
Zweitwohnungssteuer für das Jahr 2019. Die Steuer beträgt im vorliegenden Fall 10 v.H. der 
Jahresnettokaltmiete75:  
 
1.590,00 EUR (monatlich) / 2 (Personen) = 795,00 EUR (monatlich je Person) *12 Monate = 
9.540,00 EUR (jährlich) * 10 % = 954,00 EUR / 4 Quartale = 238,50 EUR (je Quartal) 
 
(2) Auskunftsgemäß76 dem zuständigen Sachbearbeiter bei der Abteilung 
„Steuerverwaltung“ (2-112) sei die Nettokaltmiete als Bruttowarmmiete als 
Bemessungsgrundlage herangezogen worden:  
 
9.540,00 EUR (jährlich) * 80 % (gemäß § 5 Abs. 3) = 7.632,00 EUR * 10 % = 763,20 EUR / 4 
Quartale = 190,80 EUR (je Quartal) 
  

                     
74 Siehe Anlage 1: Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 
75 Siehe Anlage 2: Mietvertrag vom 27.08.2018 
76 Siehe Anlage 3: E-Mail 2-112 vom 24.09.2020 
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(3) Die Einzahlung in Höhe von 190,80 EUR war laut nsk in der Sammelüberweisung vom 
01.03.2019 in Höhe von 2.263.891,73 EUR enthalten. 
 

 
 
Kontoauszug: 

 
 
(4) Da der Sachbearbeiter Zweifel daran hatte, dass die vorliegende Erklärung zur 
Zweitwohnungssteuer melderechtlich korrekt ist, wurde die Abteilung „Bürgerbüros“ (2-164) um 
Einschätzung des Sachverhaltes gebeten. 
 
Die Abteilung „Bürgerbüros“ (2-164) gab Rückmeldung, dass der betroffene Bürger 
angeschrieben und zur Vorsprache aufgefordert werde, um dessen Meldeverhältnisse 
dahingehend aufzuklären. 77 
  

                     
77 Siehe Anlage 4: E-Mail 2-164 vom 25.09.2020 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14204  1-14  1-142  
 
Anlagen: 1-4 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 
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Anlage 3: 
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Anlage 4: 
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Rechnungsprüfungsausschuss 

 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Finanzrechnung F 10 „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ – 

Sachkonto 7249111 „HW-Matten, Tücher“ 
 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

F Gesamtwert F 10 bei 
Prüfungsbeginn 
(05.11.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(05.11.2020) 

01 -102.775.683,28 EUR 7249111  
„HW-Matten, Tücher“ 

-154.937,63 EUR 

geprüfter Beleg: 4939 zu -197,54 EUR  

 
 
3. Vorbemerkungen/Rechtsgrundlage 

 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe, sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
(1) Bei der Stichprobe mit der Belegnummer 4939 vom 21.06.2019 in Höhe von -197,54 EUR 
handelt es sich um eine Auszahlung im Rahmen eines monatlichen „Waschraum-Abos“ 
(22.04.2019 bis 19.05.2019) für die Stoffhandtuchspender der Erich-Kästner-Schule sowie des 
Erich-Kästner-Hortes in Ludwigshafen. 
 

 

 

 
 
(2) Der Betrag in Höhe von 197,54 EUR setzt sich aus den drei Beträgen zuzüglich der 
Mehrwertsteurer von 19 % zusammen: 
 
130,00 EUR + 24,00 EUR + 12,00 EUR = 166,00 EUR netto  
166,00 EUR * 1,19 = 197,54 EUR brutto 
 
(3) Die Auszahlung in Höhe von 197,54 EUR war laut nsk in der Sammelüberweisung vom 
21.06.2019 in Höhe von 535.011,88 EUR enthalten. 

 
 
Kontoauszug: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14204  1-14  1-142  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 

Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Finanzrechnung F 10 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen – 

Sachkonto 7231210 Baumpflege und Baumkontrolle 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzposition 
Gesamtwert F 10 bei 

Prüfungsbeginn 
(18.09.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(18.09.2020) 

F 10 
-102.775.683,28 

EUR 
7231210 Baumpflege 
und Baumkontrolle 

-2.604.872,54 
EUR 

geprüfter Beleg: 4734 über -8.240,23 EUR 

 

1.Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen und welche Auszahlungen getätigt wurden. Die 
Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Absätze 1 und 2 GemO ist zum Abschluss eines jeden Haushaltsjahres 
ein Jahresabschluss aufzustellen, der u. a. aus der Finanzrechnung besteht. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind nach § 45 Abs. 1 GemHVO die im Haushaltsjahr 
eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt 
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voneinander nachzuweisen. Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts Anderes zugelassen ist. Gemäß § 45 Abs. 2 
GemHVO ist die Finanzrechnung in Staffelform aufzustellen. 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen. 
Dabei sind erhebliche Unterschiede im Anhang anzugeben und zu erläutern (siehe § 45 Abs. 
3 GemHVO). Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind gemäß § 45 Abs. 4 
GemHVO hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern. 
 
 
3. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 

Folgender Beleg wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer: 4734 über -8.240,23 Euro 
 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über -8.240,23 EUR handelt es sich um die Zahlung eines Teilbetrages 
der Rechnung des städtischen Eigenbetriebes W. vom 02.08.2018 über insgesamt 13.434,29 
EUR. Der Kreditor hat der Stadt den Gesamtbetrag für seine im 2. Quartal 2018 erbrachten 
Leistungen im Zusammenhang mit der Grünflächenunterhaltung an Schulen allgemein78 in 
Rechnung gestellt. Dabei wurde der Gesamtbetrag in der Rechnung79 entsprechend der 
erbrachten Leistungen Baumpflege und Grünpflege aufgeteilt sowie den beiden Schulen 
zugeordnet 
 

 
 

 
 
und entsprechend im städtischen Buchungssystem nsk gebucht: 
 

 

                     
78 Jugend-Verkehrs-Schule und Landschulheim R. 
79 Die Rechnung kann bei Bedarf während der Sitzung eingesehen werden. 
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Die Auszahlung des Betrages erfolgte am 11.01.2019 mittels Sammelüberweisung unter der 
Belegnummer 4734 
 

 
 
und ist der Finanzrechnung 2019 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 

1-14 30 20/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 

Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Finanzrechnung F 10 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen – 

Sachkonto 7233102 Brückenprüfungen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzposition 
Gesamtwert F 10 bei 

Prüfungsbeginn 
(18.09.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(18.09.2020) 

F 10 
-102.775.683,28 

EUR 
7233102 Brücken- 

prüfungen 
-497.463,70 

EUR 

geprüfte Belege: 4858 über -50.027,60 EUR und 5090 über -10.900,40 EUR 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 

 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen und welche Auszahlungen getätigt wurden. Die 
Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Absätze 1 und 2 GemO ist zum Abschluss eines jeden Haushaltsjahres 
ein Jahresabschluss aufzustellen, der u. a. aus der Finanzrechnung besteht. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind nach § 45 Abs. 1 GemHVO die im Haushaltsjahr 
eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt 
voneinander nachzuweisen. Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, 
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soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts Anderes zugelassen ist. Gemäß § 45 Abs. 2 
GemHVO ist die Finanzrechnung in Staffelform aufzustellen. 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen. 
Dabei sind erhebliche Unterschiede im Anhang anzugeben und zu erläutern (siehe § 45 Abs. 
3 GemHVO). Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind gemäß § 45 Abs. 4 
GemHVO hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer: 4858 über -50.027,60 Euro 
 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über -50.027,60 EUR handelt es sich um die Zahlung eines Teilbetrages 
der Rechnung des Unternehmens V. – Ingenieure GmbH & Co.KG vom 21.01.2019 über 
insgesamt 71.263,15 EUR. Der Kreditor hat den Betrag der Stadt für seine im Zeitraum vom 
13.07.2018 bis 21.01.2019 erbrachten Leistungen im Zusammenhang mit einer 
Bauwerksprüfung nach DIN 1076 in Rechnung gestellt. Der zuständige Sachbearbeiter Herr Y. 
(der Abteilung 4-143 „Bauwerke“) führte auf entsprechende Nachfrage seitens 1-14 im 
Telefonat am 06.10.2020 aus, der Gesamtbetrag werde anteilig der Zugehörigkeit des 
Bauwerkes zur Landes- bzw. Bundesstraße wie folgt gebucht: 
 

 
 

    Summe - 71.263,15 EUR 

 
Die Auszahlung des Betrages erfolgte am 18.04.2019 mittels Sammelüberweisung unter der 
Belegnummer 4858 
 

 
 
und ist der Finanzrechnung 2019 zuzuordnen. Die Rechnung kann bei Bedarf während der 
Sitzung eingesehen werden. 
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2.2 Belegnummer: 5090 über -10.900,40 EUR 
 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über -10.900,40 EUR handelt es sich um die Zahlung der dritten 
Abschlagsrechnung des Unternehmens K. ING vom 18.09.2019 über 10.900,40 EUR. Der 
Kreditor hat den Betrag der Stadt für seine im Monat September 2019 erbrachten Leistungen 
im Zusammenhang mit den Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 zum Projekt-Nr. 122018-001 
in Rechnung gestellt. Die Rechnung kann bei Bedarf im Rahmen der Sitzung eingesehen 
werden. Die Auszahlung des Betrages erfolgte am 16.10.2019 mittels Sammelüberweisung 
unter der Belegnummer 5090 
 

 
 
und ist der Finanzrechnung 2019 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 

1-14 30 19/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 

  



529 

 

 

 
  

 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnungsposition F 01 – Steuern und ähnliche Abgaben 

Sachkonto 6031000 - Vergnügungssteuer 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungsposition 

Gesamtwert 
Finanzrechnungsposition 
bei Prüfungsbeginn 
(12.10.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(12.10.2020) 

F 01 
Steuern und ähnliche 

Abgaben 
326.949.897,81 EUR 

6031000  
Vergnügungssteuer  

517.829,12 EUR 

geprüfter Beleg: BB3746980 über 5.123,13 EUR 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO sind in der Finanzrechnung eingegangen Einzahlungen und 

geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen.  

 

(2) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 

hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 

und Auszahlungen auszuweisen.  

 

(3) Die Gliederung ist durch § 45 Abs. 2 GemHVO vorgegeben.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
nsk-Filter 
 

 
 
 

 
 
 
Doxis wincube-Filter Banküberweisung 2-12 
 

 
Aufsummierter Betrag mit Mahnkosten, netto 5.123,13 EUR, Konto ist ausgeglichen. 
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Auszug Kontenrahmenplan 

 

Auszug Sachkonto 

 

Auskunftsgemäß der Stadtkasse (Bereich 2-12) handelt es sich um eine Mahnung vom 
19.03.2019 über eine Forderung „sonstige Vergnügungssteuer“ (Fälligkeit 21.01.2019), die im 
Rahmen des obligatorischen Mahnverfahrens (Vermögensauskunft, Pfändungsandrohung 
vom) erstellt wurde und auf die daraufhin der Steuerpflichtige bezahlt hat. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsaussschuss 

  

  

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 25.11.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnungsposition F 04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 

Sachkonto 6321000. 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungs- 
position 

Gesamtwert 
Finanzrechnungsposition 

bei Prüfungsbeginn 
(14.09.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(14.09.2020) 

F 04 32.051467,02 EUR 

6321000 
Entgelte öffentl. 
Einrichtung u. 

Dienstl. 

8.141.712,46 EUR 

geprüfte Belege:  
1. 4925; Musikschulgebühren; 1.329,00 € 

2. 4925; Musikschulgebühren; 1.389,00 € 

 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO sind in der Finanzrechnung eingegangen Einzahlungen und 

geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen.  

 

(2) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 

hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 

und Auszahlungen auszuweisen.  

 

(3) Die Gliederung ist durch § 45 Abs. 2 GemHVO vorgegeben.  

  



535 

 

 

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Bei den beiden Stichproben handelt es sich um Gebühren für die städt. Musikschule, die auf 
der Grundlage der Schulordnung und Gebührensatzung vom 12.12.2017 ab 01.11.2017 
erhoben werden. 
Die in den Stichproben zur Anwendung gebrachten Gebühren sind nachfolgend markiert: 
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Nach § 4 Abs. 2 a (Geschwisterermäßigung) und b (Mehrfachermäßigung) der Satzung werden 
folgende Ermäßigungen gewährt: 
 

 10 % für das zweite Kind, 

 50 % für das dritte Kind und 

 80 % für jedes weitere Kind. 

 sowie  

  20 % ab dem zweiten Unterrichtsfach. 

 
Die Satzung und die Gebührenordnung können bei Bedarf während der Sitzung eingesehen 
werden. 
 
 
Stichprobe 1. 
 

 
 
Die Stichprobe in Höhe von 1.329 € ist Teil des Gebührenbescheides vom 27.05.2019 über 
insgesamt 1.419 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. Belegnr. Betrag Beschreibung BerechtigungscodeVermögensgliederungscodeExterne Belegnummer Habenbetrag FinanzgliederungscodeBuchungsdatumFälligkeitsdatumFinanzbuchungsgruppeAbgabenart/VerkaufsklasseBelegart

6321000 4925 1.329,00 Musikschulgebühren 311 A 2.4 5.0309.154192.2 0 F 04 17.06.2019 15.06.2019 6321000 309 Zahlung

1.419,00 € 
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Die angeforderten Musikschulgebühren für das Semester (Mai 2019 bis Oktober 2019 setzen 
sich wie folgt zusammen:  
 

 
*) Erwachsener 
 
Die Verbuchung der Musikschulgebühren erfolgte mit Fälligkeitsdatum 15.06.2019 unter Beleg 
Nr. 4925: 

 

Instrument

Unterrichts-

art Preis Ermäßigung

monatlich

 zu zahlen

für das 

Semster

(6 Monte) 

zu zahlen

Eljas V. Saxophon Einzel 45 Min. 87,00 €         keine 87,00 €         522,00 €      

Eljas V. Blockflöte 3er-4er 45 Min 34,00 €         20 % Mehrfachermäßigung 27,20 €         163,20 €      

Hanna V. Fagott Einzel 45 Min. 87,00 €         10 % zweites Kind 78,30 €         469,80 €      

Clemens V. Schlagzeug Einzel 30 Min. 58,00 €         50 %  drittes Kind 29,00 €         174,00 €      

Zwischensumme: 221,50 €      1.329,00 €   

Hanna V. Leihgebühr 15,00 €         keine 15,00 €         90,00 €         

236,50 €      1.419,00 €   

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. ErgebnisgliederungscodeBelegnr. Betrag Beschreibung BerechtigungscodeVermögensgliederungscodeExterne Belegnummer Habenbetrag

6321000 4925 1.329,00 Musikschulgebühren 311 A 2.4 5.0309.154192.2 0

6321000 4925 90 Musikschulgebühren 311 A 2.4 5.0309.154192.2 0

 

 

 

*

) 
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Bei Beleg-Nr. 4925 handelt es sich um eine Sammelabbuchung bestehend aus 2 Bankposten 
im Gesamtwert von 550.782,26 €  
 

 
 
 

 

 

 

           550.782,26 € 

 
Aufgrund der tatsächlichen Bankgutschrift am 17.06.2019 ist der Betrag der Finanzrechnung 
2019 zuzuordnen.  
 

 

Stichprobe 2: 
 

 
  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. Belegnr. Betrag Beschreibung BerechtigungscodeVermögensgliederungscodeExterne Belegnummer Habenbetrag FinanzgliederungscodeBuchungsdatumFälligkeitsdatumFinanzbuchungsgruppeAbgabenart/VerkaufsklasseBelegart

6321000 4925 1.389,00 Musikschulgebühren 311 A 2.4 5.0309.157847.8 0 F 04 17.06.2019 15.06.2019 6321000 309 Zahlung
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Die angeforderten Musikschulgebühren für das Semester (Mai 2019 bis Oktober 2019 setzen 
sich wie folgt zusammen:  
 

 
 

  

Instrument

Unterrichts-

art Preis Ermäßigung

monatlich

 zu zahlen

für das 

Semster

(6 Monte) 

zu zahlen

Alexej S. Violincello Einzel 30 Min. 70,00 €         keine 70,00 €         420,00 €      

Rotislav S. Violine

Einzel 30 Min. 

58,00 €         keine
58,00 €         348,00 €      

Rotislav S. 
Elementar-

orchester

Ensemble

60 Min.
0,00 € gebührenfrei -  €             -  €             

Anastasiya S. Gesang Einzel 30 Min. 58,00 €         10 % zweites Kind 52,20 €         313,20 €      

Anastasiya S. Klavier 2er 45 Min. 48,50 €         20 % Mehrfachermäßigung 38,80 €         232,80 €      

Lev. S. MFE Elementar 60 Min. 25,00 €         50 % drittes Kind 12,50 €         75,00 €         

231,50 €      1.389,00 €   
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Die Verbuchung der Musikschulgebühren erfolgte mit Fälligkeitsdatum 15.06.2019 unter Beleg 
Nr. 4925: 
 

 
 

 
 
Bei Beleg-Nr. 4925 handelt es sich um eine Sammelabbuchung bestehend aus 2 Bankposten 
im Gesamtwert von 550.782,26 €  
 

 
 
 

 

 

 

           550.782,26 € 

 
Aufgrund der tatsächlichen Bankgutschrift am 17.06.2019 ist der Betrag der Finanzrechnung 
2019 zuzuordnen.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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2.7  Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.11.2023 
TOP 1 - öffentlich: Präsentation des Jahresabschlusses 2019 

Der Beigeordnete Andreas Schwarz stellt den Jahresabschluss der Stadt zum 31.12.2019 

anhand einer PowerPoint-Präsentation vor, welche im Anhang beigefügt ist. 

Hierbei werden die maßgeblichen Faktoren beleuchtet, die den Jahresabschluss 2019 und  
beinflusst haben. Er geht insbesondere auf die Inhalte folgende Folien ein: 
 

• Eckwerte  

• Bilanz  
• Struktur Anlagevermögen  
• Veränderungen Anlagevermögen  
• Eigenkapital  
• Entwicklung Eigenkapital  
• Rückstellungen  
• Verbindlichkeiten  
• Ergebnisrechnung  
• Kernprobleme  
• Finanzergebnis  
• Entwicklung Jahresfehlbeträge  
• Zusammenfassung Ergebnisrechnung  
• Finanzrechnung  
• Chancen und Risiken   

Sodann nimmt der Ausschuss den Bericht zur Kenntnis. 
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Präsentation des Jahresabschlusses 2019 
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Rechnungsprüfungsausschuss 29.11.2023 
TOP: 2 - öffentlich 
Bericht des Bereichs Revision über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

Herr Libowsky stellt die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch den Bereich Revision in 
Form einer PowerPoint-Präsentation (Anlage) vor. 

Er geht insbesondere auf die Inhalte folgende Folien ein: 
 

Prüfungsgrundlagen  
zentrale rechtliche Grundlagen  

grundsätzliche Feststellungen  

Prüfungsgegenstand  

Art und Umfang der Prüfung  

Prüfungsteam  
Prüfungsschwerpunkte  
IT / Software  

Buchführung  

Kontenrahmenplan / Stetigkeitsgrundsatz  

Teilergebnisrechnungen  
regelmäßig wiederkehrende Leistungen  
Gesamtabschluss allgemein  
Ziel Gesamtabschluss 2018  

wesentliche Prüfungsbemerkungen  
Änderung Buchwerte Rathaus und Hochstraße Nord  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  

geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau  

Pensions- und sonstige Rückstellungen  

Jahresfehlbetrag  
Kennziffern  

Zusammenfassendes Ergebnis   

 

Sodann nimmt der Ausschuss den Bericht zur Kenntnis. 
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3. Zusammenfassendes Ergebnis: 

Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses des Ausschusses in einem Prü-
fungsbericht (unter Bezugnahme auf den Prüfungsbericht des Bereichs 
Revision) und Abgabe von Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses 
an den Stadtrat: 

• Feststellung der Jahresrechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 

• Entlastung der Oberbürgermeisterin, des Bürgermeisters und der 

Beigeordneten für das Haushaltsjahr 2019. 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in den Sitzungen am 

04.09.2019, 20.11.2019, 29.01.2020, 10.06.2020, 09.09.2020, 25.11.2020 und 
29.11.2023 

die Anlagen zum Jahresabschluss stichprobenweise geprüft. Somit hat der Ausschuss 
seine Aufgabe nach den §§ 110, 112 und 113 GemO erfüllt. Die Ergebnisse der Prüfung 
und Beratung sind in Form einer Empfehlung dem Stadtrat bekannt zu geben. 
Außerdem wurde der Prüfungsbericht des Bereichs Revision am in der öffentlichen 
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.11.2023 beraten. 

Aufgrund der in den Sitzungen insgesamt gewonnenen Erkenntnisse empfiehlt der 
Rechnungsprüfungsausschuss dem Stadtrat  

 den Jahresabschluss und dessen Anlagen zum 31.12.2019 wie folgt festzustellen: 

a) die Bilanz zum 31.12.2019 mit einer 
Bilanzsumme i.H.v. 

und einem Eigenkapital i.H.v. 

b) die Ergebnisrechnung zum 
31.12.2019 mit einem 
Jahresfehlbetrag i.H.v. 

c) die Finanzrechnung zum 31.12.2019 
mit einem Finanzmittelfehlbetrag i.H.v 

  

2.444.701.819,39 EUR 

460.128.932,47 EUR 

-16.760.815,30 EUR 

-33.856.181,48 EUR 
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 die Entlastung von 

Frau Oberbürgermeisterin Steinruck 
Frau Bürgermeisterin Prof. Dr. Reifenberg 
Herrn Beigeordneten Schwarz 
Herrn Beigeordneten Dillinger und 
Frau Beigeordnete Beate Steeg 

für das Haushaltsjahr 2019 mit dem Hinweis zu beschließen, den Gesamtabschluss 
2019 zeitnah zu finalisieren und - sobald geprüft sowie dem Stadtrat zur Kenntnis 
gegeben - zu veröffentlichen. 

 

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses: 

Der Rechnungsprüfungsausschuss stimmt den Empfehlungen - analog der 
Empfehlungen des Bereichs Revision - an den Stadtrat unter Hinweis auf den zu 
erstellenden Gesamtabschluss 2019 wie folgt zu 

 

a, b und c einstimmig 

Frau Oberbürgermeisterin Steinruck einstimmig 
Frau Bürgermeisterin Prof. Dr. Reifenberg  einstimmig  
Herrn Beigeordneten Schwarz einstimmig 
Herrn Beigeordneten Dillinger einstimmig 
Frau Beigeordnete Beate Steeg einstimmig 

Luwigshafen am Rhein, den 29.11.2023 

 


